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Wir sind für Sie da
Rathaus Scheyern, Ludwigstr. 2, 85298 Scheyern; Tel: 08441 8064-0   Fax: 08441 8064-64   Email: scheyern@scheyern.de
Internet: www.scheyern.de   Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr  und Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr   

Sterz Manfred                    Erster Bürgermeister                                                                                   buergermeister@scheyern.de                    80 64 21

Reichel Irene                       Geschäftsleitung                                                                                          geschaeftsleitung@scheyern.de                80 64 24

Sterz Anita                           Leitung Finanzverwaltung, Kämmerei, Vereinsförderung                    kaemmerei@scheyern.de                           80 64 29

Spira Florian                        Kassenwesen, Fundamt, Restmüll- und Windelsäcke,                          gemeindekasse@scheyern.de                    80 64 23
                                             Belegungspläne Turnhallen

Eichinger Beate                  Kindertagesstätten, Mieten und Pachten                                               kindergartengebuehren@scheyern.de     80 64 25

Knöferl Melanie                 Wasser- und Abwassergebühren, Gewerbesteuer,                              grundabgaben@scheyern.de                      80 64 26
                                             Grundsteuer, Hundesteuer                                                                        

Gruber Tanja                       Bauleitplanung, Beitragswesen, Gastschulverhältnisse                       bauleitplanung@scheyern.de                     80 64 26

Andreas Päsler                   Bauverwaltung                                                                                             bauverwaltung@scheyern.de                     80 64 28

Loos Daniel                         Hochbau, Belegungsplan Vereinsheim,                                                  bauamthochbau@scheyern.de                  80 64 34
                                             Spiel- und Sportplätze                                                                                

Emmer Jakob                      Tiefbau                                                                                                          bauamttiefbau@scheyern.de                     80 64 27

Braun Melissa                     Standesamt, Rentenanträge, Friedhofverwaltung,                              standesamt@scheyern.de                           80 64 22
                                             Sitzungsdienst, Datenschutz, VHS

Schiechel Kerstin                Gewerbeamt, Passamt, Wahlen, Bürgerservice, Rentenanträge        passamt@scheyern.de
                                                                                                                                                                     gewerbeamt@scheyern.de                         80 64 20

Lange Andrea                     Meldeamt, Bürgerservice, Fischereischeine,                                          einwohnermeldeamt@scheyern.de          80 64 10
                                             Schwerbehindertenparkausweise                                                            

Kreuzarek Sabine               Informations- und Kommunikationstechnik,                                         edv@scheyern.de                                         80 64 31
                                             Informationssicherheit                                                                               

Bayer Claudia                      Vorzimmer Erster Bürgermeister, Tourismus, Ferienpass Scheyern,     vorzimmer@scheyern.de
                                                 Homepage, Schyren-Rundschau                                                                rundschau@scheyern.de                             80 64 32

Reichlmair Carina              Grundstückswesen, Baulandmodell                                                         grundstueckswesen@scheyern.de            80 64 33

Hecht Klaus                          Klimaschutzmanager                                                                                   klimaschutzmanager@scheyern.de           80 64 35

Bauhof Scheyern, Plöckinger Str. 6, 85298 Scheyern
Bauhofleiter: Fleischmann Manuel   Tel: 0172 13 18 646

Wasserwart: Felber Jürgen   Tel: 0172 83 52 648 Klärwärter: Janocha Wolfgang   Tel:  0173 89 56 730

Kindergarten Froschkönig, Hochstr. 32, 85298 Scheyern; Tel: 08441  82984   Fax: 08441  8798600  
Email:  kindergarten-froschkoenig@scheyern.de    Öffnungszeiten: Mo – Do 07:00 – 16:30 Uhr und Fr 07:00 – 16:00 Uhr   
Kindergartenleitung: Gabriele Moosburger

Kinderkrippe Regenbogen, Hochstr. 19b, 85298 Scheyern; Tel: 08441   871 50 72  Fax: 08441 7858861 
Email:  kinderkrippe-regenbogen@scheyern.de   Öffnungszeiten: Mo – Fr 07:00 – 16:00 Uhr
Kinderkrippenleitung: Eva Bernert

Grundschule Scheyern, Hochstr. 19, 85298 Scheyern; Tel: 08441 80098-0   Fax: 08441  80098-24
Email:  schule@grundschule-scheyern.de    Internet: www.grundschule-scheyern.de 

Johann-Andreas-Schmeller Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29, 85298 Scheyern; Tel:  08441  8063-0   Fax: 08441 8063-63
Email: Mittelschule-Scheyern@t-online.de    Internet: www.ms-scheyern.de 

Jugendbeauftragte: Schrag Anna, Tel: 18107
Seniorenbeauftragte: Wörl Gisela, Tel: 71051
Behindertenbeauftragte: Ebner Heidelore, Tel: 08441 6084

Wertstoffhof Scheyern, Hochstr. 40, 85298 Scheyern; Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 17:00 bis 19:00 Uhr, 
Freitag 16:00 bis 19:00 Uhr, Samstag 09:00 bis 14:00 Uhr

Abfallberatung  AWP, Raiffeisenstraße 19, 85276 Pfaffenhofen; Tel:  08441 7879-0   Fax: 08441 7879-79   
Email: info@awp-paf.de    Internet: www.awp-paf.de



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Verkauf des Schulhauses in Euernbach
geht in die 2. Phase. Der Gemeinderat hat
in seiner Sitzung vom 13.07.2021 be-
schlossen, dass nunmehr die Euernbacher
Bürger Gelegenheit haben, ab dem
03.08.2021, innerhalb von vier Wochen
bis zum 31.08.2021, ein Angebot abzu-
geben. Daneben ist ein schlüssiges Kon-
zept für die Nutzung des Gebäudes und
die beabsichtigte denkmalgerechte Sanie-
rung vorzulegen. Euernbacher Bürger ist,
wer zum Stichtag der ersten Bekanntma-
chung am 15.02.2021 mit Hauptwohnsitz
in folgenden Gemeindeteilen gemeldet ist (= ehemaliges Euernbacher
Gemeindegebiet vor der Eingemeindung 1975): Euernbach, Günthal,
Klingbach, Kreutenbach, Schönberg.

In der letzten Juliwoche wurde vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung
und Forsten der Förderbescheid für den Erwerb des On-Demand-Busses
übersandt. Die Gemeinde erhält eine Förderung für die Anschaffung,
Öffentlichkeitsarbeit und die notwendige App in Höhe von maximal
36.499,99 Euro. 

Nun kann die Gemeinde in die Ausschreibung für das Fahrzeug gehen.
Ich freue mich sehr, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Ein
weiterer Meilenstein in der Umsetzung des Mobilitätskonzepts! Ein gro-
ßer Dank geht auch an die Mitglieder des Arbeitskreises Mobilität, die
die Angelegenheit zielgerichtet für den Gemeinderat vorbereitet haben.
Wir hoffen, den Bus im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb nehmen zu
können.

Riederbuch und die Luitpoldstraße, die beiden Straßenzüge in Fernhag,
bekommen diese Woche die Feinschicht und werden somit fertiggestellt. 

Das Dorfgemeinschaftshaus in Euernbach wird seitens der Vereine sowie
auch von der Gemeinde Scheyern für die Ausschusssitzungen gut genutzt.
Es wurde zur rechten Zeit fertig gestellt. 

Ich wünsche Ihnen für die Sommerpause eine gute Zeit zum Durchatmen
und neue Kräfte sammeln. Das letzte halbe Jahr hat uns wieder viel ab-
verlangt. Lassen Sie es sich gut gehen im Kreise Ihrer Liebsten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Manfred Sterz
1. Bürgermeister Gemeinde Scheyern
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Der Bürgermeister informiert Bekanntmachung
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Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 8 (Gemeindeblätter) vom
1.1.2002. Auflage ca. 2050 Expl. monatlich.

Druck: Druckerei Humbach & Nemazal, Ingolstädter Straße 102,
85276 Pfaffenhofen.

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung über die Absicht der Gemeinde Scheyern zur
Veräußerung der Liegenschaft des alten Schulhauses in Euernbach

Der Gemeinderat der Gemeinde Scheyern hatte bereits am
15.02.2021 bekannt gemacht, dass die o.g. Liegenschaft zu ver-
kaufen ist. Es liegen auch bereits Angebote vor.

Lage:
Das Gebäude befindet sich auf dem Grundstück, Fl.Nr. 20, 
Gemarkung Euernbach,
Pfaffenhofener Straße 20, 85298 Scheyern/Euernbach 
Grundstücksgröße: 1.198 m²

Erhaltenswertes Baudenkmal:
Ehem. Schulhaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit Gurtgesims,
Balkon und polygonalem Eckerker, Jugendstil- und Heimatstilele-
mente, frühes 20. Jahrhundert nachqualifiziert
D– I – 86–151- 34

Kaufpreis: 365.000 €

Möglichkeit zur Angebotsabgabe von Euernbacher Bürgern:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.07.2021 beschlossen,
dass nunmehr die Euernbacher Bürger Gelegenheit haben, in-
nerhalb von vier Wochen bis zum 31.08.2021 ein Angebot abzuge-
ben. Daneben ist ein schlüssiges Konzept für die Nutzung des Ge-
bäudes und die beabsichtigte denkmalgerechte Sanierung
vorzulegen.

Euernbacher Bürger ist, wer zum Stichtag der ersten Bekannt-
machung am 15.02.2021 mit Hauptwohnsitz in folgenden Gemein-
deteilen gemeldet ist (= ehemaliges Euernbacher Gemeindegebiet
vor der Eingemeindung 1975):

• Euernbach
• Günthal
• Klingbach
• Kreutenbach
• Schönberg

Interessenten können sich an das Büro Die Denkmalschutz Immo-
bilie, Herr Gronauer (Tel. 09141/8732101) wenden.

Die Bekanntmachung ist auch auf der Homepage der Gemeinde
Scheyern unter „Amtliche  Bekanntmachungen“ einsehbar.

Gemeinde Scheyern

Manfred Sterz
Erster Bürgermeister
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Gut informiert durch das Gemeindeblatt!

Bundestagskandidat stellt sich vor
Im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September 2021 haben die Kan-
didaten des Wahlkreises Freising / Pfaffenhofen a.d. Ilm und Teilbereich
Schrobenhausen die Möglichkeit, sich in den Rathäusern ihres Wahl-
kreises vorzustellen. Die Gemeinde Scheyern begrüßte Herrn Karl Ecker,
Bundestagskandidat der Freien Wähler.

AktuellesB E K A N N T M A C H U N G

ÖFFENTLICHE ZAHLUNGSAUFFORDERUNG

Am 15.08.2021 sind zur Zahlung fällig:

Wasser- und Kanalgebühren lt. Bescheid           2. Abschlag 2021
Grundsteuer B                                                     3. Rate 2021
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen                        3. Rate 2021

Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten erfolgen:

Vereinigte Sparkassen des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm
IBAN:   DE69 7215 1650 0000 0174 75
BIC:      BYLADEM1PAF

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
IBAN:   DE73 7216 0818 0002 5104 72
BIC:      GENODEF1INP

Bareinzahlungen können in der Gemeindekasse, Zimmer 13,
während der nachfolgend genannten Geschäftszeiten erfolgen:
Montag bis Freitag     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag                 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Kasse wird 
gebeten, in jedem Fall die auf dem Steuerbescheid angegebene 
Finanzadresse (FAD) und die Steuer- bzw. Abgabenart anzugeben.

Um den Zahlungspflichtigen Mahngebühren und Säumniszuschläge
zu ersparen, wird um genaue Einhaltung der Zahlungstermine ersucht.
Bei Nichteinhaltung wird der geschuldete Betrag zuzüglich der ent-
stehenden Mahngebühren und der gesetzlichen Säumniszuschläge
erhoben, bzw. muss bei weiterem Verzug die Zwangsbeitreibung an-
geordnet werden.

Bei Steuerzahlern mit entsprechendem SEPA-Mandat werden die
fälligen Gebühren wie bisher vom Girokonto abgebucht.

Gemeinde Scheyern                                       Florian Spira
Scheyern, 15.08.2021                                    Kassenverwalter

Von links nach rechts: 1. Bürgermeister Manfred Sterz, Bundestags-
kandidat für die Freie Wähler Karl Ecker, 3. Bürgermeister Andreas
Mahl und 2. Bürgermeisterin Alice Köstler-Hösl

Landrat Albert Gürtner zeichnet langjähriges
ehrenamtliches Engagement aus
Landrat Albert Gürtner zeichnete jetzt 21 ehrenamtlich tätige Frauen
und Männer für ihre langjährige Tätigkeit in den verschiedensten Funk-
tionen und Vereinen im Landkreis Pfaffenhofen aus. Die große Bedeutung
und der hohe Stellenwert ehrenamtlichen Engagements wurde damit
einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt. Gekommen waren zu der Fei-
erstunde neben den Partnern der Geehrten auch Bürgermeister sowie
Vorsitzende der jeweiligen Vereine und Organisationen. Die Veranstaltung
war bereits für das Frühjahr 2020 geplant, musste aber aufgrund der
Coronasituation kurzfristig abgesagt werden.
„Das Wirken von Menschen zu würdigen, die etwas für andere tun und
die sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg für ihre Mitmenschen einset-
zen, ist sicherlich eine der schönsten Aufgaben eines Mandatsträgers,
egal ob Landrat oder Bürgermeister. Ich freue mich daher sehr auf den
heutigen Abend“, so der Landrat bei seiner Begrüßung. 
Aus Scheyern geehrt wurden Frau Doris Kalthoff, Scheyerer Bühne e.V.
und Herr Josef Ostermeier, Männergesangsverein „Rauhe Gurgl“, Ge-
rolsbach
Auch Bürgermeister Manfred Sterz gratulierte herzlich und bedankte
sich bei Frau Kalthoff und Herrn Ostermeier für deren ehrenwerten Ein-
satz.

Funktionäre Scheyern: Landrat Albert Gürtner, Doris Kalthoff, Josef
Ostermeier und Scheyerns Bürgermeister Manfred Sterz

Foto: Berger
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Gemeinschaft
in der 

Gemeinde

Jahrzehntelanger Dienst für die Gemeinschaft 
Karl Huber zeichnet langjährig Aktive beim BRK aus

23 Ehrenzeichen für langjährige aktive Dienstzeit beim Bayerischen
Roten Kreuz (BRK) verlieh der Stellvertreter des Landrats Karl Huber
kürzlich im Auftrag des Bayerischen Innenministern Joachim Herrmann.
Ausgezeichnet wurden Frauen und Männer, die sich seit 25, 40 bzw. 50
Jahren aktiv beim BRK engagieren. Mit dabei waren auch die Partne-
rinnen und Partner der Geehrten, BRK-Geschäftsführer Herbert Werner
sowie die Bürgermeister der jeweiligen Heimatgemeinden. 
Landrats-Stellvertreter Karl Huber lobte das außerordentliche Engage-
ment der BRK-Ehrenamtlichen. „Sie bringen als fester Bestandteil des
Roten Kreuzes seit Jahrzehnten Ihre wertvolle Berufs- und Lebenser-
fahrung für die Gemeinschaft ein. Und dafür danken wir Ihnen recht
herzlich“, so Karl Huber. Der Einsatz für die Mitmenschen brauche Zeit.
„Wer Bedürftigen und in Not geratenen Menschen Zeit schenkt, ist ein
beispielhaftes Vorbild für Solidarität“, so der Stellvertreter des Land-
rats.
Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren, gäbe es dabei einige. So
zeichne sich das Ehrenamt vor allem durch Sinnhaftigkeit aus. Karl Hu-
ber: „Ehrenamt ist eine Aufgabe, die Erfüllung und Bestätigung für
unser Leben bringt. Das Wissen, etwas Werthaltiges zu tun und seine
Zeit nicht zu verschwenden, gibt Kraft und Halt.“ Daneben stifte Ehren-
amt Gemeinschaft. „Sich in einer sozialen Organisation wie dem BRK
näher zu kommen, gibt einem das Gefühl, zusammen in dieser Welt
etwas bewegen und verändern zu können“, so Karl Huber. Und viele
Menschen mache ehrenamtliches Engagement für eine gemeinsame Idee
einfach nur ideell reich und glücklich: „Wenn Sie jemandem helfen und
dafür Dank erhalten, dann ist das die höchste Bewertung Ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit. Das kann ein Lächeln, eine Geste oder ein Wort
sein.“
Einen besonderen Dank richtete der Stellvertreter des Landrats an die
Partnerinnen und Partner der geehrten Personen. Sie hätten in den ver-
gangenen Jahren oft auf ihre „bessere Hälfte“ verzichten müssen, wenn
der Dienst beim BRK wieder einmal Vorrang vor Familie oder Freizeit
hatte. Diese Rücksicht sei keine Selbstverständlichkeit. Für die Zukunft
wünschte er allen weiterhin viel Kraft und Freude an ihrer Tätigkeit
sowie keinerlei Ehrenamtsmüdigkeit.
Am Ehrungsabend konnten nicht alle geladenen Personen teilnehmen.
Diese werden aber dennoch in der folgenden Aufzählung erwähnt.
Ehrung für 25 Jahre aktiven Dienst: Johann Harrer, Gerolsbach; Michael
Schmid, München; Erna Brückl, Rita Hölzl, Heidrun Koziel, Barbara
Krcek, Thomas Nerger-Wagner und Christina Winzig, Pfaffenhofen;
Evelin Moll, Scheyern; Gerhard Arnold, Helga Engelhard, Manfred
Grund, Martina Hammerschmid, Christian Huber und Erna Huber aus
Wolnzach.
Ehrung für 40 Jahre aktiven Dienst: Dora Holzmayr, Scheyern; Elisabeth
Demmel, Ludwig Demmel, Franz Frank, Achim Leistner und Willi Seng-
stock, Wolnzach.
Ehrung für 50 Jahre aktiven Dienst: Erni Geßner und Rosa Scheubert,
Pfaffenhofen.

Pfaffenhofens 2. Bürgermeister Roland Dörfler, Geehrter Michael
Schmid, BRK-Kreisgeschäftsführer Herbert Werner, Stellvertreter des
Landrats Karl Huber, Scheyerns 1. Bürgermeister Manfred Sterz

BRK-Kreisgeschäftsführer Herbert Werner, Geehrte Evelin Moll, Bür-
germeister Manfred Sterz, Stellvertreter des Landrats Karl Huber

Bürgermeister Manfred Sterz, Geehrte Dora Holzmayr, BRK-Kreis-
geschäftsführer Herbert Werner, Stellvertreter des Landrats Karl Hu-
ber

ELEKTROTECHNIK
Elektroinstallation ·Antennentechnik · Photovoltaik
Haushaltsgeräte · LCD/Plasma/Beamer/TV
Netzwerktechnik  >> Mobil 0174/90 26 871

S T R O M I W Ä R M E I W A S S E R

Obermair · Eisenhut 3 · 85302 Gerolsbach

HAUSTECHNIK
Wärmepumpen ·Pellets-/Holzheizungen · Solartechnik
Öl-Gas-Brennwerttechnik · Bäder/Badinstallation
Kontr. Wohnraumlüftung >> Mobil 0174/90 62 923
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FFW Winden bei Scheyern
Verjüngung der Vorstandschaft und Wahl der Kommandanten

Vor kurzem wurde bei der freiwilligen Feuerwehr Winden bei Scheyern
die Wahl der Kommandanten und Neuwahlen der Vorstandschaft abge-
halten. Aufgrund der Pandemie konnte nicht fristgemäß einberufen wer-
den, sodass der Gemeinderat eine Fristverlängerung um 3 Monate ge-
nehmigte.
Geladen waren Kreisbrandrat Armin Wiesbeck, Kreisbrandinspektoren
Tobias Zull und Benedikt Stuber und die Mitglieder der Feuerwehr Win-
den.
Bürgermeister Manfred Sterz eröffnete die Dienstversammlung und be-
stätigte die fristgerechte Ladung.
Er bedankte sich bei 1. Kommandanten Andreas Reichhold und 2. Kom-
mandanten Robert Bergmayer für die 6-jährige Amtszeit und betonte
die Notwendigkeit der ehrenamtlichen Helfer.
Zur Wahlleitung wurden Bürgermeister Sterz und Beisitzer Stefan Thur-
ner sowie Andreas Päsler einstimmig beschlossen. Von 31 aktiven Flo-
riansjünger waren 24 anwesend und wahlberechtigt.
Anschließend ging es zur Wahl des ersten Kommandanten über. Vorge-
schlagen wurde Tobias Bergmayer und dieser auch einstimmig gewählt.
Herr Bergmayer nahm die Wahl an und BGM Sterz gratulierte ihm zu
seinem neuen Amt.
Vorschlag für den zweiten Kommandanten war Robert Bergmayer und
auch dieser wurde einstimmig zum Stellvertreter des ersten Komman-
danten gewählt.
Mit abschließenden Worten und Nachdruck, wie wichtig es sei ehren-
amtliche Feuerwehren wie Winden, Euernbach und Scheyern in der
Gemeinde zu haben, bedankte sich Herr Sterz. Nur so kann die Pflicht-
aufgabe der Gemeinde, den Brandschutz zu gewährleisten, erfüllt wer-
den. Deshalb unterstützte die Gemeinde die Feuerwehren bei der In-
frastruktur, deren Einrichtungen und Fahrzeugen. Es sei wichtig, dass
aktive Feuerwehrleute zügig vor Ort sind. Kommandanten müssen
draußen Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Er
schenkte Anerkennung dem Zusammenhalt und gratulierte dem 1. und
2. Kommandanten zur Wahl.
Kreisbrandrat Armin Wiesbeck begrüßte alle Anwesenden und wünscht
den Neugewählten immer ein glückliches Händchen und dass jeder nach
dem Einsatz wieder gesund nach Hause komme. 
BGM beendet die offizielle Dienstversammlung und bedankt sich bei
dem ehemaligen Kommandanten Reichhold Andreas für seinen lang-
jährigen Dienst. Weiteres Vorgehen wird die Aufgabe des Gemeinderats
sein das Wahlergebnis zu beschließen.
Nach einer kurzen Pause begrüßte Vorstand Sigi Metz die Vereinsmit-
glieder, Bürgermeister Manfred Sterz, Kommandant der FFW Scheyern
Tobias Zull und die Ehrenmitglieder Josef Thurner und Martin Dem-
melmeier.
Nach 18 Jahren als Vorstand der FFW Winden sei es an der Zeit den
Jüngeren das Zepter zu überlassen. Doch zuerst lieferte Kassier Johann
Schmid einen einwandfreien Kassenbericht und Kassenprüfer Martin
Pfab wies zu Entlastung der Vorstandschaft an, die einstimmig entlastet
wurde.
Geheim gewählt wurde 1. und 2. Vorstand, Kassier, Schriftführer und 
2 Beisitzer.
Die beiden Kassenprüfer wurden per Handzeichen abgestimmt.
Die Wahlleitung übernahm wieder Bürgermeister Sterz mit seinen Wahl-
helfern, Franziska Bayerl und Stefan Thurner.
Somit wurde mit sorgfältiger Einhaltung der Hygienemaßnahmen ein
Ergebnis der neuen Vorstandschaft ermittelt.
1. Vorstand Andreas Reichold
2. Vorstand Markus Rachl 
   Kassier Josef Schaipp
   Schriftführer Stephanie Fröschl
1. Kassenprüfer Johann Schmid
2. Kassenprüfer Josef Bergmayer
   Beisitzer Johann Bayerl
   Beisitzer Bernhard Preitsameter

Tobias Zull gratulierte allen Gewählten und erwähnte wie wichtig auch
die kleineren Feuerwehren im Gemeindebereich sind. 2014 beim Brand
der Arche Noah am Prielhof entstand die Idee der überörtlichen Truppen
und wie die Jahre gezeigt haben funktioniert die Zusammenarbeit her-
vorragend.
Er bedankte sich auch bei der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung
für die einheitliche Ausstattung und freut sich auf die Zusammenarbeit
mit dem neuen Kommandanten.
Andreas Reichhold bedankte sich bei allen Anwesenden und beendete
die Versammlung.

Von links nach rechts: 1. Bürgermeister Manfred Sterz, Kreisbrand-
inspektor Benedikt Stuber, 2. Kommandant Robert Bergmayer, 1. Kom-
mandant Tobias Bergmayer, Kreisbrandrat Armin Wiesbeck, Kreis-
brandinspektor Tobias Zull

Bericht und Foto: Stephanie Fröschl

Freie Sicht nach allen Seiten: Wenn Äste in
Gehwege oder Straßen ragen
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen zur
Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tier bei. Leider können
durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituationen hervorgerufen wer-
den. Bei dem Ordnungsamt eingehende Hinweise und Beschwerden so-
wie selbst durchgeführte Ortsbesichtigungen zeigen uns, dass an Kreu-
zungen, Einmündungen sowie Fuß- und Radwegen immer wieder
Behinderungen durch überhängende Äste und zu breit oder zu hoch
wachsende Hecken bestehen.

So soll der Gehweg ganz sicher 
nicht aussehen...

Dann kann es nur heißen: 
„Bitte zurückschneiden!“

Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder
Schilder zugewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist.
Bedenken Sie: Durch das Zuwachsen von Straßenlampen oder Schildern
(z.B. Straßenbezeichnungen, Omnibushaltestellen usw.) wird die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigt und zusätzlich die Orientierung von orts-
fremden Personen erschwert.
Nach den geltenden Vorschriften dürfen Anpflanzungen aller Art sowie
Zäune, Stapel, Haufen und andere mit einem Grundstück nicht fest ver-
bundene Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können. Sind solche An-
pflanzungen bzw. Hindernisse bereits vorhanden, haben die Eigentümer
und Besitzer deren Beseitigung zu dulden, wenn sie diese nicht selbst
beseitigen.
Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Straßenbaubehörde (bei Ge-
meindestraßen, Wegen, Gehwegen und Parkplätzen ist dies die Gemein-
deverwaltung, bei Kreisstraßen das Landratsamt) die Anpflanzungen
bzw. Hindernisse sofort beseitigen oder zurückschneiden. Die Kosten
für das Ausführen dieser Maßnahmen werden Ihnen in Rechnung ge-
stellt.
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Ist keine Gefahr im Verzug, sind die Maßnahmen 14 Tage vor deren
Durchführen schriftlich anzukündigen. Die Grundstückseigentümer bzw.
-besitzer können in dieser Zeit die Maßnahmen im Benehmen mit der
Gemeindeverwaltung selbst durchführen.
Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung
bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg
benutzen müssen. Werden sie durch überhängende Äste zum Ausweichen
auf die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben der
möglichen Verletzung des Kindes drohen Ihnen erhebliche Schadenser-
satzforderungen.
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. „Sichtdreiecke“ grundsätzlich
von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt ein Sicht-
feld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn er von einer
untergeordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn nun
dieses Sichtdreieck durch Bebauung (Gartenzaun, Hecke, Baum o.Ä.)
nicht mehr überschaubar ist, wird das Einbiegen in die bevorrechtigte
Straße zum gefährlichen Glücksspiel.
Um Gefahrensituationen von vornherein zu vermeiden und allen Betei-
ligten zusätzlichen Aufwand zu ersparen, bitten wir Sie folgende Hin-
weise zu beachten:

1. Beachten Sie schon vor dem Pflanzen, welches Ausmaß Sträucher,
Bäume und Hecken schon nach wenigen Jahren annehmen können. Ent-
scheiden Sie sich für schwach wachsende Pflanzen oder halten Sie aus-
reichend Abstand zur Grundstücksgrenze. Parkbäume, so schön sie auch
sein mögen, haben in Hausgärten nichts zu suchen.

2. Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen, Wegen und
Gehwegen rechtzeitig so weit zurück, dass Fußgänger und andere Ver-
kehrsteilnehmer den ihnen zugedachten Verkehrsraum auch ohne Ge-
fahren nutzen können.

Beachten Sie auch das sog. „Lichtraumprofil“, das von allen Grund-
stückseigentümern einzuhalten ist, deren Grundstücke an öffentliche Straßen
sowie Geh- und Radwege angrenzen: Der Pflanzenwuchs sollte bis zu einer
Höhe von 2,30 Metern nicht über den Gehweg ragen (bei Radwegen ist
eine Höhe von 2,50 Metern einzuhalten). Grenzt das Grundstück direkt an
eine öffentliche Straße, dürfen die Pflanzen bis zu einer Höhe von 4 Metern
nicht in die Straße hineinragen. Über die gesamte Fahrbahn muss ein Licht-
raum von 4,5 Metern frei bleiben. Und das auch bei Schnee auf den Ästen.

3. Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume in Bereichen von Stra-
ßeneinmündungen und Kreuzungen so weit zurück, dass Sichtbehinde-
rungen und Verkehrsgefährdungen ausgeschlossen sind. Achten Sie da-
rauf, dass die Anpflanzungen nicht über die Grundstücksgrenze
hinausragen.

4. Schneiden Sie auch Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich von
Straßenlampen und Schildern so weit zurück, dass die Lampen ihre
Beleuchtungsfunktion erfüllen und die Schilder mühelos gelesen werden
können. Besonders die Straßenlampen sind ein wesentlicher Bestandteil
der Verkehrssicherheit.

5. Als Eigentümer bzw. Besitzer eines Grundstücks, das im Kreuzungs-
bereich von Straßen liegt, achten Sie bitte darauf, dass das Sichtdreieck
freigehalten wird.

Nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rücksicht und beachten Sie diese
Hinweise. Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass andere Grund-
stückseigentümer bzw. -besitzer alles unternehmen, um Sie selbst und
Ihre Angehörigen vor Gefahren zu schützen. Legen Sie diesen Maßstab
auch an Ihr eigenes Verhalten an. Beachten Sie bitte auch, dass Sie als
Grundstückseigentümer bzw. -besitzer verkehrssicherungspflichtig sind
und im Schadensfall mit erheblichen Schadensersatzansprüchen kon-
frontiert werden könnten.

Reparieren schont die Umwelt 
und den Geldbeutel!

Die Nachbarschaftshilfe Scheyern und 
die Seniorenbeauftragte, Frau Wörl,

laden deswegen ein zum Mitmachen beim

Werkstatt-Cafe-Scheyern
Wer hat etwas zum Reparieren, Ändern, Verbessern oder ??????????

Nach langer Corona-Leidenszeit Neustart im Herbst 2021
Treffpunkt: Vereinsheim an der Hochstraße
Termin: Freitag, 24.09.2021, um 15.00 Uhr
!!Verlosung von 3 Fahrradbeleuchtungssets!!

Vorführung: einfache Reparaturen rund ums Fahrrad
Wir freuen uns auf regen Besuch und auf viele Kinder

Gesucht werden auch weiterhin: Handwerklich Geschickte, Tüftler, Bastler, Schrauber 
und natürlich Kuchenbäcker und Kaffeekocher.

Brauchen Sie Hilfe bei kleineren Reparaturen? Das machen wir gerne!
Bitte melden unter Tel. 0171 4058898 oder 08441 71051

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt!!

'
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Pfarrbücherei Scheyern inzidenzunabhängig geöffnet!

Unser Phone & Collect Service ist auf Wunsch weiter-
hin möglich!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Tel. 08441/71330 
oder E-Mail an pfarrbuecherei@pfarrei-scheyern.de

Sie finden uns auf Instagram und Facebook als Pfarr-
bücherei Scheyern

Wir freuen uns über viele Follower und

Öffnungszeiten:  Mittwoch     14:00 – 17:00 Uhr
                           Sonntag         9:15 – 11:15 Uhr

Sie finden uns im Klosterhof unter den Arkaden!

Aktuelles wegen der Corona-Situation finden Sie auf unserer Facebookseite
oder auf der Homepage der Pfarrei Scheyern (unter der Rubrik Pfarrei
aktiv – Bücherei)

Bei uns gelten die gleichen Hygieneregeln wie derzeit in allen Supermärkten,
bitte tragen Sie eine FFP2-Maske und halten Sie Abstand.
Gsund bleibn wünscht das Team der Pfarrbücherei!

Viele Neuanschaffungen stehen zur Ausleihe bereit, z. B.:
Bilderbuch: WAS ist WAS – Ballett und tiptoi© Wir entdecken die Dinosaurier.
Erstleser: Leselöwen - Reitstunden auf Ponyhof Apfelblüte und Achtung, Feuerwehr im Einsatz und WAS ist WAS Erstes Lesen – Dinosaurier.
Leseprofis: Winstons geheimste Fälle - Der Fluch der Wächterkatze, M.A.G.I.K. – Die Prinzessin ist los und Lego Ninjago Spinjitzu Brothers.
Jugendbuch: Seawalkers – Filmstars unter Wasser.
Sachbuch für Erwachsene: Das große Kinder-Wander-Erlebnis-Buch Oberbayern.
Roman für Erwachsene: Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel.

Das Team der Pfarrbücherei wünscht viel Spaß beim Lesen!

Neue Leser sind jederzeit herzlich willkommen!

�

�

�

  
 

     

  

  

LAGERVERKAUF

HHoHocHochHochwHochweHochwe%Hochwe%iHochwe%igHochwe%igeHochwe%ige Hochwe%ige MHochwe%ige MAHochwe%ige MATHochwe%ige MATRHochwe%ige MATRAHochwe%ige MATRATHochwe%ige MATRATZHochwe%ige MATRATZEHochwe%ige MATRATZENHochwe%ige MATRATZEN-Hochwe%ige MATRATZEN-THochwe%ige MATRATZEN-TOHochwe%ige MATRATZEN-TOPHochwe%ige MATRATZEN-TOPPHochwe%ige MATRATZEN-TOPPEHochwe%ige MATRATZEN-TOPPERHochwe%ige MATRATZEN-TOPPER
Große Auswahl auf Lager.

    Das pe2ekte Tuning für Ihr Be7.

Pfa�enhofener Straße 19
Euernbach

0 84 45 – 12 59

     

   

   

BAUMASCHINEN VERMIETUNGEN
Moderner Maschinenpark!

Am Milchwerk 1 . 85304 Ilmmünster . 08441 82850 . alles-tuscher.de

����
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Vorankündigung:
Bücherbasar des Scheyrer Familienkreises 2021
In diesem Jahr findet wieder der Scheyrer Bücherbasar zugunsten
wohltätiger Einrichtungen statt, und zwar am
•Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober 2021 
• jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 im Scheyrer Vereinsheim bei der Grundschule (Hochstraße)
unter der Voraussetzung, dass die Veranstaltung dann coronabedingt
zugelassen ist.

Bücher die Sie für den Basar weggeben wollen können Sie bereits
jetzt schon bei Fam. Bomba (Tel. 08441-7497), sowie Fam. Pertold
(Tel. 08441-71215) abgeben.
Nähere Informationen hierzu gibt’s in der Septemberausgabe der
Schyrenrundschau.

Günter Bomba (für den Scheyrer Familienkreis)

SCHEYERN
Zweigstellenleitung: Frau Braun
Rathaus, Ludwigstraße 2, 85298 Scheyern,
Anmeldung ab dem 13.09.2021
Telefon (0 84 41) 80 64 22, Fax (0 84 41) 80 64-64
E-Mail: vhs@scheyern.de
Montag bis Donnerstag von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16:00 Uhr.
Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr.
Bitte halten Sie bei der Anmeldung Ihre Bankverbindung bereit, die
Bezahlung erfolgt in Scheyern ausschließlich durch Abbuchung!

Bewegung

Rüstig statt rostig – Seniorengymnastik
Fortsetzungskurs. Hier finden Sie Bewegung, geistige Aktivität und Ge-
selligkeit. Musik und Kleingeräte machen die Stunden abwechslungs-
reich und auch bei der Gymnastik im Sitzen kann man noch tüchtig ins
Schwitzen kommen. Mit Gedächtnistraining und Mitmachtänzen lassen
wir jede Stunde ausklingen.
Bitte mitbringen: Turnschuhe und ein Getränk.
Ingrid Knöferl
Vereinsheim Scheyern, Hochstr. 19                                            ■S4407
Di, 28.09.21, 13.30 - 14.30 Uhr, 12 x, 35 €

Fit und gesund
Ein Bewegungstraining für Ältere zur Verbesserung von Koordination,
Beweglichkeit und Ausdauer. Musik und das Training mit Kleingeräten
motivieren und machen die Stunden zu einem effektiven Ganzkörper-
training. Verschiedene Entspannungsübungen und ein Gedächtnistraining
stehen am Ende jeder Stunde.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, eine Gymnastikmatte, Getränk.
Ingrid Knöferl
Vereinsheim Scheyern, Hochstr. 19                                            ■S4408
Di, 28.09.21, 14.45 - 15.45 Uhr, 12 x, 35 €

Rückengymnastik „Bodyfit“ für Frauen ab der Lebensmitte
Fortsetzungskurs, Neuanmeldungen nur bedingt möglich. Hier erwartet
Sie ein wirkungsvolles Ganzkörper-Workout zur Verbesserung von Aus-
dauer, Beweglichkeit und Koordination. Zu toller Musik praktizieren
wir eine funktionelle Gymnastik, die Spaß macht und die gesamte
Rumpfmuskulatur kräftigt. Mit einer Fantasiereise und Elementen aus
der progressiven Muskelrelaxation lassen wir jede Stunde ausklingen.
Bitte mitbringen: Sportkleidung, eine Gymnastikmatte, Getränk.
Ingrid Knöferl
Vereinsheim Scheyern, Hochstr. 19                                            ■S4409
Di, 28.09.21, 16.00 - 17.00 Uhr, 12 x, 35 €

Badminton

Badminton für Anfänger und Fortgeschrittene
Die gesunde Freizeitbeschäftigung mit dem professionellen Federball-
spiel.
Bitte mitbringen: Schläger, Federbälle, Sportkleidung, Sportschuhe ohne
abfärbende Sohlen.
Christian Schrag / Anna Schrag
Mittelschulturnhalle, Scheyern                                                   ■S4501
Mo, 27.09.21, 18.25 - 20.10 Uhr, 13 x, 70 €
Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen
teilnehmen.
Kein Training im Dezember.

Badminton für Anfänger und Fortgeschrittene
Die gesunde Freizeitbeschäftigung mit dem professionellen Federball-
spiel.
Bitte mitbringen: Schläger, Federbälle, Sportkleidung, Sportschuhe ohne
abfärbende Sohlen.
Christian Schrag / Anna Schrag
Mittelschulturnhalle, Scheyern                                                   ■S4502
Mo, 27.09.21, 20.20 - 22.05 Uhr, 13 x, 70 €
Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen
teilnehmen.
Kein Training im Dezember.

Musik

Schlagzeugunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
(Fortsetzungskurs)
Fortsetzungskurs für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren. Einzelunter-
richt. Anmeldung und Einteilung in die Zeitfenster, sowie Auskünfte
zum Kursinhalt und fachliche Beratung beim Kursleiter unter Telefon
08452/391. Die Kurszeiten können sich nach telefonischer Absprache
noch ändern.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5816
Fr, 01.10.21, 17.00 - 17.30 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5817
Fr, 01.10.21, 17.30 - 18.00 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5818
Fr, 01.10.21, 18.00 - 18.30 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5819
Fr, 01.10.21, 18.30 - 19.00 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5820
Fr, 01.10.21, 19.00 - 19.30 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht
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Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5821
Sa, 02.10.21, 19.30 - 20.00 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5822
Sa, 02.10.21, 17.00 - 17.30 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Schlagzeugunterricht für Jugendliche (Fortsetzungskurs)
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Ein Paar Sticks (können auch im Kurs bezogen wer-
den). Materialkosten für Lehrbuch: 23 €.
Sebastian Werther
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S5823
Sa, 02.10.21, 17.30 - 18.00 Uhr, 12 x, 225 € Einzelunterricht

Junge vhs

Kinder-Nähkurs
Der Kurs eignet sich für Kinder ab 10 Jahre, die anhand von kleinen
Nähprojekte aus Webware (z.B. Kissenhüllen, Nadelkissen, Utensilo,
kleine Taschen, Leseknochen) Lust haben, das Nähen zu erlernen. In
Absprache mit der Kursleiterin, dürfen Kinder, die schon etwas mehr
Näherfahrung haben, auch größere Projekte nähen. Bei fragen dürfen
Sie sehr gerne vorher anrufen (Tel: 08441-7974578).
Bitte mitbringen: Eine gut funktionierende Nähmaschine, Stoffe, Sche-
ren, Bleistift, Schneiderkreide, Stecknadeln, Maßband, Lineal, etwas
Papier, Nähgarn, benötigte Kurzwaren (z.B. Vlieseline oder Füllwatte)
und eventuell ein Schnittmuster für das geplante Projekt.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6003
Fr, 01.10.21, 14.30 - 16.30 Uhr, 4 x, 40 €

Kinder-Nähkurs
Der Kurs eignet sich für Kinder ab 10 Jahre, die an Hand von kleinen
Nähprojekte aus Webware (z.B. Kissenhüllen, Nadelkissen, Utensilo,
kleine Taschen, Leseknochen) Lust haben, das Nähen zu erlernen. In
Absprache mit der Kursleiterin, dürfen Kinder, die schon etwas mehr
Näherfahrung haben, auch größere Projekte nähen. Bei fragen dürfen
Sie sehr gerne vorher anrufen (Tel: 08441-7974578).
Bitte mitbringen: Eine gut funktionierende Nähmaschine, Stoffe, Sche-
ren, Bleistift, Schneiderkreide, Stecknadeln, Maßband, Lineal, etwas
Papier, Nähgarn, benötigte Kurzwaren (z.B. Vlieseline oder Füllwatte)
und eventuell ein Schnittmuster für das geplante Projekt.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6005
Fr, 12.11.21, 14.30 - 16.30 Uhr, 4 x, 40 €

Kinder-Nähkurs
Der Kurs eignet sich für Kinder ab 10 Jahre, die an Hand von kleinen
Nähprojekte aus Webware (z.B. Kissenhüllen, Nadelkissen, Utensilo,
kleine Taschen, Leseknochen) Lust haben, das Nähen zu erlernen. In
Absprache mit der Kursleiterin, dürfen Kinder, die schon etwas mehr
Näherfahrung haben, auch größere Projekte nähen. Bei fragen dürfen
Sie sehr gerne vorher anrufen (Tel: 08441-7974578).
Bitte mitbringen: Eine gut funktionierende Nähmaschine, Stoffe, Sche-
ren, Bleistift, Schneiderkreide, Stecknadeln, Maßband, Lineal, etwas
Papier, Nähgarn, benötigte Kurzwaren (z.B. Vlieseline oder Füllwatte)
und eventuell ein Schnittmuster für das geplante Projekt.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6007
Fr, 28.01.22, 14.30 - 16.30 Uhr, 4 x, 40 €

Vater/Mutter-Kind-Turnen I
Fortsetzungskurs. Ein Kurs für Eltern und Kinder von 3 bis 5 Jahren.
Beim gemeinsamen Turnen und Spielen mit den Eltern können die Kin-
der Freude an der ersten Bewegung erfahren, Gruppenverhalten prakti-
zieren und Spielregeln erlernen und behalten. Unter Einbeziehung von
Hand- und Kleingeräten werden die verschiedenen Sinne der Kinder
rundum gefördert und geschult. Mit dem Aufbau eines Geräte-Parcours
werden die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten gefördert.
Bitte bringen Sie Sportbekleidung mit.
Barbara Solyom-Türk
Mittelschulturnhalle, Scheyern                                                   ■S6009
Mo, 11.10.21, 15.45 - 17.00 Uhr, 13 x, 42 € für ein Elternteil und ein
Kind. Jedes weitere Kind 21 €.

Vater/Mutter-Kind-Turnen II
Fortsetzungskurs. Gleicher Kurs wie oben.
Bitte bringen Sie Sportbekleidung mit.
Barbara Solyom-Türk
Mittelschulturnhalle, Scheyern                                                   ■S6010
Mo, 11.10.21, 17.05 - 18.15 Uhr, 13 x 40 € für ein Elternteil und ein
Kind. Jedes weitere Kind 20 €.

Vater/Mutter-Kind-Turnen III
Fortsetzungskurs. Gleicher Kurs wie oben.
Bitte bringen Sie Sportbekleidung mit.
Barbara Solyom-Türk
Mittelschulturnhalle, Scheyern                                                   ■S6011
Di, 12.10.21, 15.45 - 16.45 Uhr, 13 x, 34 € für ein Elternteil und ein
Kind. Jedes weitere Kind 17 €.

Nähen

Spaß am Nähen
Jeder ist mit seinem individuellen Nähprojekt (Kleidung, Wohn-Acces-
soires, Tasche, Baby-Ausstattung, ...) in diesem Kurs willkommen. Ob
Sie Nähanfänger (wobei Kenntnisse im Umgang mit der Nähmaschine
wünschenswert sind) oder schon etwas erfahrener sind, die kunterbunte
Mischung macht’s. Hier kann jeder noch was lernen, nicht nur beim
Nähen, auch im Bereich Schnittkonstruktion, Anproben und entspre-
chenden Korrekturen am Schnitt kann ich weiterhelfen. Bei Fragen kön-
nen Sie mich gerne vor den Kursbeginn kontaktieren (Tel. 08441-
7974578).
Bitte mitbringen: Nähmaschine, Schere, Lineal, Papier, Garne, Nähna-
deln, Stecknadeln, Maßband, Bleistift und Schneiderkreide und sonstige
Materialen für Ihr Projekt (Stoffe, Vlieseline, sonstige Kurzwaren).
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6602
Mi, 29.09.21, 19.00 - 21.30 Uhr, 5 x, 67 €

Spaß am Nähen - Abendkurs
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Nähmaschine, Schere, Lineal, Papier, Garne, Nähna-
deln, Stecknadeln, Maßband, Bleistift und Schneiderkreide und sonstige
Materialen für Ihr Projekt (Stoffe, Vlieseline, sonstige Kurzwaren).
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6603
Mi, 10.11.21, 19.00 - 21.30 Uhr, 5 x, 67 €

Spaß am Nähen - Abendkurs
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Nähmaschine, Schere, Lineal, Papier, Garne, Nähna-
deln, Stecknadeln, Maßband, Bleistift und Schneiderkreide und sonstigen
Materialen für Ihr Projekt (Stoffe, Vlieseline, sonstige Kurzwaren)
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6604
Mi, 19.01.22, 19.00 - 21.30 Uhr, 5 x, 67 €
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Zeit zum Nähen
Der Kurs eignet sich besonders gut um mal von Alltag abzuschalten und
die freie Zeit seinem geliebten Hobby zu widmen. Die Nähprojekte dürfen
Sie, Ihren Nähkenntnissen entsprechend, selber wählen. Diesbezüglich
berate ich Sie gerne vor Kursbeginn (Tel. 08441-7974578). Wegen der
Länge des Kurses ist er für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
Bitte mitbringen: Alle benötigten Stoffe und Kurzwaren, den Schnitt,
die üblichen Nähutensilien (Scheren, Stecknadeln, Maßband, Lineal,
etc.) und ihre eigene Nähmaschine, ebenso eine Brotzeit und ein Ge-
tränk.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6606
Sa, 20.11.21, 10.00 - 16.00 Uhr 30 €

Zeit zum Nähen
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Alle benötigten Stoffe und Kurzwaren, den Schnitt,
die üblichen Nähutensilien (Scheren, Stecknadeln, Maßband, Lineal,
etc.) und ihre eigene Nähmaschine, ebenso eine Brotzeit und ein Ge-
tränk.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6607
Sa, 15.01.22, 10.00 - 16.00 Uhr 30 €

Zeit zum Nähen
Gleicher Kurs wie oben.
Bitte mitbringen: Alle benötigten Stoffe und Kurzwaren, den Schnitt,
die üblichen Nähutensilien (Scheren, Stecknadeln, Maßband, Lineal,
etc.) und ihre eigene Nähmaschine, ebenso eine Brotzeit und ein Ge-
tränk.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6608
Sa, 19.02.22, 10.00 - 16.00 Uhr 30 €

Wochenend-Nähkurs
Dieser Kurs eignet sich besonders gut für aufwendige Nähprojekte (z.B.
mit Anprobe, Änderungen, Schnittanpassungen). Er verlangt etwas Aus-
dauer und ist darum für Nähanfänger*innen eher nicht zu empfehlen.
Die Nähprojekte dürfen Sie, Ihren Nähkenntnissen entsprechend, selbst
wählen, diesbezüglich berate ich Sie auch gerne vor Kursbeginn (Tel.
08441-7974578).
Bitte mitbringen: Alle benötigten Stoffe und Kurzwaren, den Schnitt,
die üblichen Nähutensilien (Scheren, Stecknadeln, Maßband, Lineal,
etc.) und ihre eigene Nähmaschine, ebenso eine Brotzeit und was zum
Trinken.
Juliette van den Beld, Gewandmeisterin
Mittelschule Scheyern, Marienstr. 29                                         ■S6610
Sa, 23.10.21, 10.00 - 16.00 Uhr (inkl. 60 Min. Pause),
So, 24.10.21, 10.00 - 15.00 Uhr (inkl. 30 Min. Pause). Preis: 51 €

Abfallentsorgung

Öffnungszeiten Wertstoffhof Scheyern
Montag und Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr

Wertstoffhof Scheyern, Hochstr. 40, 85298 Scheyern

Abfallberatung: AWP Pfaffenhofen, Raiffeisenstraße 19, 
85276 Pfaffenhofen, Tel: 08441/7879-50

Sterbefälle
Gerhard Littel               02. Juli 2021 
Gisela Lange                 17. Juli 2021

AWP informiert: Abfallentsorgungsgebühren
zum 15. Juli fällig
Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Pfaffenhofen
(AWP) mitteilt, wird die zweite Rate der Abfallentsorgungsgebühren
für 2021 am 15. Juli fällig. Soweit dem AWP kein SEPA-Last-
schriftmandat vorliegt, hat der Gebührenschuldner fristgerecht zu
den Fälligkeitsterminen 15.02. und 15.07. eines jeden Jahres die
Gebühren an den AWP zu entrichten. Bei Gebührenzahlern mit
entsprechendem Lastschriftmandat werden die fälligen Gebühren
wie bisher vom Konto abgebucht. Die Fälligkeit und die Gebüh-
renhöhe ergeben sich aus dem Jahresgebührenbescheid 2020 bzw.
den danach ergangenen Gebührenbescheiden.

Für Zahlungen ist folgende Bankverbindung zu nutzen: 
Sparkasse Pfaffenhofen a.d.Ilm, 
BIC: BYLADEM1PAF, 
IBAN: DE39 7215 1650 0008 0122 70

SIE WOLLEN       
IHRE IMMOBILIE
     VERKAUFEN?

Profitieren Sie von
40 Jahren Erfahrung!

Wir bieten persönlichen
Service vor Ort!

ILMGAU
IMMOBILIEN
MÖLLER GMBH

andré® Tel. 0941/69530-0 4600 ILMGAU-001/267 26.11.2019 (TR) KG © va

Schrobenhausener Str. 6  |  85298 Scheyern – Vieth
08441 / 87 17 99  |  info@planungsbuero-thurner.de

www.planungsbüro-thurner.de
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Kindergarten Froschkönig

Neues vom Kindergarten Froschkönig

Ausflug der Vorschulkinder in den Augsburger Zoo 

Unter dem Titel „Der Zoo-Ausflug“ wollen wir Ihnen, liebe Leser, vom
Ausflug unserer Vorschulkinder in den Augsburger Zoo, berichten. 

Diesmal haben wir professionelle Hilfe von unseren Redakteuren: Linda,
Gabi, Marie, Mathias und Constantin aus der Sonnengruppe, die stell-
vertretend für alle Kinder informieren.
Um 8:00 Uhr ging es im Kindergarten Froschkönig los. Alle Kinder wa-
ren pünktlich erschienen, einige warteten schon. Aber dann ging es los:
Unsere Autoren berichten: Erstmal haben wir uns angezogen, dann haben
wir uns angestellt und sind gemeinsam zur Ampel gegangen, dort haben
wir die Straße überquert. An der Bushaltestelle vor der Schule wartete
schon der Bus. Im Bus mussten wir uns anschnallen und die Masken
aufsetzen (ab 6 Jahre). Consti und Gabi haben zusammengesessen und
gespielt, weil es ihnen langweilig war und weil es eine lange Fahrt war.
Marie saß neben Nicole. Mathias hat während der Fahrt einen Schmet-
terling gesehen und wir haben auch Autos und ein Rehkitz auf dem Feld
gesehen. Wir sind in Augsburg angekommen, dort sind wir ausgestiegen
und nach dem Aussteigen konnten wir die Masken wieder absetzen. Wir
sind dann zum Zoo hingelaufen, dort sind wir zu den Pavianen am Ein-
gang gegangen. Paviane sind Affen, die einen pinken Popo haben, der
sich rot färbt, wenn sie im Wasser sind.

Dann gingen wir ein kleines Stückchen zu den Wildkatzen und wir
haben zwei Tiger gesehen. Bei den Robben haben wir Brotzeit gemacht.
Danach sind wir zu den Vögeln gegangen. Dann sind wir wieder ein
Stückchen gegangen und kamen wieder zu Affen, aber diesmal waren
es keine Paviane. Wir haben einen Pfau gesehen, der hatte einen aufge-
fächerten Schwanz. Das sah cool aus und mega schön. Dann haben wir
noch Baby-Pinguine gesehen und einer hat die ganze Zeit getaucht.
Gleich daneben waren noch Fische im Wasser. Ein Stück weiter haben
wir noch Giraffen gesehen, eine ist sogar gelaufen. Bei den Giraffen
waren noch Nashörner und auf der anderen Seite war ein Elefant und
der Mathias hat gefragt: „Dürfen wir auf den Spielplatz?“ und die Nicole
hat gesagt: „Das ist der Elefantenspielplatz.“ Da sind wir weitergegangen
und waren bei den Stieren, dort haben wir gleich noch einmal „Brotzeit“
gemacht. 
Nach der Pause sind wir weitergegangen und kamen zu den Alpakas mit
den coolen Frisuren. Dann war da noch so ein Strauß und der Mathias
hat seinen Finger über den Zaun gestreckt. Nicole und die große Gabi
haben zu ihm gesagt: „Finger weg, denn der kann beißen!“ Mathias hat
den Finger aus dem Zaun rausgenommen. Wir haben noch gemusterte
Robben gesehen und eine dicke hat die ganze Zeit gehustet und ganz
laut genießt. 
Wir waren auch beim „Eis essen“, das war cool und hat lecker ge-
schmeckt. Da waren auch Kängurus und Zebras und Marie und Con-
stantin haben eine Raupe ge funden. Wir kamen noch zu Erdmännchen.

Spaß in der Gemeinschaft
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Die Mondkinder ha-
ben die Löwensta-
tuen entdeckt und wir
haben alle zusammen
Fotos gemacht. 

Da war auch ein großer Spielplatz, auf dem durften wir spielen. Dort
konnte man Esel und Ponys anschauen, Linda hat sie mit Blättern gefüt-
tert. Das war das Ende! 
Wir sind wieder zum Bus gelaufen und haben die Masken aufgesetzt,
dann sind wir eingestiegen und wieder Heim gefahren. Im Bus haben
wir „Ich sehe was, was du nicht siehst!“ gespielt. Ein paar Kinder sind
auch eingeschlafen. 
Der Tag war super toll und schön. Es war ein guter Ausflug. Wir möchten
da jeden Tag hinfahren.
Der Ausflug hat nicht nur den Kindern gefallen, sondern stellte ein High-
light für die Betreuerinnen unseres Kindergartens dar. 

Ihr Team vom Froschkönig Kindergarten
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Kinderkrippe Regenbogen

Neues von der Kinderkrippe Regenbogen

Schlauwiner wieder vereint

Im Juni war es endlich soweit und alle Schlauwiner der Kinderkrippe
Regenbogen durften miteinander tolle Aktionen machen. Zum Start
haben wir uns am nahegelegenen Sportplatz getroffen und das Widerse-
hen gebürtig mit einem Schwungtuch-Tanz gefeiert. Anschließend haben
wir eine Schatzsuche im Sand des Sprungfelds gemacht. Alle Kinder
haben ganz eifrig im Sand nach ihrem Schatz gebuddelt. Zum Schluss
haben wir uns dann die Gummibärchen schmecken lassen.

Matschige Angelegenheit

Die Woche drauf trafen sich alle Schlauwiner im Garten zum Matschen.
Da die Kinderkrippe eine herrliche Outdoor-Kinder-Küche im Garten
stehen hat, war es natürlich ein großartiges Vergnügen, mit vollem Kör-
pereinsatz mit Wasser und Sand zu hantieren. Viele haben voller Her-
zenslust „gekocht“ und „geformt“, während sich andere wiederum mit
der Sandmasse eingerieben haben.

Färberstraße 6 | 85276 Pfaffenhofen
Telefon 08441/850-0 
https://haendler.peugeot.de/am-kuglhof-pfaffenhofen

Ihr Peugeot Servicepartner

Für PKW und Nutzfahrzeuge

e-mail: paul.kreuzer@superkabel.de

Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Gemeinde
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Ausflug in den Augsburger Zoo

Wir haben lange gebangt, ob der Ausflug stattfinden darf. Aber dann
kam endlich das lang ersehnte „Go“ vom Landratsamt. Am 25. Juni
2021 war es dann soweit und wir machten uns mit den Kindern und
ihren Familien auf den Weg zum Augsburger Zoo. Jedes Kind konnte
dann mit seiner Familie den Zoo und dessen Tiere erkunden. Zur Mit-
tagszeit wurde eine gemeinsame Rast in einem kleinen Biergarten ge-
macht und jedes Kind bekam vom Elternbeirat ein Eis spendiert. Von
uns aus ein herzliches Dankeschön hierfür. Die Spielplätze im Zoo waren
dann für die Kinder ein herrlicher Ausklang eines tollen Tages.

Elternabend für unsere neuen Kinder

Am 22. Juni 2021 war es schon wieder soweit und der Kennenlernel-
ternabend der zukünftigen Krippeneltern fand statt. Wir waren froh, dass
dieser Elternabend in Präsenz stattfinden durfte. Es waren natürlich so
manche hygienischen und organisatorischen Auflagen zu erfüllen, aber
wir haben unser Bestes getan um diesen Abend so angenehm wie möglich
zu gestalten. Über das zahlreiche Kommen der zukünftigen Eltern haben
wir uns sehr gefreut und freuen uns noch mehr auf die gemeinsame Zeit
mit ihren Kindern im neuen Krippenjahr.

MULTI
ENERGIE
HEIZ 
KONZEPT

PELLETS? GAS? 
SONNE? WÄRMEPUMPE?

Tauschen Sie ihre alte 
Heizung und nutzen Sie 
die besten Förderungen, 
die es jemals gab. 

Burger • Wärme Wasser Wohlfühlen
Werkstraße 26
85298 Mitterscheyern

Telefon: 08441 / 92 93
info@burger-scheyern.de
www.burger-scheyern.de 
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Pfarrkindergarten St. Martin mit Kinderkrippe

55. Geburtstag von Abt Markus Eller

Was für ein besonderer Tag! Am 14. Juni. wurde unser Chef Abt Markus
Eller 55. Jahre alt. Alle Kinder des Kindergartens und alle Krippenkinder
machten sich auf den Weg in den Klosterinnenhof. Wir überraschten
Abt Markus mit zwei supergroßen Luftballon-„Fünfern“; die stellver-
tretend für seine 55 Lebensjahre an einen Stuhl baumelten. Dort durfte
der Jubilar Platz nehmen und wurde zu Beginn gleich mit einem
schwungvollen Geburtstagslied begrüßt. Im Anschluss hatte jede Gruppe
ein Rätsel oder Spiel für ihn vorbereitet, welche wir mit Musik begleite-
ten. Meisterhaft löste und erfüllte er alle gestellten Fragen und Aufgaben,
so dass er als Belohnung und Geburtstagsgeschenk ganz besondere und
köstliche Fruchtgummis von uns bekam. 
Doch so wie wir ihn kennen; hatte Abt Markus Eller auch an uns gedacht
und zauberte plötzlich viele, viele Leckereien hervor, die wir mit in un-
seren Kindergarten nehmen konnten.

Infoabend für die neuen Krippen- und 
Kindergarteneltern 

Damit im September der Start unserer neuen Krippen- und Kindergar-
tenkinder in unserem Haus so gut wie nur möglich verläuft, hatten wir
ihre Eltern bereits in der zweiten Juniwoche zu uns eingeladen. An vier
Abenden empfingen wir sie in unserem Mehrzweckraum um Informa-
tionen und Wissenswertes auszutauschen und Fragen zu klären und an-
schließend die Räumlichkeiten zu besichtigen. Damit aber auch für die
Kinder die Möglichkeit besteht, vor ihrem Kindergartenstart unser Haus
kennen zu lernen, haben wir Anfang September noch einen Schnupper-
nachmittag für sie geplant, an welchem ein Elternteil sie begleiten wird. 

Waldtage im Sommer

Es ist Sommer und die Sonne scheint so wunderbar, so dass wir die Zeit
draußen nicht nur in unserem Garten, sondern auch im Scheyrer Forst
verbringen wollten. Gesagt, getan und so fuhr jede Kindergartengruppe
an einem Vormittag mit den Bus zum Prielhof. Nach einer kleinen Wan-
derung erreichten wir unseren gewohnten Platz zum Brotzeitmachen.
Dann ging`s auch schon los mit Entdecken, Erforschen, Erobern, Bauen,
Spielen, und vielem mehr. Rasch war die Zeit verflogen und wir been-
deten unseren Ausflug mit der Busfahrt zurück in den Kindergarten
Zum Abschluss dieser Sommerwaldwoche konnten die Schulanfänger-
kinder sogar gemeinsam ein weiteres Mal den Vormittag im Wald ver-
bringen. Dabei waren sie ausgestattet mit Sägen und versuchten mit viel
Ausdauer, Geschicklichkeit und Kraft herumliegende Baumstämme zu
durchsägen.
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Ausflug auf den Reiterhof

Am Montag den 21.06.21 besuchten die Schulanfängerkinder der drei
Kindergartengruppen den Reiterhof Schwappbacher. Mit dem Bus fuhren
wir zusammen vom Kindergarten los und wurden schon herzlichst von
unserer Kollegin Julia Fankhauser am Reiterhof in Euernbach empfangen.
Dort stand zu allererst einmal eine Führung an. So sahen wir erst jetzt,
wie groß der Reiterhof ist, wo die Pferde wohnen und lernten auch noch
gleichzeitig den Unterschied zwischen Stroh und Heu kennen. Nach der
Führung hatten wir wirklich Hunger. Unsere Brotzeit schmeckte uns bei
einem gemütlichen Beisammensein besonders gut. In Kleingruppen
putzten und sattelten die Kinder danach ihr Pferd. Und schon ging es
los: Wir wanderten zusammen in den Wald und wechselten uns nachei-
nander beim Reiten ab. Das war wirklich ein schönes Erlebnis. An-

schließend gingen wir mit den Pferden in die Halle, wo uns ein span-
nender Parcours mit Slalom  reiten, über Stangen  traben, mit den Pferden
Fußball spielen usw. erwartete. Diesen Parcours meisterte jedes Kind
mit viel Geschick. Zum Mittagessen bestellten wir vier große Pizzen,
die wir uns auch wirklich verdient hatten. Um danach etwas abzukühlen,
bekam jedes Kind ein Eis, das uns die Familie Schwappbacher spendierte.
Zum Ende wurde es noch einmal so richtig spannend. Uns wurden die
zwei Pferde Lady und ihr Sohn Monte, die beide Julia gehören, vorge-
stellt. Diese durften wir dann noch einmal streicheln und ihnen ein paar
Möhren geben. Auch die Schulpferde, die uns so brav auf ihrem Rücken
getragen hatten, bekamen zum Abschied noch ein wenig Futter. Mit
einem Pferdelied verabschiedeten wir uns vom Reiterhof. Schließlich
war dieser Tag leider auch wieder vorbei und wir fuhren zurück zum
Kindergarten, wo die Kinder schon von ihren Eltern empfangen wurden. 

Gemeinsame Wege

„Viele Wegen gehen wir tagaus, tagein“; so lautete unser dies-
jähriges Jahresmotto. Dazu hatten wir eine ganz kunterbunte
Idee. 

Jeder durfte sich eine Farbe aussuchen, zog seine Schuhe und
Socken aus und dann wurden die Fußsohlen „bepinselt“. Da
diese ja meistens sehr kitzelig sind, war das eine sehr lustige
Angelegenheit. Nun „flitzte“ ein jedes Kind übers Papier und
badete im Anschluss seine Füße in der „Farbenwaschstrasse“
bis sie wieder blitzblank sauber waren. 

Bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen, war das für
alle ein riesen Spaß.
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Hochbeet

Hui, was sahen unsere Augen denn da. Plötzlich blitzten ganz viele le-
ckere süße Früchte unter den grünen Blättern in unseren Hochbeeten
hervor. Die Erdbeeren waren reif und luden uns ein davon zu naschen.
Gespannt erwarten wir bereits die nächsten Überraschungen. 

Abschiedsfest der Schulanfänger
Verabschiedung unserer Kollegin Andrea Steiniger

Ein großes Highlight für unsere diesjährigen Schulanfänger stand bevor:
Ihr Abschiedsfest. Doch bevor es so weit war, galt es noch viel zu über-
legen, vorzubereiten und zu üben. Deshalb trafen sich die Schulanfänger
in den Wochen zuvor um gemeinsam Lieder und Tänze zu besprechen
und einzustudieren. Und schließlich war es so weit. 

Am Vormittag des 10. Juli 2021 begrüßten wir in unserem Garten 10
Buben und 11 Mädchen mit ihren Eltern um gemeinsam mit den Kin-
dergartenteam und Abt Markus Eller, ganz nach unserem Jahresmotto
„Viele Wege gehen wir, tagaus, tagein, …“ zu feiern.

Ein schwungvoller „Einmarsch“ bildete den Auftakt der Veranstaltung
und brachte gleich eine ganze Menge Aktion mit in unsere Runde.  

Das Gemeindeblatt informiert!
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„Schritt für Schritt“ führte uns das Programm durch das vergangene
Kindergartenjahr und ließ dabei alle vier Jahreszeiten an uns vorüber-
ziehen. 
Zuerst kamen „im Herbst“ die Gespenster und brachten so einiges zum
Gruseln mit.

…im „Sommer“ flogen die Flip-Flops von den Füßen und es wurde
Barfuß getanzt und in der Sonne gechillt.

Nun wurde beim Schlittenfahren flott durch den „Winter“ gerodelt und
so manche Schneeballschlacht geführt.

Der „Frühling“ brachte mit eigenen Instrumenten und vielen Blumen
den Sonnenschein zu uns und …

Der finale Schulanfänger-Rapp, bei dem die Schulanfänger uns allen
zeigten und vortanzten, was sie schon alles „alleine“ können, wurde
ebenso mit großer Begeisterung und Beifall des Publikums belohnt. 

Im Anschluss an die Darbietungen erhielten alle Schulanfänger ihr tra-
ditionelles Abschiedsgeschenk, das beliebte Engelkissen von ihren Er-
zieherinnen überreicht.
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Sport- und Spielevormittag an der Grundschule
Ein sportliches Spielefest fand am 20.07.2021 auf dem weitläufigen Ge-
lände der Grundschule statt.                                                                                                                          
Nach einer Begrüßung durch die Rektorin Frau Dorothee Binapfl konnten
die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen an insgesamt acht
Stationen ihre sportliche Geschicklichkeit erproben.
In Gruppen zu zweit oder dritt durften die Kinder auf dem abgesicherten
Gelände ganz nach Lust und Laune die einzelnen Stationen wie zum
Beispiel den sehr beliebten Gummistiefelweitwurf, das Biertragerlrennen
oder den Eierlauf ausprobieren. Besonders lange Warteschlangen bildeten
sich vor der Autorennstation. Aber auch Klassiker wie Dosenwerfen
und Wasserschöpfen fanden viele Kinder so faszinierend, dass sie doch
vor den einzelnen Stationen zum Teil  etwas warten mussten. 
Ein Staffellauf der a-Klassen gegen die b-Klassen jeder Jahrgangsstufe
rundete diesen gelungen Vormittag ab. Unter dem lauten Anfeuern ihrer
Mitschüler versuchte jede Klasse den Wettbewerb für sich zu gewinnen. 
Pandemiebedingt waren in diesem Schuljahr die meisten der Aktionen
und Vorhaben an der Grundschule ausgefallen, so dass dieser Vormittag
ein absolut gelungener Höhepunkt in diesem für alle Kinder sicher
schwierigen Schuljahr darstellte.

Unterrichtsgang zum Teufelsweiher
Eine Exkursion zum Teufelsweiher auf dem Prielhofgelände machten
am 6. Juli die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Grundschule.
Begleitet wurden sie dabei von ihrer Klassenlehrerin Frau Athanasso-
poulos und von Frau Euringer, deren Tochter in der Klasse ist und die
viele Jahre lang Schüler aller Jahrgangsstufen im Grünen Klassenzimmer
des BUND Naturschutz unterrichtet hat.

Ausgerüstet mit Eimern, zahlreichen großen und kleinen Plastikgefäßen
und auch Keschern traf man sich am Teufelsweiher, wo Frau Euringer
den Kindern zunächst einmal die schaurige Legende vom Teufelsweiher
eindrucksvoll erzählte.

Beim sich anschließenden ausgiebigen Keschern im Gewässer fanden
sich allerlei interessante Lebewesen, die anhand der ausgelegten Be-
stimmungskarten den einzelnen Gruppen von Lebewesen zugeordnet
werden konnten.

Glücklich über die zahlreichen Funde traten die Kinder dann nach 3
Stunden den Heimweg zur Schule an. An dieser Stelle nochmals ein
sehr herzliches Dankeschön an Frau Euringer, die den Kindern der 4b
durch ihr umfangreiches fachkundiges Wissen einen interessanten und
lehrreichen Vormittag bieten konnte.

Schulnachrichten

Doch nicht nur für unsere Schulanfän-
ger war es ein besonderer Tag. Unsere
Erzieherin Andrea Steininger, die seit
16 Jahren mit viel Elan, Einsatz und
Herzlichkeit bei uns arbeitete, wurde
von Monika Furtmeier, Abt Markus El-
ler und der Elternbeiratsvorsitzenden
Frau Birgit Späth verabschiedet. Um
mehr Zeit für ihre Familie zu haben,
wird sie uns nun verlassen und wir
wünschen ihr alles, alles gute für die
Zukunft. 

Gemütlich klang dann unser Fest bei
Würstl und Brezen und kühlen Geträn-
ken in unserem Garten aus.
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Auto Niedermeier GmbH
Werkstraße 9 | 85298 Scheyern | www.auto-niedermeier.com

Telefon 08441 - 8540 | Ö�nungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 17.30 + Sa. 8 - 12 Uhr

IHR WEG ZUM TRAUMAUTOAUTOHAUS UND KFZ-MEISTERBETRIEB

WIR SUCHEN
KFZ Meister (m/w/d)

KFZ Serviceberater (m/w/d)

KFZ Mechatroniker (m/w/d)

Azubi Automobilkaufmann (m/w/d)

Schule, 
fertig, los?

Hier bist Du richtig.
Starte jetzt bei uns Deine Ausbildung zum 1. September 2022 
als Bankkaufmann (m/w/d).

Wir bieten Dir eine moderne, abwechslungsreiche Ausbildung mit besten beru ichen 
Karrierechancen und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B. IHK-Fremdsprachen-
korrespondent (m/w/d) oder berufsbegleitende Studiengänge. Weitere Informationen 
zur Ausbildung ndest Du unter blog.sparkasse-pfaffenhofen.de/azubis.

Bewirb Dich noch heute online unter 
www.sparkasse-pfaffenhofen.de/Karriere.sparkasse-pfaffenhofen.de

blog.sparkasse-pfaffenhofen.de
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Kirchliche Nachrichten

Benediktinerabtei Scheyern
Klosterpforte:    752-0
Verwaltung:       752-230
Homepage:         www.kloster-scheyern.de

BERGMESSE AUF DER GEITAUER ALM
So | 8. August 2021 | 11.00 Uhr | Geitauer Alm
Bergmesse auf der Geitauer Alm in Bayrischzell – Fußweg steil (1 bis
1,5 Stunden). Anschließend Brotzeit mit selbst gemachtem Almkäse
aus der eigenen Almkäserei.
Weitere Informationen: Tel. 08441/752�241 (Gäste- und Tagungshaus)
oder gaestehaus@kloster�scheyern.de

ORA ET LABORA – IM RHYTHMUS BENEDIKTS DIE TAGE
EINER WOCHE GESTALTEN
Fr | 3. September 2021 bis Do | 9. September 2021 | Petersberg und
Kloster Scheyern
Nach unseren guten Erfahrungen wiederholen wir dieses Angebot mit
der Verknüpfung der beiden Klosterorte Petersberg und Scheyern.
Dazu werden wir:
• als gleichbleibendes Gerüst für diese Tage – neben den gemeinsamen
Mahlzeiten – feste Gebetszeiten einhalten, in denen vor allem Psalmen
meditiert werden;
• einen spirituellen Impuls für den Tag einbringen;
• täglich einen Spaziergang in der Umgebung des Petersbergs oder von
Scheyern machen.
Verbindliche Anmeldung unter Tel. 08138/9313-0 (KLVHS Petersberg)
oder klvhs@der-petersberg.de

HL.-KREUZFEST 
So | 12. September 2021 | Klosterhof
Den Wallfahrtsgottesdienst wird der Hwst. H. Erzabt Tutilo Burger von
der Erzabtei Beuron zelebrieren.

AUSBILDUNG ZUR/ZUM FAMILIENTRAINER_IN  (TEIL 2) 
Fr | 17. September 2021 | 9.00 Uhr bis Sa | 18. September 2021 |
18.00 Uhr | Gäste- und Tagungshaus
Diese Ausbildung befähigt Sie, FamilienTeam-Elterntrainings in Fami-
lienbildungsstätten, Kindergärten, Schulen, Pfarreien, Erziehungsbera-
tungsstellen und sonstigen Einrichtungen zu leiten. Die Ausbildung um-
fasst sechs Ausbildungsblöcke à zwei Tage (Termine im Jahr 2021 und
2022). Weitere Informationen zur Voraussetzungen und Ausbildungs-
ablauf: www.institut-erziehungskompetenz.de Anmeldung: Domberg-
Akademie, 
Tel. 08161 181-2177, info@domberg-akademie.de

GESANGSWORKSHOP: „LASS MEINE SEELE SINGEN UND
DIE EINZIGARTIGKEIT MEINER STIMME ENTDECKEN“ 
Fr | 17. September 2021 | 16.00 Uhr bis So | 19. September 2021 |
12.30 Uhr | Gäste- und Tagungshaus 
Der Workshop möchte in verschiedene Musikwelten entführen und dort
Eines finden: Den Dialog mit Gott im Gesang im singenden Gebet. Im
Kloster haben wir Raum, fernab etwas Neues zu entdecken und aus
tiefster Seele zu singen.  Wir erleben: verschiedene Techniken zu singen,
Einzeleinheit wenn gewünscht, Aktivierung einer guten Körperaufrich-
tung, Intensivierung/Regulierung des Atems, Öffnen der Stimme, Trag-
fähigkeit, Textverständlichkeit, Gebet, Segen, Innehalten, Tagesrückblick
nach Ignatius von Loyola.
Kursleitung: Antje Chemnitz, Dipl.-Gesangspädagogin und Singer/
Songwriter (Taize, Gregorianik, Gospel, Afro, Lobpreisliedgut)
Information und Anmeldung:  0151/59259379, post@tarme.de oder
www.tarme

KLOSTERARBEITEN – HERBSTKURS 
Sa | 18. September 2021 | 9.30 Uhr | Kloster 
Im Herbstkurs wird gezeigt, wie wirkungsvolle Perlensterne hergestellt
werden. Dieser stimmungsvolle Blickfang eignet sich ideal zur Ad-
ventsdekoration. Kursleitung: Petra Kürzinger Information und Anmel-
dung im Klosterladen (08441/752-249)

Pfarrgemeinde Scheyern
Pfarrbüro: Schyrenplatz 1, 85298 Scheyern, im Torbogen links
Montag und Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und Donnerstag von 16.00 -17.30 Uhr geöffnet.
Am Freitag ist das Pfarrbüro z.Zt. nicht besetzt! 
Tel: 87953-0 Fax: 87953-29
E-mail: pfarrei.scheyern@ebmuc.de
Homepage: www.pfarrei-scheyern.de
Facebook: Solidarpfarreien Scheyern Niederscheyern Gerolsbach
Moderator: Abt Markus Eller OSB      Tel: 752-0
Pfarrer: P. Benedikt Friedrich OSB      Tel: 87953-13
Pfarrvikar: P. Andreas Seidler OSB     über Pfarrbüro

Bereitschaftstelefon der Seelsorger: 
Für dringende seelsorgerliche Anliegen erreichen Sie den Pfarrer / Pfarr-
vikar unter der Mobilnummer  0160 90 51 27 99
Basilikamusik und Singschule Martin Seidl, Tel: 87953-15,
seidl@basilikamusik.de
Verwaltungsleiter Frank Leib, Tel: 87953-16, E-Mail: fleib@ebmuc.de
Pfarrgemeinderat: Gisela Wörl (Vorsitzende) Tel: 71051
Kirchenverwaltung: Walter Aigner, Mitterscheyern

Beichte / Seelsorgsgespräche
An den Samstagen von 16.30 bis 17.00 Uhr und an den Sonn- und Fei-
ertagen vor der Frühmesse (07.15 bis 07.30 Uhr) besteht die Gelegenheit
zur Beichte in der Kapitelkirche, die über den Kreuzgang zu erreichen
ist. Bei geschlossener Tür bitte im Kreuzgang warten, ist die Tür geöffnet,
dürfen Sie eintreten. Hier ist genügend Platz zum Abstand halten.

Hygieneauflagen in den Gottesdiensten
Eine Anmel dung ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie weiterhin die
geltenden Schutzmaßnahmen. Zu Ihrer Sicherheit sind Ordnungsdienste
am Ein gang. Das Tragen des Mund- u. Nasenschutzes in Form von
FFP2 ist Pflicht. Gemeindegesang ist wieder erlaubt.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Achtsamkeit aufeinander!

Beerdigungen – die aktuellen Bestimmungen bzgl. Covid 19
Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. Im Got-
tesdienst orientiert sich die Anzahl der Teilnehmenden an den Plätzen
in der Kirche. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlos-
senen Räumen ist Pflicht, im Freien bei genügend Abstand nicht mehr.
Weihwassergaben am offenen Grab sowie am auf gebahrten Sarg sind
möglich, wenn jede Familie ihren eigenen Buchsbaumzweig oder Ähn -
liches mitbringt. Beerdigungen dürfen wieder veröffentlicht werden.

Anbetungungszeiten in der Basilika Scheyern 
Im August wg. Sommerferien keine Anbetungsstunde
Mo. 27.09.  18.30 Abendliche Anbetung: 

Gebet, Musik, Stille, Segen
Mo. 18.10.  18.30 Abendliche Anbetung: Gebet, Musik, Stille, Segen
Mo. 15.11.  16.30 Abendliche Anbetung:

Gebet, Stille, Rosenkranz, Segen
Mo. 13.12.  16.30 Abendliche Anbetung: 

Gebet, Stille, Rosenkranz, Segen

Jahresmesse der Musikkapelle Scheyern 
Einmal im Jahr begleitet die Blaskapelle Scheyern einen Sonntagabend-
gottesdienst und gedenkt der verstorbenen Mitglieder der Musikkapelle
und des Männergesangsvereins. Am 08.08. um 19.00 Uhr wird dieser
Gottesdienst im Freien im Klosterhof gefeiert (bei Regen in der Basilika).
Bitte eigene Sitzgelegenheit mitbringen, einige Bänke werden aufgestellt.
Im Anschluss wird die Blaskapelle ein kurzes Standkonzert geben. Bei
genügend Abstand entfällt im Freien am Platz die Maskenpflicht. Lie-
derzettel für die Schubertmesse werden ausgeteilt, mitsingen erwünscht.

Weitere Gottesdienste im Freien
In Scheyern ist am eigentlichen Pfarrfesttermin, dem 19. September,
um 10 Uhr der Gottesdienst im Freien im Pfarrgarten, bei Regen in der
Basilika. Anschließend kann heuer keine Mittagsbewirtung angeboten
werden, aber ein Flaschengetränk (Bier, Limo, Wasser) und eine Brezen
können erworben werden, mit der Einladung, in coronakonformer Weise
noch ein wenig beieinander stehen zu bleiben.
Am Sonntag, 26. September um 10.00 Uhr, feiert die Pfarrkuratie
Niederscheyern einen ökumenischen Gottesdienst auf der Wiese am
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Ortseingang von Niederscheyern, von Plöcking herkommend. Schönes
Wetter vorausgesetzt. 

Bibelkreis mit Theo Seidl
Im August findet kein Bibelkreis statt. Nächster Termin Dienstag 28.
September 19.30 Uhr

Sonntagsevangelium miteinander lesen
Nächste Termine: 
Freitag, 20. August u. 17. Sept., von 19.30 – 21.00 Uhr 
Dabei wird das Evangelium des kommenden Sonntags gelesen und da-
rüber ausgetauscht. Auf Grund der neuen Lage besteht während des
Treffens Maskenpflicht auch am Platz. – Jeweils am dritten Freitag im
Monat.

Pfarrbücherei
Büchereien dürfen unabhängig von der Inzidenz dauerhaft geöffnet blei-
ben. Unsere Öffnungszeiten sind Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr
und Sonntag von 9.15 bis 11.15 Uhr.
Das Tragen einer FFP2 Maske bei Erwachsenen ist Pflicht. Es gelten
die allgemeinen Hygieneauflagen (Abstand halten, Hände desinfizieren,
die Besucheranzahl ist auf 7 Personen begrenzt). Der Phone & Collect
Service bleibt auf Wunsch bestehen (Tel. 08441/71330 oder pfarrbu-
echerei@pfarrei-scheyern.de)

Priestergrab in Scheyern
An der Kapelle unseres Friedhofs befindet sich das sog. Priestergrab, in
dem Priester, die nicht zur Mönchsgemeinschaft gehört haben, ihre
letzte Ruhestätte fanden. Über viele Jahre wurde diese Grabstätte von
Frau Hedwig Müller liebevoll gepflegt. Aus gesundheitlichen Gründen
hat sie nun diese Tätigkeit abgegeben. Für den langjährigen und treuen
Dienst sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott und wünschen ihr alles
Gute, vor allem Gesundheit.
Damit auch in Zukunft dieses Priestergrab eine würdige Ruhestätte ist,
suchen wir auf diesem Weg jemanden, der diesen Dienst übernehmen
könnte und möchte. Wer sich das vorstellen kann, möge sich im Pfarramt
melden.

Schnupperstunden für neue Ministranten
Im Juli feiern die Kinder aller drei Orte ihre Erstkommunion. Herzliche
Einladung zu einer der Schnupperstunde, die in Scheyern, Niederschey-
ern und Gerolsbach angeboten werden. Die Termine werden den Eltern
und Kindern an die Hand gegeben.

Gebetsheft
Geschafft! Das Gebetsheft welches von den Gemeindemitgliedern sowie
den Besuchern der Kirchen zusammengestellt wurde, ist fertig und kann
an den Schriftenständen der Solidarpfarreien gerne mitgenommen wer-
den. Allen die Ihr Lieblingsgebet zur Verfügung gestellt haben – hiermit
nochmals ein herzliches Vergelt´s Gott.

Krankenkommunion
Wenn Sie oder ein Angehöriger / Bekannter von Ihnen, nicht mehr re-
gelmäßig zur Kirche gehen können und Sie gerne die heilige Kommunion
empfangen möchten, so melden Sie sich bitte bei uns im Pfarrbüro. Ein
großes Team, bestehend aus Haupt- und Ehrenamtlichen, kommt gerne
zu Ihnen nach Hause, um Ihnen die heilige Kommunion zu bringen.

Erneuerte Homepage
Der strenge Lockdown im Januar war der Anlass, ein lang aufgescho-
benes Projekt anzupacken: Eine gemeinsame Homepage für Scheyern,
Niederscheyern und Gerolsbach. Frau Barbara Häring aus Scheyern
war bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen und sich in die vielfältigen
Möglichkeiten einer Homepage einzuarbeiten. Keine Herausforderung
blieb von ihr ungelöst, ein ganz herzliches Vergelt’s Gott dafür!
Alle Gruppen der Pfarrei wurden angeschrieben mit der Bitte, sich vor-
zustellen und steuerten ihren Beitrag bei mit folgenden Inhalten: „Was
wir Ihnen bieten und was uns motiviert - Wo Sie uns finden und wann
wir da sind - Wer wir sind und Ansprechpartner“. Diakon Jürgen Richter
und P. Benedikt erstellten die Texte zu den Sakramenten. Außerdem
wurde eine Kurzinformation über die Kirchen, Pfarrheime und Friedhöfe
für jeden Ort erstellt. Die Seelsorger und die Mitarbeiter stellen sich
vor und die gewählten Mitglieder der Gremien sind zu finden. Neben
dem monatlichen Pfarrboten sind nun auch die Gottesdienste, wie sie
wöchentlich in der Zeitung stehen, nach Orten sortiert zu finden. Stim-
mungsvolle Drohnenaufnahmen von Vitus Rath runden das Ganze ab.

Das gelungene Ergebnis können Sie unter www.solidarpfarreien.de
anschauen. Für den technischen Support sorgte Alexander Köckeritz
IT-Service aus Gerolsbach und Verwaltungsleiter Frank Leib koordinierte
die gemeinsamen Aktionen.
Damit die Homepage aktuell bleibt braucht es ein Team dahinter: Gisela
Wörl und Günter Bomba für Scheyern und Franz Maurer für Nieder-
scheyern wirken weiter mit. 
Foto von li.n.re: Barbara Häring, P. Benedikt, Günter Bomba, Gisela
Wörl, Franz Maurer, Frank Leib

Postkartenaktion
Es wäre sehr schön, wenn Sie (egal ob alt oder jung, Familie, Alleiner-
ziehende oder Paar) eine Postkarte an ihr jeweiliges Pfarrbüro schreiben
würden. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie einen Tagesausflug machen
oder ein paar Tage Urlaub! Über Ihre Urlaubsgrüße würden wir uns
sehr freuen. Unter allen Einsendungen werden wir dann einen Eisgut-
schein in Höhe von 15,00 € verlosen. Und hier sind noch die Adressen
der Pfarrbüros:
Pfarrbüro Gerolsbach, St. Andreas-Str. 9, 85302 Gerolsbach
Pfarrbüro Scheyern, Schyrenplatz 1, 85298 Scheyern
Pfarrbüro Niederscheyern, Schrobenhausener Str. 20, 85276 Pfaffenho-
fen

Vergelt´s Gott
Allen die eine Patenschaft für ein Kind in Indien übernommen haben,
möchten wir auf diesem Weg ein Herzliches Vergelt´s Gott aussprechen.
Mit Ihrer Hilfe konnten wir 15 Kindern eine Zukunftsperspektive er-
möglichen. Aufgrund der Coronakrise und deren Auswirkungen wissen
wir jedoch noch von 3 weiteren Kindern, die auf eine Unterstützung
hoffen. Wenn Sie etwas Gutes tun möchten, dann schreiben Sie doch
Frau Niedermeier eine kurze E-Mail (Beate-Niedermeier@t-online.de)
und übernehmen noch eine Kinderpatenschaft für 25 € im Monat.
Es grüßt Sie freundlich Pater Benedikt und Diakon Jürgen Richter

Männer auf dem Weg

Neunzehn Männer aus der Umgebung machten sich Anfang Juli mit 
P. Benedikt und Albert Thurner einen Tag lang auf den Weg, um im Ge-
spräch, durch Impulse und in einem Gottesdienst Wendepunkte des Le-
bens in den Blick zu nehmen. Nächstes Treffen ist im November. Bei
Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit Albert Thurner oder P. Benedikt
auf. 
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Passionsspiele Oberammergau
Hallo liebe Jugendliche, 
hallo liebe junge Erwachsene, 
im nächsten Jahr (2022) finden in Oberammergau
die Passionsspiele statt, dabei gibt es für junge
Leute im Mai erstmals Jugendtage! Folgende Vo-
raussetzungen und Rahmendaten sind noch wich-
tig: Alter: 16 – 28 Jahre: Du musst zwischen
dem 06.05.1993 und 06.05.2006 geboren sein.
Zeitraum: Freitag, 06.05.2022 bis Sonntag 08.05.2022
Unterkunft in Oberammergau: in Privatunterkünften bei mitwirkenden
Familien, Schlafsack und Unterlage sollen sicherheitshalber mitgebracht
werden. Verpflegung: in eigener Verantwortung vor Ort (erstes Abend-
essen mitnehmen, Frühstückszelt, Foodtrucks, Gastwirtschaften, Bä-
ckerei, Metzgerei…)
Programm: am Samstag schauen wir uns das Passionsspiel an (Dauer
insgesamt: fünf Stunden – jedoch aufgeteilt in zwei Blöcke: 14.30 –
17.00 Uhr und 20.00 – 22.30 Uhr.)
Ihr erfahrt vor Ort von Spielleiter Christian Stückl und von Darstellern
Wissenswertes und Hintergründe zum aktuellen Passionsspiel und zu
der fast 400-jährigen Geschichte. Es besteht die Möglichkeit mit den
Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch Freizeit in Ober-
ammergau.
Kosten: 60 Euro, für Geschwister nur noch 30 Euro. Darin sind enthalten
die Busfahrt, die Eintrittskarte (beste Kategorie), Schutzgebühr für Über-
nachtung. 
Anmeldung: 1. Schritt: Fülle das Formular auf un-
serer Homepage aus, ganz schnell zu erreichen über
kurzelinks.de/Scheyern01 oder dem QR-Code rechts.
2. Schritt: Die Anmeldung ist jedoch erst gültig, wenn
Du auch gleichzeitig den Unkostenbeitrag von 60 €
auf das Konto der Pfarrkirchenstiftung Scheyern
IBAN: DE 25 72151650 0000017491 mit dem Ver-
wendungszweck Jugendtage Oberammergau überwiesen hast. Achtung:
35 Plätze haben wir, es wird das Windhund-Prinzip angewendet! Würden
uns freuen, wenn Du mit dabei bist. Es grüßen Dich herzlich P. Benedikt
Friedrich OSB u. Diakon Jürgen Richter.

Nachrichten der Evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Pfaffenhofen:
Pfarrer:
George Spanos, Tel.: 08441 805 806, E-Mail: george.spanos@elkb.de 

Pfarrbüro: Christa Thurner, Marion Hanisch, Joseph-Maria-Lutz-
Str. 1/Rückgebäude, 85276 Pfaffenhofen, Tel.: 80 50 60. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 12 Uhr

Homepage: https://www.pfaffenhofen-evangelisch.de 
Facebook: https://www.facebook.com/pfaffenhofen.evangelisch

Örtlicher Ansprechpartner:
Dr. Max von Schenkendorff, Tel.: 08441 82903

Gottesdienste
Unsere Gottesdienste feiern wir weiterhin mit gekennzeichneten Sitz-
plätzen und mit FFP2-Masken.
Wenn die Regeln geändert werden, passen wir unsere Vorkehrungen an. 
Damit trotz der eingeschränkten Platzzahl mehr Menschen am Got-
tesdienst teilnehmen können, bieten wir zusätzlich zum Sonntagsgot-
tesdienst jeden Samstag um 18 Uhr einen Gottesdienst in der Kreuz-
kirche in Pfaffenhofen. 

Bitte informieren Sie sich aktuell unter www.pfaffenhofen-evange-
lisch.de oder im Gottesdienstanzeiger im Pfaffenhofener Kurier.

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten:

Samstag, 07. August
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 08. August
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst
11.15 Uhr, St. Stephanus-Kirche Reichertshausen, Gottesdienst

Samstag, 14. August
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 15. August
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Samstag, 21. August
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 22. August
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst
11.15 Uhr, St. Stephanus-Kirche Reichertshausen, Gottesdienst

Samstag, 28. August
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 29. August
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Samstag, 04. September
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 05. September
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Samstag, 11. September
14.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst für Demenzkranke
und Angehörige
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 12. September
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst
11.15 Uhr, St. Stephanus-Kirche Reichertshausen, Gottesdienst

Samstag, 18. September
17.00 Uhr, Ilmberg, Mini-Gottesdienst (Details: siehe unten)
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 19. September
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Kindergottesdienst
10.30 Uhr, Reichertshausen, ökumen. Gottesdienst im Freien (Details:
siehe unten)

Samstag, 25. September
18.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst

Sonntag, 26. September
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Gottesdienst
10.00 Uhr, Kreuzkirche Pfaffenhofen, Kindergottesdienst

Kindergottesdienst wird in Pfaffenhofen parallel zum Sonntagsgottes-
dienst (außer während der Schulferien) im Gemeindezentrum gefeiert.
Es wird um Anmeldung bei Max v. Schenckendorff unter Tel. 0172
8322284 gebeten.

18. September: Mini-Gottesdienst in Ilmberg: Der Gottesdienst für
Kinder von 0-6 und deren Familien
Wenn das Wetter mitspielt findet am 18.09. um 17 Uhr ein Freiluft-
Gottesdienst im Freien auf dem Ilmberg bei Reichertshausen statt. Bei
Regenwetter müssen wir in die Kreuzkirche nach Pfaffenhofen auswei-
chen. 
Bitte informieren Sie sich aktuell auf www.pfaffenhofen-evangelisch.de.
Hier finden Sie auch die Infos zur Anfahrt nach Ilmberg.

19. September: Ökumenischer Gottesdienst in Reichertshausen um
10.30 Uhr
Das Ökumenische Vorbereitungsteam um Pfarrerin Doris Arlt und Ge-
meindereferentin Christiane März und der Posaunenchor der evangeli-
schen Kirchengemeinde laden zu diesem musikalisch besonderen Got-
tesdienst ein. Wo der Gottesdienst stattfindet und ob anschließend ein
Kirchenkaffee möglich ist, hängt von den dann gültigen Bestimmungen
ab. Bitte informieren Sie sich auf www.pfaffenhofen-evangelisch.de
und in der Tageszeitung.

Aktuelle Informationen und Hinweise zu weiteren Veranstaltungen fin-
den Sie jeweils auf www.pfaffenhofen-evangelisch.de 
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Pfarrei Mariä Heimsuchung – Euernbach
Pfarreiengemeinschaft Hohenwart-Tegernbach
Pfarrer:                            Peter Stempfle
Pfarrbüros:                     Hauptbüro 86558 Hohenwart, Kapellenstr. 26
                                          Tel.: 08443-918920 – Fax: 08443-9189219
                                          Dienstag und Freitag von 9.00 bis 11.30 Uhr
                                          Donnerstag von 9.00 bis 11.30 Uhr 
                                          und 13.30 bis 16.00 Uhr
                                          Nebenbüro 85276 Tegernbach, Oberhofstr. 17
                                          Tel.: 08443-425 – Fax: 08443-915994
                                          Mittwoch von 9.00 bis 11.30 Uhr 
                                          und 13.30 bis 16.00 Uhr
                                          Freitag von 9.00 bis 11.30 Uhr
E-Mail:                             pg.hohenwart-tegernbach@bistum-augsburg.de
Homepage:                      www.pg-hohenwart-tegernbach.de
PGR Euernbach:            Maria Papperger, Vorsitzende, Tel. 08445-739
Mutter-Kind-Gruppe:   Donnerstag 9.30 bis 11.00 Uhr im Pfarrheim
Seniorennachmittag:      jeden 2. Montag im Monat um 14.00 Uhr 
                                          im Pfarrheim

Nachbarschaftshilfe
Die Nachbarschaftshilfe ist eine soziale Initiative der
Pfarreien im Gemeindegebiet Scheyern unter Träger-
schaft des Caritasverbandes. Sie wird unterstützt von
den katholischen Pfarrgemeinden Scheyern und Eu-
ernbach und von der politischen Gemeinde.

Die Gruppierungen der Nachbarschaftshilfe sind offen für alle Hilfe -
suchenden ohne Rücksicht auf Konfession oder Weltanschauung.

Leitung der Nachbarschaftshilfe: Anna Schrag

Das gesamte Angebot der Nachbarschaftshilfe Scheyern:

                                                                                                   Ansprechpartner

Kinderpark                      Dienstag        8.15 bis 11.00 Uhr     Susann Sönksen
für Kleinkinder                 im Pfarrzentrum                               Tel.: 0172 – 585 6250
Betreuung ohne Mama     in den Schulferien
                                          immer geschlossen

Mutter-Kind-Gruppen   in Scheyern im Pfarrzentrum:        Susann Sönksen
                                          Montag          9.00 bis 11.00 Uhr     Tel.: 0172 – 585 6250
                                          Donnerstag    9.00 bis 11.00 Uhr
                                                              16.00 bis 18.00 Uhr
                                          Freitag           9.00 bis 11.00 Uhr

Mutter-Kind-Gruppe     Mittwoch    14.00 bis 15.00 Uhr    Bei Interesse einfach
online                                                                                         E-Mail schreiben an:
                                                                                                  muki-online@gmx.de

Babysitter                                                                                Susann Sönksen
                                                                                                  Tel.: 0172 – 585 6250

Seniorenberatung, Besuchsdienst,                                         Centa Jakab
pflegende Angehörige, Familienhilfe                                    Tel.: 08441 - 9254

Arbeitskreis Asyl                                                                     Hannelore Düsener
                                                                                                  Tel.: 08441 – 784 554

Aufgrund der Maß-
nahmen wegen der 
Coronavirus-Pandemie
finden die Treffen der
Mutter-Kind-Gruppen
und des Kinderparks 
zur Zeit nicht statt.

Regens-Wagner Offene Hilfen Pfaffenhofen – 
was wir bieten:

Beratung und Information rund um das Thema Behinderung

Familienunterstützender Dienst zur Begleitung von Menschen
mit Behinderung und ihren Familien

Ambulanter Pflegedienst: Beratungsdienste zu Leistungen der
Pflegeversicherung nach SGB XI und weitere Leistungsangebote

Freizeit und Bildung für Menschen mit und ohne Behinderung:
Begegnungsangebote, Ausflüge, Reisen und mehr

Ambulant Begleitetes Wohnen zur Unterstützung, um selbstständig
in einer eigenen Wohnung leben zu können

Schulbegleitung: Begleitung für SchülerInnen mit Behinderung
im Schulalltag, auch in Schulvorbereitenden Einrichtungen, Kin-
dergarten oder Studium

Regens-Wagner-Stiftung Hohenwart
Ambergerweg 25
85276 Pfaffenhofen
08441- 85956 -240
Offene-hilfen-pfaffenhofen@regens-wagner.de

https://regens-wagner-hohenwart.de/unsere-angebote-fuer-men-
schen-mit-behinderung/offene-hilfen/offene-hilfen-pfaffenhofen/

 
 

Krisendienst Psychiatrie
Wohnortnahe Hilfe 
in seelischer Not

0180 / 655 3000, täglich von 9 bis 24 Uhr, an 365 Tagen im Jahr: In see-
lischen Krisen und psychiatrischen Notfällen können sich die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Ingolstadt sowie der Landkreise Eichstätt, Neu-
burg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen ab sofort an den Krisendienst
Psychiatrie wenden.Das Angebot richtet sich nicht nur an alle Menschen
ab dem 16. Lebensjahr, die selbst von einer Krise betroffen sind, sondern
auch an deren Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld. Für
Ärzte,  Fachstellen und Einrichtungen, die mit Menschen in seelischen
Krisen zu tun haben, hat der Krisendienst ebenfalls ein offenes Ohr. Bei
Bedarf können innerhalb einer Stunde mobile Krisenhelfer vor Ort sein,
um akut belasteten Menschen beizustehen.

Mehr Informationen unter: www.krisendienst-psychiatrie.de

Wenn das Leben aus der Balance gerät …
oder wenn die Seele streikt … dann ist unsere
Beratungsstelle für psychische Gesundheit

die richtige Anlaufstelle für Sie:

08441 - 8083-31

Wir beraten kostenlos und zeitnah.

Sozialpsychiatrischer Dienst
Ambergerweg 3

85276 Pfaffenhofen

Maschinenringe im Landkreis Pfaffenhofen: 
Vermittlung von Haushaltshilfen und Kinderbetreuung wenn Mama
krank ist. Weitere Informationen bei Hans Wolf und Rosa Redder,
Tel. 08441-788330 oder 0170-1792106.
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Der Öko-Tipp

Klimaanpassung 

Kennen Sie den Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimaanpas-
sung? Beim Klimaschutz geht es um Maßnahmen, die Erderwärmung
so gering wie möglich zu halten. Bei der Klimaanpassung geht es darum,
wie wir uns auf die Folgen der Erderwärmung einstellen können. Wir
müssen natürlich weiterhin versuchen, die Erwärmung der Erde so gut
es geht einzudämmen und die Klimaneutralität unseres Wirtschaftens
so schnell wie möglich zu erreichen. Gleichzeitig müssen wir aber auch
der Tatsache ins Auge sehen, dass es bereits zu einer Klimaerwärmung
gekommen ist (in Bayern z.B. 1,1°C) und dass alle Treibhausgase, die
aktuell noch ausgestoßen werden, zu einem weiteren Temperaturanstieg
führen werden. Zwei mögliche Szenarien zeigt die folgende Grafik. Die
blaue Linie zeigt die Einschätzung zur UN-Klimakonferenz 2015 und
die rote Linie eine negativere Prognose. Klar ist, dass wir mit einigen
Grad Anstieg der mittleren Jahrestemperatur rechnen müssen. Ja, wir
haben gerade einen nassen und relativ kühlen Sommer, aber knapp 50
°C in Kanada und über 30 °C im Mai in Sibirien zeigen, dass die Erder-
wärmung rasant zunimmt. Wir alle erinnern uns an Hitzetage mit Tem-
peraturen über 30 °C, wobei es in den Städten durchaus zu einer Auf-
heizung über 40 °C kommt. Ebenso kennen wir die tropischen Nächte,
in denen es über 20 °C warm bleibt und die dadurch kaum Abkühlung
bringen. Neben der Hitze werden Trockenheit und die zunehmenden
Extremwetterereignisse, wie z.B. Starkregen mit Überschwemmungen,
die Herausforderungen sein.

„Entwicklung der mittleren Jahrestemperatur“

Im Garten:
➢ Pflanzen Sie Fassadenbewuchs wie z.B. Spalierobst. Das bringt

kühlere Wände und zugleich leckeres Obst.
➢ Setzen Sie bei der Gartengestaltung auf viel Schatten. Pflanzen Sie

wenn möglich Bäume. Diese sollten so gepflanzt werden, dass sie ei-
nerseits das Haus beschatten, andererseits Wurzeln und Äste kein
Problem werden. Informieren Sie sich vorab, wie groß und breit der
Baum werden kann. Geben Sie dabei hitzetoleranten und wenn
möglich heimischen Arten den Vorzug. Bei Obstbäumen sollten Sie
tiefwurzelnde Bäume wählen (im Fach mittelstark oder stark
wachsende Unterlage genannt), die in trockenen Sommern nicht ver-
dorren. 

➢ Mähen Sie das Gras nicht zu kurz, damit es in Hitzeperioden nicht
vertrocknet und keine zusätzliche Bewässerung benötigt.

➢ Sammeln Sie Regenwasser für Ihre Pflanzen, um kostbares Trink -
wasser zu sparen.

➢ Steingärten heizen sich stark auf und können kein Wasser speichern.
Setzen Sie lieber auf einen begrünten Garten mit hitzetoleranten Pflan-
zen.

Wir wünschen Ihnen angenehme Sommerwochen!

Ihr AK Ökologie
des Pfarrgemeinderats Scheyern

Quellen: 
Vortrag „Klimaanpassung: Wohnen und Bauen 
in Zeiten der Erderwärmung“ von Wolfgang Braun
www.umweltbundesamt.de
www.lfu.bayern.de
www.gartenfreunde.de

Wie können wir unsere Wohnung / unser Haus, unseren Garten und un-
sere Gewohnheiten an die Erderwärmung anpassen?

In der Wohnung / im Haus:
➢ Verschatten Sie an Hitzetagen die Fenster. Wichtig ist, dass der Son-

nenschutz außen angebracht ist, um die Sonneneinstrahlung zu redu-
zieren. Jalousien sind optimal, da Sie die Lamellen so stellen können,
dass noch Licht reinkommt, die Hitze aber draußen bleibt. Ist die
Hitze erst einmal im Raum, bringt innenliegender Sonnenschutz, z.B.
durch Vorhänge, nicht mehr viel. Klemmen Sie lieber Betttücher oder
Badetücher außen vor die Fenster.

➢ Sorgen Sie auf Balkon und Terrasse mit Markisen, Sonnensegeln,
Sonnenschirmen oder einer Pergola für Schatten.

➢ Lüften Sie klug. Am meisten Abkühlung bringt es, nachts und früh-
morgens zu lüften. Tagsüber sollte wenig und nur an den sonnenab-
gewandten Seiten gelüftet werden. 

➢ Nutzen Sie die kühleren Räume Ihrer Wohnung oder suchen Sie sich
woanders ein kühles Plätzchen.

➢ Achten Sie darauf, genug zu trinken. 
➢ Halten Sie in den heißesten Stunden „Siesta“ und erledigen Sie Ihre

Arbeit in den angenehmeren Morgen- und Abendstunden.

Bauliche Maßnahmen:
➢ Dämmen Sie die Wände und das Dach Ihres Hauses. Eine gute Däm-

mung schützt sowohl vor Kälte als auch vor Hitze.
➢ Dächer mit Dachbegrünung oder Dachgärten heizen sich weniger

stark auf.
➢ Wärmepumpen können sozusagen mit warmer Raumluft „gefüttert“

werden, sodass die Räume kühler werden. Klimageräte dagegen sind
klimaschädlich, da sie einen hohen Energieverbrauch haben, was den
CO2-Ausstoß erhöht. Zugleich sind die Kühlmittel klimawirksam,
verstärken also den Treibhauseffekt. 

➢ Bauen Sie, wenn möglich, nicht in hochwassergefährdeten Gebiete.
Falls Sie in überschwemmungsgefährdeten Lagen bauen, planen Sie
die Heizung und Technik nicht im Keller ein. 

Sie suchen einen Job in Ihrer Region bzw. an Ihrem Heimatort? 
Dann bewerben Sie sich im Blutspendewesen als

Medizinische Fachkra� (m/w/d)
in Teilzeit/Vollzeit

Sie haben eine medizinische Ausbildung und Lust, uns bei unseren  
Blutspendeterminen im Bereich der Venenpunktion zu unterstützen?

In ganz Bayern finden täglich Blutspendetermine statt, die sicher  
ganz in Ihrer Nähe liegen und gut zu erreichen sind.

Für Ihre Online-Bewerbung besuchen Sie uns auf 
www.blutspendedienst.com/karriere

Vorteile: Feste Arbeitstage, 
freie Wochenende, Kein Dienst 
an Feiertagen, Vielfältige  
Tätigkeiten in unterschied-
lichen Einsatzorten 

Benefits: Ø 13,3 Bruttogehälter, 
Betriebliche Altersversorgung, 
VWL, Kindergartenzuschuss, 
Gesundheitsmanagement, Pflege- 
beratung, Weiterbildung usw.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
Frau Finzer gerne unter Tel. 089 / 5399 4552

Sie suchen einen Job in Ihrer Region bzw. an Ihrem Heimatort? 
Dann bewerben Sie sich im Blutspendewesen als

Medizinische Fachkra� (m/w/d)
in Teilzeit/Vollzeit

Sie haben eine medizinische Ausbildung und Lust, uns bei unseren  
Blutspendeterminen im Bereich der Venenpunktion zu unterstützen?

In ganz Bayern finden täglich Blutspendetermine statt, die sicher  
ganz in Ihrer Nähe liegen und gut zu erreichen sind.

Für Ihre Online-Bewerbung besuchen Sie uns auf 
www.blutspendedienst.com/karriere

Vorteile: Feste Arbeitstage, 
freie Wochenende, Kein Dienst 
an Feiertagen, Vielfältige  
Tätigkeiten in unterschied-
lichen Einsatzorten 

Benefits: Ø 13,3 Bruttogehälter, 
Betriebliche Altersversorgung, 
VWL, Kindergartenzuschuss, 
Gesundheitsmanagement, Pflege- 
beratung, Weiterbildung usw.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
Frau Finzer gerne unter Tel. 089 / 5399 4552

Sie suchen einen Job in Ihrer Region bzw. an Ihrem 
Heimatort? 

Dann bewerben Sie sich im Blutspendewesen als

Medizinische Fachkra  (m/w/d) 
in Teilzeit/Vollzeit

Sie haben eine medizinische Ausbildung und Lust, 
uns bei unseren Blutspendeterminen im Bereich der 

Venenpunk on zu unterstützen?
In ganz Bayern nden täglich Blutspendetermine 

sta , die sicher ganz in Ihrer Nähe liegen und gut zu 
erreichen sind.

Für Ihre Online-Bewerbung besuchen Sie uns auf 
www.blutspendedienst.com/karriere
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Hauswirtschaftlicher Fachservice 
und 
selbständige Dorfhelferinnen 

Der Hauswirtschalftliche Fachservice und selbständige Dorfhelfe-
rinnen vermittelt allen Familien professionelle Hilfe und Kinder-
betreuung, wenn die Mutter wegen Krankheit, Kranken haus auf ent -
halt, Risiko-Schwangerschaft, Entbindung oder Kur/Reha ausfällt.
Einsatzleitung: Waltraud Wagner, Stöffel 5, 85084 Reichertshofen
Tel: 08446/560 oder 0171/8009226
Email: wug.wagner@t-online.de
Internet: www.familienhilfe-hwf.de

 

Mehrgenerationenhaus Fam-Netz
Begegnungsstätte für jung und alt, für alle Generationen unabhängig
von Alter, Nationalität und Herkunft; verschiedene Angebote wie Werk-
statt-Café, Jobpate, Kinderbetreuungsangebote, Kochwerkstatt, Woll-
zauber, Sprachkurse; Ferienbetreuung u.v.m. - offen für alle!
Kontaktaufnahme unter Tel.: 08441 / 8083 -660

Jugend- und Elternberatung 
Beratung für Familien, Eltern, Jugendliche, Kinder und alle, die für
Kinder sorgen – Fragen zu Familie (Streit, Krisen, Trennung…), Fragen
zur Entwicklung und Erziehung

Telefonische Anmeldung erforderlich: Tel.: 08441 / 8083 -700
oder bei der Außenstelle Manching: Tel.: 08459 / 3323 -62
www.caritas-erziehungsberatung-paf.de 
Mail:: eb-paf@caritasmuenchen.de 
Ansprechpartner: Markus Kotulla

Mittags- und Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule/ Offene
Ganztagsschule an der Grundschule
Betreuung der Grundschüler nach Unterrichtsschluss. Weitere Informa-
tionen unter www.caritas-schulbetreuung-pfaffenhofen.de  
Ansprechpartnerin: Martina Körner, Tel.: 08441 / 8083 -33
Ferienbetreuung für Grundschüler
Betreuung der Grundschüler in den Schulferien. Weitere Informationen
unter www.caritas-ferienbetreuung-pfaffenhofen.de 
Ansprechpartnerin: Martina Körner, Tel. 08441/8083-33

Beratungsstelle für psychische Gesundheit/Sozialpsychiatrischer
Dienst mit gerontopsychiatrischer Fachberatung und Betreutem
Einzelwohnen
in Pfaffenhofen mit Außensprechtagen in Manching, Geisenfeld und
Vohburg. Wir beraten und begleiten Menschen mit psychischen Proble-
men und Erkrankungen, Menschen in belastenden Situationen sowie
deren Angehörige und Bezugspersonen. Bei Bedarf sind auch Hausbe-
suche möglich.
Für Menschen mit Hörbehinderung bieten wir psychosoziale Beratung
in der gesamten Region 10 an (PAF, IN, EI und ND). Die Kommunika-
tionsformen umfassen Lautsprache, DGS, LBG, Taktiles Gebärden und
Lormen.
Fachdienstleiter: Klaus Bieber, Tel.: 08441 / 8083 -41

Ambulante Pflege, Betreuung und Beratung
Hilfe und Beratung, Grund- und Behandlungspflege, Haushaltshilfe,
Tagwache und Verhinderungspflege, Zusammenarbeit mit allen Ärzten
und Kassen,
Pflegedienstleiterin: Rita Nagy, Tel.: 08441 / 8083 -24
Außenstellen in Vohburg und Manching
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/ambulanter-pflegedienst-pfaf-
fenhofen 

Hausnotruf
Beruhigt und sicher zu Hause leben
Ansprechpartnerin: Rita Nagy, Tel.: 08441 / 8083 -24

Essen auf Rädern
Warmes Essen „täglich frisch auf den Tisch“, auch am Wochenende
Ansprechpartnerin: Inge Friedl, Tel.: 08441 / 8083 -25

Caritas-Zentrum
für den Landkreis Pfaffenhofen
Ambergerweg 3, 85276 Pfaffenhofen, Telefon: 08441 / 8083 -0
Kreisgeschäftsführung: Pia Tscherch

Allgemeine Soziale Beratung, Seniorenberatung
Beratung und Hilfe bei allgemeinen Lebensproblemen, Unterstützung
bei Behörden-angelegenheiten und Sozialleistungen, Vermittlung von
Mütter-, Mutter-Kind- und Vater-Kind-Maßnahmen zur Vorsorge und
Rehabilitation
Ansprechpartner:   Sabine Landsleitner, Tel.: 08441/8083-840
                              Christine Keil-Radspieler, Tel.: 08441/8083-882

Fachstelle für pflegende Angehörige
Beratung in allen Fragen und Problemen, die Senioren und deren Ange-
hörige betreffen
Ansprechpartner: Tel.: 08441/8083 -810 

Soziale Beratung für Schuldner
Beratung, Existenzsicherung, Insolvenzverfahren
bei Bedarf: Termine in der Außenstelle in Manching möglich
Ansprechpartner zur Terminvergabe 14-tägig mittwochs: Tel.: 08441 /
8083 -880
Telefonsprechstunde für Informationen: Die 08:30 bis 09:30 Uhr, 
Mi 14:00 bis 15:00 Uhr
Tel.: 08441 / 8083 -880 

Flüchtlings- und Integrationsberatung
Beratung rund um das Asylverfahren, bei der Rückkehr, bei Fragen zu
Arbeit und Ausbildung, Anträgen, Unterstützung in Behördenangele-
genheiten, bei psychosozialen und gesundheitlichen Problemen
Asylsozialberatung im südlichen und mittleren Landkreis sowie im An-
kerzentrum Manching
Kontakt über Tel. 08441/ 8083-850

Migrationsberatung
Soziale Beratung, Orientierungs- und Integrationshilfen, Unterstützung
bei Ämterangelegenheiten für Migranten, anerkannte Flüchtlinge und
EU-Bürger
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
Ansprechpartnerinnen: Monica Steimer, Tel.: 08441/8083 -898, 
Tanja Retzer, Tel. 08441/8083-884

Fachstelle Ehrenamt und Nachbarschaftshilfen
Gezielte Beratung und Unterstützung für alle, die sich ehrenamtlich en-
gagieren oder ein Angebot nutzen möchten. Sie sind willkommen - mel-
den Sie sich bei uns!
Ansprechpartnerin: Anna Helmke, Anna.Helmke@caritasmuenchen.de
Tel. 08441 / 8083 -13
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-pfaffenhofen/
cont/4924 

In Zusammenarbeit mit Nachbarschaftshilfen gibt es in fast jeder Ge-
meinde des Landkreises Pfaffenhofen Mutter-Kind-Gruppen, Kinder-
parks, Seniorentreffs, Besuchsdienste, Kleiderkammern, -basare, Projekt
Leihgroßeltern usw.
Ansprechpartnerin vor Ort (Scheyern): Anna Schrag, Tel. 08441 / 18107

Ämterlotsen
Ehrenamtliche Unterstützung bei Formularangelegenheiten und Behör-
dengängen
Ansprechpartner: Isabell Lindner-Hutter, 
Isabell.Lindner-Hutter@caritasmuenchen.de 
Tel.: 08441/8083-850

Asyl Ehrenamt
In fast allen Kommunen des Landkreises sind Asylhelferkreise unter
Trägerschaft der Caritas tätig, ebenso im Ankerzentrum, Manching.
Ansprechpartnerin für Helferkreise, die unter der Trägerschaft des Ca-
ritas-Zentrums laufen:
Theresa Stumpf, Theresa.Stumpf@caritasmuenchen.de 
Tel.: 08441/ 8083 -16

Alle Anfragen auch gerne an: nachbarschaftshilfen@caritasmuenchen.de 
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Vereinsnachrichten

Bild links: Pistolenkönig Dominik Kreuzer, Bogenkönig Erwachsene
Robert Bayerl, Schützenkönig Christian Bayerl, Bogenkönigin Jugend
Frieda Euringer und Jugend-Schützenkönig Alexander Schäfer
                                                                       (Text/Foto: Margit Bayerl)

Scheyerer Bühne e.V. 
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen

Scheyern (pbk) Am Freitag, 23.07.2021,
fand die Jahreshauptversammlung des
Theaterverein „Scheyerer Bühne“ e.V.
im Gasthaus Hoiß in Mitterscheyern
statt. Es waren 26 Vereinsmitglieder an-
wesend. 

Nach gemeinsamen Essen und jeder Menge Austausch, der ja leider
durch Corona jetzt längere Zeit nicht möglich war, eröffnete der zweite
Vorsitzende, Gerhard Euringer, die Versammlung. Es folgten der Tätig-
keitsbericht und anschließend der Kassenbericht der Kassiererin Doris
Kalthoff und der Tätigkeitsbericht des Jugendleiters Sebastian Seuferling.
Der Kassenprüfer, Stefan Koller, bestätigte die tadellose und einwandfreie
Kassenführung und hat eine Entlastung der bisherigen Vorstandschaft
vorgeschlagen, was mit einem einstimmigen Ergebnis angenommen
wurde.

Daraufhin wurde, unter der Leitung von Stefan Koller, die für die nächs-
ten drei Jahre im Amt währende Vorstandschaft gewählt: Im Großen
und Ganzen ergab sich lediglich eine Änderung: der 1. Vorsitzende heißt
Josef Gremminger. Alle anderen Posten, bleiben - getreu dem Motto:
„never change a running system“ - unverändert: 2. Vorsitzender Gerhard
Euringer, Kassiererin Doris Kalthoff, Kassenprüfer Stefan Koller, Schrift-
führer Philipp Kalthoff, Jugendleiter Sebastian Seuferling und dessen
Vertreterin Charlotte Seuferling.

An dieser Stelle möchte sich der Verein ganz herzlich beim langjährigen
„Präsi“ und 1. Vorsitzenden Siegfried Einödshofer für sein großes En-
gagement und seine hervorragende Unterstützung und Leitung bedanken.
Als Gründungsmitglied war er seit der Vereinsgründung in der Vor-
standschaft vertreten. Von 1991 bis 2009 als 2. Vorsitzender, anschließend
hat er den Verein als 1. Vorsitzender durch dick und dünn geführt und
stand für alle Mitglieder stets mit vollem Einsatz als Ansprechpartner
und Freund zur Verfügung.

Der Theaterverein hofft nun, dass die Auswirkungen von Corona bald
wieder das Bespielen der Bühne zulassen. Im Rahmen einer Förderung
durch das Förder- und Netzwerkprogramm „Land in Sicht“ des Bund
Deutscher Amateurtheater bekommt der Theatersaal einen neuen Büh-
nenboden und neue Bestuhlung. Die Theaterer freuen sich schon, Ihre
treuen Gäste endlich wieder im Saal an der Scheyerer Grundschule be-
grüßen zu dürfen.

Wer Lust und Interesse hat, bei den künftigen Produktionen des Thea-
tervereins „Scheyerer Bühne“ e.V. - egal in welchem Aufgabenbereich -
aktiv mitzuwirken und dem Verein beizutreten, wird herzlichst aufge-
nommen.

Die Vorstandschaft auf dem Foto ist von links nach rechts:
Philipp Kalthoff (Schriftführer), Gerhard Euringer (2. Vorsitzender),
Stefan Koller (Kassenprüfer), Josef Gremminger (1. Vorsitzender),
Sebastian Seuferling (Jugendleiter), Doris Kalthoff (Kassiererin). Auf
dem Foto fehlt Charlotte Seuferling (stv. Jugendleiterin)

Wegen des Lockdowns Ende 2020 und der
weiteren Einschränkungen aufgrund der Co-
rona-Pandemie musste auch das alljährlich
im Dezember stattfindende Königsschießen
der Scheyrer Schützen im vergangenen Jahr
immer wieder verschoben werden, bis es
endlich Mitte Juli 2021 stattfinden konnte. 
Dass die Vereinsmitglieder sehr erfreut über die Wiederaufnahme des
Schießsports waren, war an der guten Teilnehmerzahl zu sehen. Insgesamt
traten 29 Schützinnen und Schützen in den verschiedenen Luftdruck-
Klassen und zehn in der Bogenklasse an.  
Mit einem 162,6 Teiler gewann Christian Bayerl die Königsscheibe in
der Schützenklasse. Ihm folgten Benjamin Schweigler mit einem 176,4
und Henry Schweigler mit einem 466,2 Teiler. Die beiden Schweiglers
bewiesen ihr Können auch mit der Pistole, denn dort erreichten Henry
mit einem 385,5 Teiler und Benjamin mit einem 409,1 Teiler ebenfalls
die Plätze 2 und drei. Die Siegerscheibe ging mit einem 306,7 Teiler an
Dominik Kreuzer. Den ersten Platz bei der Jugend holte sich Alexander
Schäfer mit einem 158,4 Teiler, ihm folgten Dominik Garstecki mit
einem 259,5 Teiler und Lea Dauer mit einem 490,3 Teiler. Bei den er-
wachsenen Bogenschützen erzielte Robert Bayerl mit 26 Punkten das
beste Ergebnis vor Michael Euringer mit 23 und Christian Bayerl mit
22 Punkten. Mit ebenfalls 26 Punkten holte sich Frieda Euringer bei der
Bogenjugend den ersten Platz. Die Ränge zwei und drei gingen an Ale-
xander Bittner (24 Punkte) und Carina Garstecki (12 Punkte). 

Königsschießen beim Schützen-
verein Scheyern 1862 e. V.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

eine(n) zuverlässige(n) Fahrer(in) 

für einen Kleinbus auf Minijob-Basis.

Josef SCHENK 

Junkenhofen

Tel. 08445-91044
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SPASS IN DER GEMEINSCHAFT

Große Exkursion 2021 des 
Scheyrer Heimatkreises 

Vom 26. – 29. Sept. 2021
führt die Reise nach Hessen

1. Tag: Anreise - Fulda
Wie üblich ist die Abfahrt in Scheyern
um 6.00 Uhr geplant. Über Nürnberg –
Würzburg wird Fulda nach einer Würstelpause ca. 11.30 erreicht. In
Fulda steht zunächst ein Stadtrund gang (inkl. Dom) von ca. 1 ½ – 2
Stunden an. Alternativ könnte man zunächst eine individuelle Mittags-
pause planen und die Stadtführung im Anschluss angehen. Um 17.00
Uhr beginnt die Fahrt ins Hotel (Ankunft  ca. 17.45 – 18.00 Uhr).

2. Tag:  Marburg und Fritzlar
Um 08.30 Uhr beginnt die einstündige Fahrt nach Marburg. Nach einem
90 minütigen Stadt rundgang ist individuelle Freizeit bis ca. 13.00 Uhr
vorgesehen. Die Weiterfahrt nach Fritzlar dauert ca. 1 Stunde. Die geplant
Stadtführung wird ca. 90 Minuten dauern. Der Rest des Nachmittags
steht zum Kaffeetrinken und Bummeln zur Verfügung. Die Rückfahrt
ins Hotel nach Alsfeld beansprucht ca. 1 Std. (Abfahrtszeit nach Rück-
sprache mit dem Busfahrer und dem Zeitpunkt zum Abendessen.)

3. Tag: Alsfeld - Schlitz und die Vogelbergrundfahrt.
Rundfahrt mit Reiseleitung ab Hotel. Hier können unsere Wünsche ein-
gebracht werden. (Schlitz usw.)  Die Rundfahrt würde nach Absprache
stattfinden.

4. Tag:  Glauberg und Büdingen
Abfahrt im Hotel um 08.30  Uhr. Ankunft am Glauberg ca. 10.00 Uhr.
Eintritt im Reisepreis enthalten. Je nach Kondition können unterschied-
liche Strecken begangen werden. Aufent halt ca. 1 ½ Std. Weiterfahrt
nach Büdingen zum letzten Aufenthalt dieser Reise. Fahrzeit ca. 30 Min.
Hier werden wir bereits zu einem Altstadtrundgang erwartet. Dauer ca.
1 – 1 ½ Std. Rückfahrt beginnt um 15.00 Uhr. Ankunft in Scheyern ca.
20.00 – 20.30 Uhr.

Leistungen:
Busfahrt im modernen Reisebus
Bordfrühstück auf der Anreise
3x HP im Mittelklassehotel „Zum Schwalbennest“
Stadtführung in Fulda 
Stadtführung in Marburg 
Stadtführung in Fritzlar 
Tagesführung Vogelbergrundfahrt  ca. 7 – 8 Std.
Eintritt am Glauberg 
Stadtführung Büdingen 

Reisepreis pro Person im DZ 459,-; EZ-Zuschlag 30,-
Mindestteilnehmerzahl  20 Zahlende Gäste 

 

!

! !
!

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
2021 mit Neuwahlen

des Tennisclub Scheyern am 16. September 2021 um 19.30 Uhr in der 
Grundschulturnhalle, Scheyern, Hochstr. 19a

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Wahl eines Versammlungsleiters

3. Berichte
3.1 Bericht des Vorstandes
3.2 Bericht des Sportwarts
3.3 Bericht der Jugendwarte
3.4 Bericht des Kassenwarts
3.5 Bericht der Kassenprüfer

4. Satzungsänderungen

➢ Bei § 3 (4) wird angefügt: Vereinsämter werden grundsätzlich
ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf können Vereinsämter im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bis zur Höhe der jeweils
gültigen Ehrenamtspauschale (§3 Nr. 26a EStG) vergütet wer-
den.         

➢ Im § 6 (2) wird im 1.und 2. Satz der Hinweis auf die Aufnah-
megebühr und die Zahlung einer Aufnahmegebühr gestrichen.

➢ Bei § 6 wird als 4. Absatz angefügt:  Die Beiträge und Umlagen
werden im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. Die Mitglie-
der sind verpflichtet, dem Vorstand bei Aufnahme eine Einzugs-
ermächtigung zu erteilen.  

➢ Im § 11 (1) wird als Beirat der Platzwart gestrichen und der
Webmaster/in und der Vereinsadministrator/in angefügt.

➢ Bei § 12 (1) wird als 3. Satz eingefügt: Die Mitgliederversamm-
lung kann auch als sogenannte virtuelle Versammlung durchge-
führt werden.  Ob diese Form oder eine Präsenzveranstaltung
stattfinden soll, gibt der Vorstand mit der Einladung bekannt. 

➢ Im § 15 (3) wird die Formulierung „Wegfall seines bisherigen
Zweckes“ in „Wegfall steuerbegünstigter Zwecke“ geändert.   

5 Entlastung der Vorstandschaft

6 Bildung eines Wahlausschusses und Wahlen
6.1 Wahl der Vorstandschaft
6.2 Wahl der Mitglieder des Vereinsausschusses
6.3 Wahl der Kassenprüfer

7. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

8. Verschiedenes

Anträge zum Tagesordnungspunkt 7 bitte bis zum 10. September 
schriftlich oder per E-Mail (Kontaktadresse www.tc-scheyern.de) 
an die 1. Vorsitzende Tilly Grubwinkler übermitteln.

Tilly Grubwinkler, 1. Vors. TC Scheyern
Fuchsberg 12, 85298 Scheyern

Hochwertige Qualität 
zum fairen Preis

Reparatur in eigener 
Meisterwerkstatt
Lieferung und Montage von 
TV-Geräten und Sat-Anlagen

Mühlweg 1 · 85276 Reisgang

Tel. (0 84 41) 20 16 · www.iq-elektro-rist.de
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Gewerbeverein Scheyern: 
Zwei Betriebe mit vorbildlicher Umweltleistung

Scheyern (ind) Der Umwelt + Klimapakt Bayern ist eine Vereinbarung
zur Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für
Umwelt und der bayerischen Wirtschaft. Gegenstand des Umwelt + Kli-
mapaktes Bayern ist eine Selbstverpflichtung der Partner zur Einsparung
von Ressourcen und Anwendung umweltschonender Technologien mit
dem Ziel ein „umweltverträgliches Wirtschaftswachstum“ zu erreichen.
Zwei Mitgliedsbetriebe des Gewerbeverein Scheyern e.V. haben sich
mit freiwilligen, qualifizierten Umweltleistungen am Umwelt + Klima-
pakt Bayern beteiligt und kürzlich die vom Bayerischen Staatsminister
für Umwelt und Verbraucherschutz unterschriebenen Urkunden entge-
gengenommen:
Die weiss-blau GmbH ist seit diesem Jahr komplett CO2-neutral aufge-
stellt. Die gesamte Firmenflotte besteht mittlerweile aus Fahrzeugen mit
Bio-Erdgas- oder Elektroantrieb. Der elektrische Strom für die Büro-
räume und das Privathaus der Familie Kreitmair in der Marienstraße
werden komplett mit dem Ertrag der hauseigenen Photovoltaikanlage
mit Speichersystem und Wärmepumpe abgedeckt. Demnächst sollen
weiterhin der Bau einer firmeninternen Erdgastankstelle und die Instal-
lation einer Brennstoffzelle erfolgen.
IndeConsult, das Beratungsunternehmen von 2. Vorsitzendem Wolfgang
Inderwies, gehört bereits seit dem Jahr 2012 dem Umwelt + Klimapakt
Bayern an und hat seine Teilnahme nun schon zum zweiten Mal erfolg-
reich verlängert. Wolfgang Inderwies beweist damit, dass auch ein Ein-
zelunternehmer einen nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz leisten kann, etwa durch eine energieeffiziente Immobilie, durch
die vorwiegende Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Dienstreisen
oder mit einem weitgehend papierlosen Büro. IndeConsult: Früher war es der Umweltpakt, seit dem Jahr 2020 lautet

die offizielle Bezeichnung „Umwelt + Klimapakt Bayern“. Die frei-
willige Selbstverpflichtung gilt drei Jahre, die Urkunden zeichnet der
Umweltminister persönlich (hier die Urkunde von IndeConsult, Wolf-
gang Inderwies).

Fotos: Wolfgang Inderwies 

Altpapiersammlung 
 

Die Fußballabteilung des ST Scheyern sammelt 
das ganze Jahr über Altpapier im 
Gemeindegebiet. 
 
Es besteht die Möglichkeit, das gesammelte 
Altpapier jederzeit am Sportheim (St. Martin 
Straße in Scheyern) vor dem Container oder 
am Vereinsheim abzulegen.  
Wir kümmern uns um das Einleeren. 
 
Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Abholdienst 
an. Melden Sie sich dazu gerne unter der 
Nummer 01520 / 3103003 und wir holen das 
Altpapier nach Absprache zeitnah bei Ihnen ab. 
 
Zudem veranstalten wir jährlich 2 große 
Sammelaktionen. Unsere nächste große 
Sammlung ist am 30.10.2021. 
 
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung 

Die Fußballer des ST Scheyern 

Dein Heimatverein 

Kreitmair: Der 1. Vorsitzende
des Gewerbeverein Scheyern
e.V., Mike Jäger (links) gra-
tuliert dem Geschäftsführer
der weiss-blau GmbH Georg
Kreitmair zur Teilnahme am
Umwelt + Klimapakt Bayern,
die beiden Kinder Lukas und
Laura Kreitmair präsentie-
ren stolz die Urkunde.

QR scannen
Wir kaufen

Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160
www.wm - aw.de
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Gewerbeverein Scheyern bedankt sich bei 
Sandra Pirker

Scheyern (ind) Der EDEKA-Markt Pirker in der Fernhager Straße 1
schließt bekanntlich am 30. April 2022 für immer seine Türen. Fast neun
Jahre hatte sich Sandra Pirker (Bildmitte) mit ihrem engagierten Team
um die Nahversorgung der Scheyrer Bürger gekümmert, nun rückt der
Abschied immer näher. Pirker hätte sehr gerne weiter in Scheyern einen
EDEKA-Markt betrieben, die Entscheidung lag aber nicht mehr in ihrer
Hand. „Ich werde im kommenden Frühjahr mit einer großen Portion
Wehmut Abschied nehmen und bedanke mich jetzt schon sehr herzlich
bei allen treuen Kunden“, so Pirker. Mit ihrem Abschied aus Scheyern ist
auch der Austritt aus dem Gewerbeverein Scheyern e.V. verbunden, dem
Sandra Pirker seit dem Gründungsjahr 2017 angehört. Die beiden Vorsit-
zenden des Gewerbevereines Mike Jäger (rechts) und Wolfgang Inderwies
(links) bedankten sich bei Sandra Pirker mit einem Blumengruß für die
langjährige Mitgliedschaft und aktive Unterstützung vieler Projekte wie
etwa beim Gewerbetag vor einigen Jahren. Was mit dem Gebäude in der
Fernhager Straße 1 passiert, und wie die Nahversorgung in Scheyern ab
Mai 2022 bis zur Eröffnung des neuen REWE-Marktes (voraussichtlich
im Frühjahr 2023) überbrückt wird, ist weiter offen.

DIETER BRUNN
SANITÄTSHAUS&

ORTHOPÄDIETECHNIK

JOSEPH-FRAUNHOFER-STR. 9 - 85276 PFAFFENHOFEN
TEL. 08441/405090

ENGAGEMENT IM DIENST IHRER GESUNDHEIT

      

 
 

   

     

Dynamit 
        am Start!

 
 

   

     

 
         

w w w . f o o t p o w e r . d eIhr Einlagen- und 
Laufschuh-Spezialist:
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Fotofreunde Scheyern
Ein rühriger Scheyerer Verein stellt sich und seine Mitglieder unseren Lesern vor!

Der Gerolsbacher Dr.med. Ulrich Anger schloss sich, initiiert durch Horst Haneschka, Ende 2019 den Foto-
freunden an. Sein Interesse an der Fotografie begann nach dem Geschenk einer Kamera „Agfa Click 2“ zu
seiner Erstkommunion im Jahr 1963. Nach mehreren analogen Kleinbildkameras fotografiert er seit 2005
digital mit Nikon und Olympus. Seine bevorzugten Motive liegen im Bereich Natur und Industrielandschaft.
Aber auch spontane Aufnahmen in Museen, beim Besuch von Metropolen und vor allem in seinem geliebten
Urlaubsland Dänemark zählen zu seinen Bereichen. Bildbearbeitende Techniken versucht er auf ein absolutes
Minimum zu reduzieren.

Das feine Gefühl von Ulrich Anger für
Farben, Bildausschnitt und Stimmung
zeigt sich in in diesemBild, aufgenom-
men  am Strand der Nordseeinsel Am-
rum. 

In den Bildern des Leuchtturms auf Amrum mit den ausdrucksstarken  Wolkenballungen oder der Fischräucherei auf Bornholm, der östlichsten
Insel Dänemarks, spiegelt sich ganz deutlich der gekonnte Blick des Fotografen für Formen und Farben wieder.Selbiges gilt für den Förderturm der
Zeche Zollverein Bochum sowie für den rastenden Mann auf dem grünen Stuhl auf Jamaika.
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Bericht für Schyrenrundschau 
erstellt von Erich Engl

Nur die Formen und Linien sprechen
für sich auf dieser Schwarz-Weiss-
Aufnahme im Bahnhof Oriente in
Lissabon.

Als ein Erlebnis der ganz besonderen Art kann man
sicher eine Ballonfahrt in Kappadokien, gelegen im
türkischen Zentralanatolien, bezeichnen. Zusätzlich
auf dieser Fahrt auch noch dieses beeindruckende Foto
„schießen“ zu können, dürfte wohl das Sahnehäubchen
an diesem Tag für Ulrich Anger gewesen sein. Fels-
formationen und in weichen Tuff gehauene Höhlen-
architektur in diesem einzigartigem Gebiet zählen zu
UNESCO Kultur- und Naturerbe-Stätten.

Allein die Form steht im Vordergrund dieser Aufnahmen im neuen Bauhausmuseum Weimar bzw. bei der Fassade Bauhaus Dessau.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Werk- und Vergabeausschusses vom 17.05.2021
in der Turnhalle der Grundschule Scheyern,
Hochstr. 19 A

TOP 1 Vergabe von Sanierungsarbeiten in der Grundschule

Wie in der Gemeinderatssitzung vom 21.04.2020 beschlossen,
soll der bisher nicht genutzte Teil des Dachgeschosses der
Grundschule Scheyern ausgebaut werden. Hierzu muss vorab
die schadstoffbelastete Bausubstanz durch eine Fachfirma ent-
sorgt werden. In diesem Zuge wird auch der Schimmel an der
Decke der Aula fachgerecht beseitigt.
Die Vergabe wurde als beschränkte Ausschreibung durchge-
führt. Insgesamt erhielten 10 Bewerber die Angebotsunterlagen.
Zum Submissionstermin am 07.05.2021 lagen 07 Angebote in
elektronischer Form vor. Nach formaler und rechnerischer
Prüfung war keines der Angebote auszuschießen, womit sich
die folgenden geprüften Angebotssummen (brutto) ergeben:

Bieter 01: 72.038,27 € inkl. 2 % Nachlass
Bieter 02: 74.325,02 €
Bieter 03: 85.246,77 € inkl. 5 % Nachlass
Bieter 04: 92.154,03 €
Bieter 05: 94.904,12 €
Bieter 06: 99.846,21 €
Bieter 07: 109.479,00 €

Die Kostenschätzung für die Sanierungsarbeiten beträgt
66.725,09 € brutto, womit das Angebot des Bieter 01 um 8 %
über der Schätzung liegt. Allerdings stammt die Schätzung
vom Januar 2020 und wurde zusätzlich um verschiedene Po-
sitionen ergänzt wie der Entfernung des Deckenputzes im
Dachgeschoss und der teerhaltigen Wand- und Bodenbeschich-
tungen in Teilbereichen.
Nach augenscheinlicher Prüfung der Referenzen des Bestbie-
ters scheint es, dass die Arbeiten fach- und termingerecht aus-
geführt werden können. Das Angebot liegt im wirtschaftlichen
Bereich.

Beschluss:
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie
der gegebenen Eignung des Bieters empfiehlt der Werk- und
Vergabeausschuss den Auftrag für die Sanierungsarbeiten an
der Grundschule Scheyern zu einer Angebotssumme von
72.038,27 € brutto an Bieter 01 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 2 Neue Ortsmitte – Vergabe Baumeisterarbeiten Neubau

Für das Bauvorhaben Neue Ortsmitte sind Baumeisterarbeiten
für den Neubau zu tätigen. Diese umfassen im Wesentlichen
Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerwerksarbeiten sowie
Abdichtungs- und Isolierarbeiten für den Neubau des Rathauses
und die allgemeinen Bauwerke.
Die Vergabe wurde als offenes Verfahren - EU durchgeführt.
Zum Submissionstermin am 27.04.2021 lagen 05 Angebote
vor. Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte in
Abstimmung mit den beteiligten Fachplanern (Statik, Elektro,
HLS), womit sich die folgenden geprüften Angebotssummen
(brutto) ergeben:

Bieter 01: 845.035,90 €
Bieter 02: 892.208,93 €
Bieter 03: 913.439,22 €
Bieter 04: 925.048,61 €
Bieter 05: 942.074,07 €

Für die Baumeisterarbeiten Neubau beträgt die aktuelle Ge-

werkschätzung 563.978,60 € brutto (Summe befindet sich zum
Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch in Prüfung und kann
sich bis zur Sitzung ändern) und das bepreiste LV 634.680,30
€ brutto, womit das Angebot des Bieter 01 um 50 % bzw. 37
% jeweils darüber liegt. Dies ist vor allem der aktuellen Mark-
situation geschuldet mit der hohen Auslastung der Firmen und
der schwierigen Beschaffungssituation der Rohstoffe. Nach
augenscheinlicher Prüfung der Referenzen des Bestbieters
scheint es, dass die Arbeiten fach- und termingerecht ausgeführt
werden können. Das Angebot liegt im wirtschaftlichen Be-
reich.
Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen wird in KW 20
ein technisches Aufklärungsgespräch mit Bieter 01 geführt,
zur weiteren Aufklärung des Angebotsinhalts.

Laut Aussage des zuständigen Architekturbüros liegt die ak-
tuelle Kostenprognose für das Gesamtprojekt Neue Ortsmitte
nach wie vor im veranschlagten Kostenrahmen. Das Archi-
tekturbüro Deppisch Architekten ist zur nächsten Gemeinde-
ratssitzung zu laden. 
Dieses soll – auf Anregung eines Gemeinderatsmitglieds – die
Kostenverfolgung pro Gewerk (Vergleich Iststand – ursprüng-
liche Kostenschätzung) detailliert erläutern und eine Hand-
lungsempfehlung für die Zukunft vorstellen, wie der ursprüng-
liche Kostenrahmen eingehalten werden könne.

Beschluss:
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie
der gegebenen Eignung des Bieters empfiehlt der Werk- und
Vergabeausschuss den Auftrag für die Baumeisterarbeiten Neu-
bau des Bauvorhabens Neue Ortsmitte zu einer Angebots-
summe von 845.035,90 € brutto an Bieter 01 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 3 Neue Ortsmitte - Vergabe Baumeisterarbeiten Sanierung

Für das Bauvorhaben Neue Ortsmitte sind Baumeisterarbeiten
für die Denkmalsanierung zu tätigen. Diese umfassen im We-
sentlichen Abbrucharbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten,
Mauerwerksarbeiten sowie Abdichtungs- und Isolierarbeiten
für die Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Wald-
bauernschule.
Die Vergabe wurde als offenes Verfahren - EU durchgeführt.
Zum Submissionstermin am 27.04.2021 lagen 07 Angebote
vor. Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte in
Abstimmung mit den beteiligten Fachplanern (Statik, Elektro,
HLS), womit sich die folgenden geprüften Angebotssummen
(brutto) ergeben:

Bieter 01: 575.764,47 €
Bieter 02: 629.231,18 €
Bieter 03: 633.861,69 €
Bieter 04: 645.240,57 €
Bieter 05: 680.854,81 €
Bieter 06: 715.884,66 €
Bieter 07: 788.140,33 €

Für die Baumeisterarbeiten Sanierung beträgt die aktuelle Ge-
werkschätzung 488.697,30 € brutto und das bepreiste LV
484.425,09 € brutto, womit das Angebot des Bieter 01 um 18
% bzw. 19 % jeweils darüber liegt. Dies ist vor allem der ak-
tuellen Marksituation geschuldet mit der hohen Auslastung
der Firmen und der schwierigen Beschaffungssituation der
Rohstoffe. Nach augenscheinlicher Prüfung der Referenzen
des Bestbieters scheint es, dass die Arbeiten fach- und termin-
gerecht ausgeführt werden können. Das Angebot liegt im wirt-
schaftlichen Bereich.
Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen wird in KW 20
ein technisches Aufklärungsgespräch mit Bieter 01 geführt,
zur weiteren Aufklärung des Angebotsinhalts.

Laut Aussage des zuständigen Architekturbüros liegt die ak-
tuelle Kostenprognose für das Gesamtprojekt Neue Ortsmitte
nach wie vor im veranschlagten Kostenrahmen.

Aus dem Gemeinderat
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Das Architekturbüro Deppisch Architekten ist zur nächsten
Gemeinderatssitzung zu laden. 
Dieses soll – auf Anregung eines Gemeinderatsmitglieds – die
Kostenverfolgung pro Gewerk (Vergleich Iststand – ursprüng-
liche Kostenschätzung) detailliert erläutern und eine Hand-
lungsempfehlung für die Zukunft vorstellen, wie der ursprüng-
liche Kostenrahmen eingehalten werden könne.

Beschluss:
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie
der gegebenen Eignung des Bieters empfiehlt der Werk- und
Vergabeausschuss den Auftrag für die Baumeisterarbeiten Sa-
nierung des Bauvorhabens Neue Ortsmitte zu einer Angebots-
summe von 575.764,47 € brutto an Bieter 01 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 4 Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anträge

1. Bürgermeister Sterz erklärt, dass die Vergabe der Holzbau-
arbeiten für den Neubau der Neuen Ortsmitte nicht wie geplant
im Werk- und Vergabeausschuss vorberaten werden konnte.
Grund hierfür ist die zweimalige Verschiebung des Submissi-
onstermins, zur Ergänzung der Unterlagen um eine Stoffpreis-
gleitklausel und um idealerweise weitere Bewerber zu gewin-
nen.

Herr Inderwies erkundigt sich nach dem Zustand der Nieder-
scheyerer Straße. Hier wurden die Gewährleistungsmängel
durch die Fa. Babic behoben und die Zufahrt zum Feldweg
Richtung Plöcking gereinigt. Die Brücke zur Daselmühle ist
nach wie vor gesperrt.
Des Weiteren fragt er nach dem Sachstand der Immobilien-
verkäufe durch die Gemeinde Scheyern. 1. Bürgermeister Sterz
erklärt, dass das Grundstück des ehemaligen Hochbehälters
mittlerweile dem Gemeinderatsbeschluss entsprechend veräu-
ßert ist. Zum Verkauf der ehemaligen Schule in Euernbach
berichtet Bürgermeister Sterz von einer regen Inanspruchnahme
des veröffentlichten Exposés. Derzeit werden über das zustän-
dige Maklerbüro Besichtigungstermine vereinbart.

Herr Breitsameter bittet erneut den Bauschutt am Bolzplatz
Fernhag durch den Verursacher beseitigen zu lassen.
Auch regt er eine Erweiterung des Dirtparks auf dem ehema-
ligen Bundeswehrareal an, um diesen auch für ältere Kinder
attraktiv zu machen. 1. Bürgermeister Sterz führt aus, dass es
hierbei Bedenken seitens der Anwohner gibt, bietet aber an
zusammen mit Gemeinderatsmitglied Frau Schrag das Ge-
spräch mit den Betroffenen zu suchen.

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates vom 08.06.2021 in der Turnhalle
der Grundschule Scheyern, Hochstr. 19 A

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil
der Gemeinderatssitzung vom 11.05.21

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Gemeinde-
ratssitzung vom 11.05.2021 wurde den Gemeinderäten vorab
zur Verfügung gestellt.

Beschluss:
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Gemeinde-
ratssitzung vom 11.05.2021 wird genehmigt.

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 2 Werk- und Vergabeausschusssitzung vom 17.05.21
– öffentlicher Teil –

Die Niederschrift der Werk- und Vergabeausschusssitzung (öf-
fentlicher Teil) vom 17.05.2021 wurde den Gemeinderatsmit-
gliedern vorab zur Verfügung gestellt. Ein Gemeinderatsmit-
glied wies darauf hin, dass das Protokoll nicht korrekt sei. Es
sei in der Ausschusssitzung diskutiert worden, dass das Büro
Deppisch Architekten bereits zur Gemeinderatssitzung und
nicht zur nächsten Werkausschusssitzung zu laden sei. Hierüber
bestand Uneinigkeit. Die Verwaltung war der Auffassung, dass
das Büro Deppisch Architekten zur Werk- und Vergabeaus-
schusssitzung zu laden und somit das Protokoll richtig sei. 

Die Angelegenheit wurde kontrovers diskutiert. Da die Sit-
zungen nicht aufgezeichnet werden, konnte der Verlauf nicht
genau rekonstruiert werden. Einerseits wurde wohl darüber
diskutiert, ob man das Büro zur Werk- und Vergabeausschuss-
sitzung oder zur Gemeinderatssitzung laden solle. Anderseits
bestand auch darüber Einigkeit, dass die Hauptarbeit zu den
Vergaben im Zusammenhang mit der Ortsmitte weiterhin im
Werk- und Vergabeausschuss stattfinden solle, um den Ge-
meinderat zu entlasten und ihm bei seinen Entscheidungen
kompetent zu unterstützen, damit dieser gut vorbereitet und
zügig seine Entscheidungen fällen kann.

Schließlich einigte man sich darauf, folgenden Wortlaut in den
Sachverhalt der Werk- und Vergabeausschusssitzung aufzu-
nehmen:

„Das Architekturbüro Deppisch Architekten ist zur nächsten
Gemeinderatssitzung zu laden. 
Dieses soll – auf Anregung eines Gemeinderatsmitglieds-  die
Kostenverfolgung pro Gewerk (Vergleich Iststand- ursprüng-
liche Kostenschätzung) detailliert erläutern und eine Hand-
lungsempfehlung für die Zukunft vorstellen, wie der ursprüng-
liche Kostenrahmen eingehalten werden könne.“

TOP 2.1 Genehmigung der Niederschrift durch die Ausschussmit-
glieder

Beschluss:
Die Niederschrift der Werk- und Vergabeausschusssitzung vom
17.05.2021 wird von den anwesenden Ausschussmitgliedern
mit den genannten Änderungen zu TOP 2 und 3 genehmigt.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 2.2 Anerkennung der Empfehlungen

TOP 2.2.1 TOP 1 Vergabe der Sanierungsarbeiten in der Grund-
schule

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Empfehlung des Werk- und Ver-
gabeausschusses, den Auftrag für die Sanierungsarbeiten an
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der Grundschule Scheyern zu einer Angebotssumme von
72.038,27 € brutto an Bieter 01 zu vergeben, zu.

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 2.2.2 TOP 2 Neue Ortsmitte – Vergabe der Baumeisterarbeiten
Neubau

Herr Bürgermeister Sterz verliest die Stellungnahme des Büros
Deppisch Architekten zur Verteuerung der Maßnahmen Bau-
meisterabeiten Neubau und Sanierung. Die Stellungnahme
ging am Sitzungstag ein und wird den Gemeinderatsmitgliedern
nachträglich zur Verfügung gestellt. 

Aus dem Gemeinderat kam die Frage, ob in der ursprünglichen
Kostenschätzung keine Preissteigerungen beinhaltet waren.
Das Büro ging schon von den in den letzten Jahren üblichen
Steigerungen aus, mit den Preissteigerungen 2021 konnte je-
doch niemand rechnen. Allerdings sei dann mit den jetzt noch
zu vergebenden Zimmereiarbeiten der letzte große Posten der
Gewerke abgeschlossen, sodass Preissteigerungen im über-
schaubaren Rahmen bleiben würden. 

Einem Gemeinderat sind die Ausführungen in der Stellung-
nahme des Architekturbüros zu wenig, er möchte detailliertere
Ausführungen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Empfehlung des Werk- und Ver-
gabeausschusses, den Auftrag für die Baumeisterarbeiten Neu-
bau  Neue Ortsmitte zu einer Angebotssumme von 845.035,90
€ brutto an Bieter 01 zu vergeben, zu.

Beschlussergebnis: Ja 15 / Nein 1  

TOP 2.2.3 TOP 3 Neue Ortsmitte – Vergabe Baumeisterarbeiten
Sanierung

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Empfehlung des Werk- und Ver-
gabeausschusses, den Auftrag für die Baumeisterarbeiten Sa-
nierung des Bauvorhabens Neue Ortsmitte zu einer Angebots-
summe von 575.764,47 € brutto an Bieter 01 zu vergeben, zu

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 3 Bau- und Umweltausschusssitzung vom 18.05.21

Die Niederschrift der Bau- und Umweltausschusssitzung (öf-
fentlicher Teil) vom 18.05.2021 wurde den Gemeinderatsmit-
gliedern vorab zur Verfügung gestellt.

TOP 3.1 Genehmigung der Niederschrift durch die Ausschussmit-
glieder

Beschluss:
Die Niederschrift der Bau- und Umweltausschusssitzung vom
18.05.2021 wird von den anwesenden Ausschussmitgliedern
genehmigt.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 3.2 Anerkennung der Empfehlungen

Aufgrund fehlender Empfehlungen an den Gemeinderat erüb-
rigt sich dieser Tagesordnungspunkt.

TOP 4 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Scheyern; Vorstellung des Planentwurfs und Beschluss zur
frühzeitigen Beteiligung

Vor Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP fasste der
Gemeinderat folgenden Beschluss:

Herr Pater Lukas Wirth wird von Beratung und Beschlussfas-
sung wegen persönlicher Beteiligung nach Art. 49 GO ausge-
schlossen:

Beschlussergebnis: Ja: 15 / Nein: 0 

In der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020 wurde die 10.
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Scheyern
beschlossen. Diese ist zur Ausweisung des geplanten Einkaufs-
marktes (=großflächiger Einzelhandel) mit angegliederten re-
gionalen Verkaufsgeschäften (=nicht großflächiger Einzelhan-
del) und den dazu nötigen Stellplätzen erforderlich.

Durch das beauftragte Planungsbüro Eichenseher Ingenieure
aus Pfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsar-
chitekten Einödshofer aus Scheyern wurde nun ein Planentwurf
mit Begründung und Umweltbericht ausgearbeitet, welcher in
der Sitzung durch Herrn Eichenseher vorgestellt wurde.

Planzeichnung:
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TOP 5 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 „Klosterberg“ der
Gemeinde Scheyern
Vorstellung des Planentwurfs und Beschluss zur frühzeiti-
gen Beteiligung

Vor Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP fasste der
Gemeinderat folgenden Beschluss:

Herr Pater Lukas Wirth wird von Beratung und Beschlussfas-
sung wegen persönlicher Beteiligung nach Art. 49 GO ausge-
schlossen:

Beschlussergebnis: Ja: 15 / Nein: 0 

In der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020 wurde die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 31 „Klosterberg“ der Ge-
meinde Scheyern beschlossen. 
Der Bebauungsplan dient der Schaffung der bauplanungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Verwirklichung eines Einkaufs-
marktes mit Backshop (= großflächiger Einzelhandel, Sonder-
gebiet 01) mit angelagerter Metzgerei und Biohofladen (=
nichtgroßflächiger Einzelhandel, Sondergebiet 02) und den
erforderlichen Stellplätzen (Sondergebiet 03).

Durch das beauftragte Planungsbüro Eichenseher Ingenieure
aus Pfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsar-
chitekten Einödshofer aus Scheyern wurde nun ein Planentwurf
mit Begründung und Umweltbericht ausgearbeitet, welcher
in der Sitzung durch Herrn Eichenseher anhand einer Bea-
merpräsentation vorgestellt wurde. Die Präsentation ist dieser
Niederschrift als Anlage beigefügt.

Planbereich:

Der Gemeinderat stimmte der vorliegenden Planung zu, das
Verfahren ist fortzusetzen mit der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabebereich durch die Planung berührt
werden könnte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Der Gemeinderat stimmte der vorliegenden Planung zu, es ist
das Verfahren fortzusetzen mit der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden könnte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Beschluss:
Mit dem vorgestellten Planentwurf zur 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Scheyern samt Begründung
und Umweltbericht jeweils in der Fassung vom 08.06.2021
besteht Einverständnis.

Ausgehend davon ist das Verfahren fortzusetzen mit der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
und der frühzeitigen Beteiligung der davon berührten Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
BauGB.

Beschlussergebnis: Ja 15 / Nein 0  

Herr Gemeinderat Pater Lukas Wirth nimmt aufgrund persön-
licher Beteiligung (Art. 49 GO) an Beratung und Abstimmung
nicht teil.
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Folgende Fragen wurden aus dem Gremium gestellt und vom
Architekturbüro beantwortet:

➢ Gibt es Möglichkeiten, Fahrradständer unterzubringen und
kann der On-Demand-Bus am Supermarkt halten?

Antwort: 
Es gibt genügend Flächen für Fahrradständer. Der Bus kann
auf jeden Fall auf dem Parkplatz halten, da es sich lediglich
um einen Kleinbus mit 9 Sitzen handelt.

➢ Gibt es bei der Linksabbiegespur eine Querungshilfe? 

Antwort: 
Dies ist der Fall, sie muss 2,50 m betragen, um eine Aufstell-
fläche für Radfahrer zu bilden.

➢ Kann man die Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 30 bis
zum Benediktenweg ausdehnen?

Antwort:
Diese Regelung kann zwar nicht im Bebauungsplan festgesetzt
werden, wird aber als Anregung für die nächsten Gespräche
mit dem Straßenbauamt mitgenommen.

➢ Da die BOS-Parkplätze hinter dem Bebauungsplangelände lie-
gen, gelangen die Schüler über denn Parkplatz zur Schule?

Antwort:
In den Grünflächen sind auf jeden Fall fußläufige Verbindungen
möglich.

➢ Ist der Verkehr, der zukünftig durch den Supermarkt verursacht
wird, im Verkehrsgutachten berücksichtigt?

Antwort: 
Dies ist der Fall, der zu erwartende Verkehr ist bis ins Jahr
2035 hochgerechnet.

➢ Verbleiben die abzutragenden Massen auf dem Areal?

Antwort:
Dies ist das Ziel, nach dem Bodengutachten sind die Böden
wohl zum großen Teil wieder einbaubar.

➢ Wann könnte das Gebäude fertiggestellt werden?

Antwort:
Dies könnte im Sommer/Herbst 2023 der Fall sein.

Beschluss:
Mit dem vorgestellten Planentwurf zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 31 „Klosterberg“ der Gemeinde Scheyern
samt Begründung und Umweltbericht jeweils in der Fassung
vom 08.06.2021 besteht Einverständnis.

Ausgehend davon ist das Verfahren fortzusetzen mit der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
und der frühzeitigen Beteiligung der davon berührten Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
BauGB.

Beschlussergebnis: Ja 15 / Nein 0  

Herr Gemeinderat Pater Lukas Wirth nimmt aufgrund persön-
licher Beteiligung (Art. 49 GO) an Beratung und Abstimmung
nicht teil.

TOP 6 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB), Außenbereichssat-
zung Nr. 11 „Kreutenbach“

– Satzungsbeschluss –

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.06.2020 den Be-
schluss zum Erlass der Außenbereichssatzung Nr. 11 „Kreu-
tenbach“ gefasst.

Der Satzungsentwurf wurde am 10.11.2020 einschließlich Be-
gründung durch den Gemeinderat gebilligt.

Das Verfahren wird gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13
Abs. 2 BauGB im vereinfachten Verfahren ohne Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.
Ein Umweltbericht gemäß § 2a BauGB ist nicht erforderlich.

Im Anschluss an den Billigungsbeschluss wurde der Planent-
wurf öffentlich ausgelegt und zeitgleich den Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden könnte, zur Stellungnahme
zugeleitet.

Öffentliche Auslegung 
(§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sowie Satz 2 i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB)

Der Planentwurf lag samt Begründung in der Zeit vom
23.12.2020 bis einschließlich 29.01.2021 öffentlich aus, was
ordnungsgemäß am 15.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht
wurde.

Während dieser Zeit wurden keine privaten Stellungnahmen
bzw. Einwendungen vorgebracht.

Abwägung:
Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der öffentlichen Ausle-
gung zur Kenntnis.
Nachdem während dieser Zeit keine Einwendungen vorge-
bracht wurden ist anzunehmen, dass die Belange der davon
betroffenen Bürger nicht berührt werden.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange
(§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB)

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
wurde am 15.12.2020 der Planentwurf mit Begründung über-
mittelt mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 29.01.2021.

Als berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange wurden beteiligt:

• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Bauleitplanung –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Bodenschutz-

behörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Immissions-

schutzbehörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Naturschutz-

behörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Straßenver-

kehrsbehörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Denkmalschutz-

behörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Kreisstraßenbau/Kreis-

eigener Tiefbau –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Abfallwirtschaftsbetrieb

–
• Regierung von Oberbayern – Landes- und Regionalplanung

in der Region –
• Regierung von Oberbayern – Brand- und Katastrophenschutz

–
• Regierung von Oberbayern – Gewerbeaufsichtsamt –
• Regierung von Oberbayern – Regionsbeauftragter für die

Region Ingolstadt –
• Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
• Planungsverband Region Ingolstadt
• Staatliches Bauamt Ingolstadt – Straßenbauverwaltung –
• Bay. Landesamt für Denkmalpflege München
• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen

a. d. Ilm
• Bayernwerk AG
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
• D2 Vodafone GmbH



4. August 2021                                                                            Schyren-Rundschau                                                                                      Seite 39

• Industrie- und Handelskammer für München und Oberbay-
ern

• Handwerkskammer für München und Oberbayern
• E.ON Hochspannungsnetz GmbH
• Energie Südbayern GmbH
• Bayerischer Bauernverband
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Pfaf-

fenhofen
• Gemeinde Gerolsbach
• Gemeinde Hettenshausen – VG Ilmmünster –
• Gemeinde Jetzendorf
• Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
• Gemeinde Reichertshausen
• Markt Hohenwart
• Gemeinde Ilmmünster – VG Ilmmünster –
• Beauftragte für Behinderte in Scheyern
• Kreisheimatpfleger
• Erzbischöfliches Ordinariat München

Davon haben abgegeben

Keine Stellungnahme

• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Naturschutz-
behörde –

• Regierung von Oberbayern – Gewerbeaufsichtsamt –
• Bay. Landesamt für Denkmalpflege München
• Bayernwerk AG
• D2 Vodafone GmbH
• E.ON Hochspannungsnetz GmbH
• Bayerischer Bauernverband
• Gemeinde Gerolsbach
• Gemeinde Hettenshausen – VG Ilmmünster –
• Gemeinde Jetzendorf
• Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
• Gemeinde Ilmmünster – VG Ilmmünster –
• Beauftragte für Behinderte in Scheyern
• Erzbischöfliches Ordinariat München

Stellungnahmen ohne Einwände bzw. Anregungen

• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Straßenver-
kehrsbehörde –

• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Kreisstraßenbau/Kreis-
eigener Tiefbau –

• Regierung von Oberbayern – Landes- und Regionalplanung
in der Region –

• Regierung von Oberbayern – Brand- und Katastrophenschutz
–

• Staatliches Bauamt Ingolstadt – Straßenbauverwaltung –
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
• Industrie- und Handelskammer für München und Oberbay-

ern
• Energie Südbayern GmbH
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Pfaf-

fenhofen
• Gemeinde Reichertshausen
• Markt Hohenwart

Stellungnahmen mit Einwänden und Anregungen

• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Bauleitplanung –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Bodenschutz-

behörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Immissions-

schutzbehörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Untere Denkmalschutz-

behörde –
• Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm – Abfallwirtschaftsbetrieb

–
• Regierung von Oberbayern – Regionsbeauftragter für die

Region Ingolstadt –
• Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
• Planungsverband Region Ingolstadt

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen
a. d. Ilm

• Handwerkskammer für München und Oberbayern
• Kreisheimatpfleger

Stellungnahme des Landratsamtes Pfaffenhofen – Fachstelle
für Bauleitplanung –

1. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB, LEP 2013 8.4.1 (G) und
Art. 141 Abs. 1 Satz 4 BayVerf sind die Belange der
Baukultur zu berücksichtigen, die Gestaltung des Orts-
und Landschaftsbildes zu beachten sowie gemäß Art 3
Abs. 2 BayVerf die kulturelle Überlieferung zu schützen.
Dabei ist die Eigenständigkeit der Region zu wahren
(vgl. Art 3a BayVerf). Auf eine gute Gestaltung der Bau-
gebiete insbesondere am Ortsrand soll geachtet werden
(vgl. Regionalplan der Region Ingolstadt (10), B III 1.5
(Z)).

Erläuterung:
Die Zulässigkeit der gegenständlichen Außenbereichssatzung
wurde auf Anfrage vom 28.05.2020 der Gemeinde im Grund-
satz bejaht. 
Dabei sollte der Eindruck der Geschlossenheit und Zusam-
mengehörigkeit gewahrt werden. Hierbei sind die bestehenden
baulichen Strukturen aufzugreifen. Um der Lage im Außen-
bereich gerecht zu werden, sind landschaftstypische Merkmale
sowie ein harmonisches und zusammengehöriges Erschei-
nungsbild der baulichen Anlagen von besonderer Bedeutung.

Der vorliegende Entwurf der gegenständlichen Außenbereichs-
satzung trifft außer z. B. der Festsetzung der Geschossigkeit
und der Dachform kaum die Bebauung steuernde Regelungen.
Daher wird angeregt, die im Umgriff befindlichen Gebäude z.
B. jeweils mit Baugrenzen zu versehen sowie ggf. eine Grund-
fläche(nzahl) festzusetzen, um unverhältnismäßige Größen zu
vermeiden. 

In der gegenständlichen Planung sind derzeit rote, rotbraune,
graue und Dachfarben in anthrazit festgesetzt. Es ist festzu-
stellen, dass die für unsere Region typische Bebauung u. a.
durch ziegelgedeckte, rote bzw. rotbraune Satteldächer geprägt
wird. Auch wenn im Umgriff der Satzung vereinzelt auch
dunkle Dacheindeckungen auftreten, wird angeregt, Festset-
zungen zu treffen, welche die typischen Dachfarben der Re-
gion, also rot bzw. rotbraun, aufnehmen.

Im gegenständlichen Entwurf wird am Siedlungsrand eine ma-
ximale Geschossigkeit von II festgesetzt. Zur Ortsabrundung
und zur Einbindung des Bauvorhabens in die umgebende Be-
bauung sowie in die Landschaft wird angeregt, die Bebauung
in ihrer Wahrnehmung durch eine entsprechende Fassadenge-
staltung zu gliedern (z. B. „Erdgeschoss: Wandflächen verputzt;
weiß oder gebrochen weiß/pastellfarbener Anstrich; 1. Ober-
geschoss und Giebel in Holzverschalung, naturbelassen oder
braun lasiert“).

Abwägung:
Die Stellungnahme der Fachstelle für Bauleitplanung wird zur
Kenntnis genommen. Nachdem es sich hier um eine Außen-
bereichssatzung handelt, in welcher die Gemeinde gem. § 35
Abs. 6 Satz 3 BauGB nähere Bestimmungen über die Zuläs-
sigkeit treffen kann aber nicht muss, hat sich die Gemeinde
Scheyern entschieden, die Zulässigkeitsbestimmungen auf ein
Mindestmaß zu reduzieren. Die getroffenen Bestimmungen
sind nach Ansicht der Gemeinde ausreichend, um ein entspre-
chend ortstypisches Erscheinungsbild zu sichern. Im Übrigen
sind bei der Errichtung von Vorhaben öffentliche Belange zu
berücksichtigen, zu denen auch gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr.
5 BauGB auch das Orts- und Landschaftsbild gehört, welches
nicht verunstaltet werden darf. Überdies wird im Baugeneh-
migungsverfahren durch die Baugenehmigungsbehörde ent-
schieden, so dass weitere Regelungen hinsichtlich der Bau-
grenzen, der Grundfläche sowie der baulichen Gestaltung der
Gemeinde überzogen erscheinen. 
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An den getroffenen Zulässigkeitsbestimmungen wird daher
unverändert festgehalten. 

2. Die Bauleitplanung muss Planungssicherheit gewähr-
leisten und die Umsetzung des Planvorhabens für alle
am Verfahren Beteiligten nachvollziehbar darstellen.
Aus den Planunterlagen sollen sich die Geländehöhen
ergeben (vgl. § 1Abs. 2 PlanZV). Bei der Festsetzung
der Höhe baulicher Anlagen sind gemäß § 18 BauNVO
die erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen.

Erläuterung:
Um die Planung für alle am Verfahren Beteiligten (z. B. Ge-
meinderat, Bauherr, Nachbarn, Planer, Verwaltung) rechtsver-
bindlich umzusetzen, sind Regelungen für eine eindeutige und
rechtssichere Umsetzung unabdingbar. Aus den negativen Er-
fahrungen einiger Gemeinden durch fehlende geeignete Ge-
ländeschnitte wird dringend angeregt, die Planunterlagen durch
aussagekräftige Geländeschnitte zu ergänzen, welche für eine
einvernehmliche Umsetzung unabdingbar sind, ggf. sind ent-
sprechende Festsetzungen zu treffen.*

*Dabei sollten Höhenbezugspunkte, z. B. zur Erschließungs-
straße (vgl. § 18 BauNVO) festgesetzt werden. Zur Beurteilung
des Geländeverlaufes sollen Schnitte ergänzend außerdem das
dem Bebauungsplan direkt angrenzende Gelände auf einer
Tiefe von ca. 5 m darstellen. Es wird zudem darauf hingewie-
sen, dass nach allgemein gültigen Planungsgrundsätzen Ge-
ländeveränderungen minimiert und dem Geländerelief der
Umgebung angepasst meist weich ausgeformt werden sollen
(Böschungsverhältnis max. 1:2). Dabei sollte der Mindestab-
stand des Böschungsfußes bzw. Böschungskamms zur Grund-
stücksgrenze jeweils mindestens einen Meter betragen, um
Erosionen bzw. Niederschlagswasser – insbesondere zur Wah-
rung des Nachbarschaftsfriedens - auf dem jeweiligen Grund-
stück zu halten. Eine abschließende Stellungnahme zu den
noch zu erbringenden Geländeschnitten muss daher dem wei-
teren Verfahren vorbehalten bleiben.

Abwägung:
Die Stellungnahme der Fachstelle für Bauleitplanung wird zur
Kenntnis genommen. Nachdem es sich um eine Außenbe-
reichssatzung handelt, in welcher die Gemeinde gem. § 35
Abs. 6 Satz 3 BauGB nähere Bestimmungen über die Zuläs-
sigkeit treffen kann aber nicht muss, hat sich die Gemeinde
Scheyern entschieden, die Zulässigkeitsbestimmungen auf ein
Mindestmaß zu reduzieren. Die getroffenen Bestimmungen
sind nach Ansicht der Gemeinde ausreichend, um ein entspre-
chend ortstypisches Erscheinungsbild zu sichern. Im Übrigen
sind bei der Errichtung von Vorhaben öffentliche Belange zu
berücksichtigen, zu denen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5
BauGB auch das Orts- und Landschaftsbild gehört, welches
nicht verunstaltet werden darf. Überdies wird im Baugeneh-
migungsverfahren durch die Baugenehmigungsbehörde ent-
schieden, so dass weitere Regelungen hinsichtlich der Höhen-
lage und zu Geländeveränderungen der Gemeinde überzogen
erscheinen. 
An den getroffenen Zulässigkeitsbestimmungen wird daher
unverändert festgehalten, Geländeschnitte werden nicht er-
gänzt.

Stellungnahme des Landratsamtes Pfaffenhofen – Untere Bo-
denschutzbehörde –

Im Planbereich der Außenbereichssatzung Nr. 11 „Kreuten-
bach“ der Gemeinde Scheyern sind nach derzeitiger Aktenlage
keine Altlasten (Altstandorte oder Altablagerungen, schädlichen
Bodenveränderungen bzw. entsprechende Verdachtsflächen
bekannt.

Sollten im weiteren Verfahren oder bei Baumaßnahmen Bo-
denverunreinigungen festgestellt werden, sind das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt Pfaffenhofen zu
informieren. Dieser Hinweis wurde auch bei § 4 „Hinweise“

mit aufgenommen.

Abwägung:
Die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde wird zur
Kenntnis genommen.
Da der Hinweis bereits unter § 4 Buchstabe „g“ der Satzung
aufgenommen ist, sind keine weiteren Veranlassungen nötig.

Stellungnahme des Landratsamtes Pfaffenhofen –Untere Im-
missionsschutzbehörde –

Die Gemeinde Scheyern plant die Aufstellung der Außenbe-
reichsatzung Nr. 11 „Kreutenbach“ im Nordwesten des Ge-
meindegebietes.
Der Geltungsbereich umfasst im Ortsteil Kreutenbach, Ge-
markung Euernbach, Teilflächen der Fl.Nrn. 590/1, 594, 596,
596/5, 598/1 sowie die Flurnummern 603/5 und 630/1.

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Flä-
che für die Landwirtschaft dargestellt.

Aus der Begründung ist bekannt:
„Auf den Fl.Nrn. 596 und 596/5 wurde die landwirtschaftliche
Nutzung aufgegeben, nach einem Brandschaden wurde ein
Ersatzbau von Stall und Scheune errichtet. Das ehemalige
Hofgrundstück wurde zwischenzeitlich geteilt. Es ist geplant,
den Ersatzbau (Fl.Nr. 596) als eigenständiges Wohngebäude
zu nutzen.“
Die Voraussetzungen für eine Zulässigkeit der Wohnnutzung
im Außenbereich nach § 35 BauGB besteht jedoch aktuell
nicht, so dass die Gemeinde Scheyern die o. g. Außenbereichs-
satzung aufstellen möchte.

Östlich des Planungsbereichs verläuft die PAF 2 (Waidhofener
Straße). Eine überschlägige Berechnung nach der RLS 90 für
den Verkehr auf der Waidhofener Straße zeigt, dass die Werte
der 16. BImSchV bei Weitem eingehalten sind.

Nach schriftlicher Auskunft des Veterinäramtes vom
26.01.2021 werden auf der Flurnummer 594 (Am Anger 7)
40 Hühner,
43 Rinder,
5 Schweine und
2 Pferde gehalten.
Die Hühner, Pferde und Schweine können hier aufgrund der
geringen Tierzahlen vernachlässigt werden.
Laut telefonscher Auskunft des Tierhalters (Am Anger 7) wer-
den ca. 25 Rinder in dem Stall im westlichen Bereich des
Grundstücks gehalten. In der Mitte des Grundstücks befindet
sich anschließend ein weiterer Stall für ca. 20 Rinder. 
Im südlichen Bereich des Grundstücks werden die zwei Pferde
gehalten. Die Halle auf der Flurnummer 620 im Süden ist eine
Maschinenhalle.

Eine Wohnnutzung auf der Flurnummer 596 (Haus Nr. 3) ist
grundsätzlich auf Basis der vorliegenden Tierdaten möglich,
da der Mindestabstand zur Tierhaltung gem. den Arbeitspa-
pieren „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ ausreichend
ist.

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine erheblichen
Bedenken gegen die Außenbereichssatzung Nr. 11 „Kreuten-
bach“ der Gemeinde Scheyern. 

Anzumerken ist jedoch, dass aus Sicht des Immissionsschutzes
aufgrund der benachbarten Tierhaltung erhebliche Bedenken
bestehen, wenn eine weitere Wohnbebauung oder eine zusätz-
liche Wohneinheit auf der Flurnummer 596/5 geplant sein
sollte. 

Abwägung:
Die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde wird
zur Kenntnis genommen. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Gemeinde Scheyern
ist auf der Fl.Nr. 596/5 weder die Errichtung zusätzlicher
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Wohnbebauung noch die einer weiteren Wohneinheit geplant.
Sollte dies eine Tages beabsichtigt sein, so ist im Baugeneh-
migungsverfahren auf Basis der dann, zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Tierhaltung, die Situation durch die Untere Im-
missionsschutzbehörde zu beurteilen. 
Die Begründung zur Satzung wird hinsichtlich der Einschät-
zung der Unteren Immissionsschutzbehörde zur bestehenden
Landwirtschaft redaktionell ergänzt. 

Stellungnahme des Landratsamtes Pfaffenhofen –Untere Denk-
malschutzbehörde –

Das überplante Gebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zu
folgendem Baudenkmal:

Baudenkmal             

Aktennummer            D-1-86-151-22

Adresse                      Am Anger 15

Bezeichnung              

Funktion                     Hofkapelle (eines landw. Anwesens)

Kurzbeschreibung      Hofkapelle, verputzter Satteldachbau, 
                                   wohl Mitte 19. Jahrhundert

Die Sichtbeziehung zur Kapelle könnte durch die vorliegende
Planung beeinträchtigt werden. Das BLfD (Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege) ist zu beteiligen.

Abwägung:
Die Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde wird
zur Kenntnis genommen. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wurde bereits
am Verfahren beteiligt, hat jedoch keine Stellungnahme abge-
geben. Eine Beeinträchtigung der Sichtbeziehung zur Kapelle
durch die vorliegende Planung wird seitens der Gemeinde
Scheyern nicht gesehen, da der Planungsbereich bereits bebaut
ist.

Stellungnahme des Landratsamtes Pfaffenhofen – Abfallwirt-
schaftsbetrieb –

Unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Zufahrts-
wege, die für eine geordnete und reibungslose Abfallentsorgung
notwendig sind, wird der Außenbereichssatzung zugestimmt:

Die Abfallsammelbehältnisse sind an der Straße „Am Anger“
zur Abholung bereitzustellen.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Abfallwirtschaftsbetriebs wird zur
Kenntnis genommen. 
Eine Bereitstellung der Abfallsammelbehältnisse an der Straße
„Am Anger“ wird bereits praktiziert. 

Stellungnahme der Regierung von Oberbayern – Regionsbe-
auftragter für die Region Ingolstadt –

Den Planungen kann aus Sicht der Regionalplanung grund-
sätzlich zugestimmt werden, wenn gem. RP 10 B III 1.5 Z auf
eine entsprechende Ortsrandeingrünung geachtet wird.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Regionsbeauftragten für die Region
Ingolstadt an der Regierung von Oberbayern wird zur Kenntnis
genommen.
Nachdem es sich um eine Außenbereichssatzung handelt, in
welcher die Gemeinde gem. § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB nähere
Bestimmungen über die Zulässigkeit treffen kann aber nicht
muss, hat sich die Gemeinde Scheyern entschieden, die Zu-
lässigkeitsbestimmungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Die getroffenen Bestimmungen sind nach Ansicht der Ge-

meinde ausreichend, um ein entsprechend ortstypisches Er-
scheinungsbild zu sichern. Im Übrigen sind bei der Errichtung
von Vorhaben öffentliche Belange zu berücksichtigen, zu denen
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB auch das Orts- und
Landschaftsbild gehört, welches nicht verunstaltet werden darf.
Überdies wird im Baugenehmigungsverfahren durch die Bau-
genehmigungsbehörde entschieden, so dass weitere Regelun-
gen hinsichtlich einer Ortsrandeingrünung auf Ebene der Sat-
zung der Gemeinde überzogen erscheinen, zumal der
Geltungsbereich bereits bebaut ist. Im Baugenehmigungsver-
fahren sind ggf. entsprechend Regelungen und Auflagen zur
Eingrünung zu treffen.
Eine Änderung der Planung wird nicht veranlasst. 

Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt

1. Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten
Im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung sind aus der
derzeit vorhandenen Aktenlage keine Altablagerungen bzw.
Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenver-
unreinigungen bekannt. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen
Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht
oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung bekannt sein
bzw. werden, ist das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu in-
formieren. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt sind
diese Flächen dann mit geeigneten Methoden zu erkunden und
zu untersuchen und für die weitere Bauabwicklung geeignete
Maßnahmen festzulegen.

Gemäß den Ausführungen in der Begründung zur Planfassung
vom 10.11.2020 wird unter Kapitel 1 geschildert, dass auf den
Fl.Nrn. 596/0 und 595/5 der Gemarkung Euernbach nach einem
Brandschaden ein Ersatzbau von Stall und Scheune errichtet
wurde und nun als ein eigenständiges Wohnhaus genutzt wer-
den soll, d. h. das umzunutzende Gebäude existiert bereits.
Folglich sind bzgl. des Boden- und Grundwasserschutzes keine
weiteren Belange betroffen.

Das Grundwasser steht in den tieferliegenden Bereichen ca.
2-3 m unter GOK an. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen
evtl. Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, sind diese
im wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Pfaffenho-
fen zu beantragen. Bei Einbinden von Baukörpern ins Grund-
wasser wird empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden
und die Öltanks gegen Auftrieb zu sichern.

Sollten vorhandene Bauwerke rückgebaut bzw. abgerissen
werden, weisen wir darauf hin, dass sämtliche beim Rückbau
bzw. Abriss von Bauwerken anfallenden Abfälle zu separieren,
ordnungsgemäß zwischen zu lagern, zu deklarieren und schad-
los zu verwerten/entsorgen sind.

Sollten Geländeauffüllungen stattfinden, empfehlen wir dazu
nur schadstofffreien Erdaushub ohne Fremdanteile (Z0-Mate-
rial) zu verwenden. Auffüllungen sind ggf. baurechtlich zu
beantragen. Auflagen werden dann im Zuge des Baurechts-
verfahrens festgesetzt.

Sollte RW1- bzw. RW2-Material eingebaut werden, sind die
Einbaubedingungen gem. dem RC-Leitfaden „Anforderungen
an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen
Bauwerken“ vom 15.06.2005 einzuhalten. Ggf. ist bzgl. des
Einbauvorhabens ein Antrag beim Landratsamt Pfaffenhofen
zu stellen.

Für die Bereiche Lagerung und Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen ist die fachkundige Stelle am Landratsamt
Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu achten, dass keine
wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies
gilt besonders während der Bauarbeiten.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts wird zur Kennt-
nis genommen. 
Auf die Informationspflicht des Wasserwirtschaftsamtes In-
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golstadt und des Landratsamtes Pfaffenhofen an der Ilm bei
Bekanntwerden von Altlastenverdachtsflächen oder sonstigen
Bodenverunreinigungen wird in der Satzung bereits hingewie-
sen. 

Zudem wird die Satzung unter § 4 um folgenden Hinweis re-
daktionell ergänzt: 
Buchstabe „p“: Sollten im Zuge von Baumaßnahmen evtl.
Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, sind diese im
wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Pfaffenhofen
zu beantragen. Bei Einbinden von Baukörpern ins Grundwasser
wird empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden und die
Öltanks gegen Auftrieb zu sichern.

2. Abwasserbeseitigung
Kreutenbach wird im Trennsystem entwässert und ist an die
Kläranlage Euernbach angeschlossen. Die Aussagen im § 4 j
und l der Satzung treffen somit nicht zu, da in Kreutenbach
keine Mischwasserkanalisation vorhanden ist. Vor Inkrafttreten
der Satzung ist daher zu überprüfen wie die Niederschlags-
wasserbeseitigung der geplanten Bauvorhaben erfolgen soll,
falls keine Versickerung möglich ist. Falls eine Versickerung
festgesetzt wird ist zu überprüfen ob dies bei den örtlichen
Verhältnissen auch möglich ist (Sickerfähigkeit des Bodens,
Grundwasserflurabstand).

Nach unserem Kenntnisstand existieren in Kreutenbach z.T.
Regenwasserkanäle. Für die Einleitung von anfallendem Nie-
derschlagswasser existiert auch eine wasserrechtliche Erlaub-
nis, wobei diese Erlaubnis nur das Einleiten von Straßenab-
wasser von bestehenden Straßen regelt. Sollte eine Einleitung
von anfallendem Niederschlagswasser aus dem geplanten Ge-
biet in die Regenwasserkanalisation vorgesehen sein, so sind
entsprechende neue wasserrechtliche Antragsunterlagen beim
Landratsamt Pfaffenhofen einzureichen. Die wasserrechtlichen
Antragsunterlagen sind dann so rechtzeitig vorzulegen, dass
vor der geplanten Einleitung das Wasserrechtsverfahren durch-
geführt werden kann. Bei den wasserrechtlichen Antragsun-
terlagen ist die WPBV (Verordnung über Pläne und Beilagen
in wasserrechtlichen Verfahren) zu berücksichtigen.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts wird zur Kennt-
nis genommen.
Eine Versickerung wird nicht festgesetzt, jedoch werden die
Hinweise § 4 „j“ und „l“ der Satzung folgendermaßen redak-
tionell überarbeitet:

Buchstabe j: Bauvorhaben sind an die zentrale Wasserversor-
gung sowie die Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.
Buchstabe l: Anfallendes Niederschlagswasser von Dächern
und versiegelten Flächen ist, soweit dies der Untergrund zu-
lässt, auf den Baugrundstücken zu versickern. Sollte eine Ein-
leitung von anfallendem Niederschlagswasser in die Regen-
wasserkanalisation vorgesehen sein, so sind entsprechende
neue wasserrechtliche Antragsunterlagen beim Landratsamt
Pfaffenhofen einzureichen. Die wasserrechtlichen Antragsun-
terlagen sind dann so rechtzeitig vorzulegen, dass vor der ge-
planten Einleitung das Wasserrechtsverfahren durchgeführt
werden kann. Bei den wasserrechtlichen Antragsunterlagen
ist die WPBV (Verordnung über Pläne und Beilagen in was-
serrechtlichen Verfahren) zu berücksichtigen.

3. Oberirdische Gewässer und wild abfließendes Wasser
Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung Nr. 11 „Kreu-
tenbach“ grenzt im nördlichen Bereich direkt an den Zedel-
seebach (Gewässer III. Ordnung) sowie zwei Weiher.
Aufgrund der Nähe zum Zedelseebach, bei dem mit einem
HQ 100-Abfluss von ca. 2,9 m³/s zu rechnen ist, kann eine zu-
mindest teilweise Überschwemmung des Geltungsbereichs
nicht ausgeschlossen werden.
Gem. § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde in Überschwem-
mungsgebieten, bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung
von Bauleitplänen, für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1
und 2 oder § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, in
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches insbe-

sondere zu berücksichtigen:

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger
und Unterlieger,

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden
Hochwasserschutzes und

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.

Um die Gefährdung durch Hochwasser, für das Planungsgebiet
beurteilen zu können und ggf. zur Prüfung der o.g. Vorausset-
zungen (§ 78 Abs. 3 WHG), sind dem Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt entsprechende hydraulische Berechnungen (zwei-
dimensionale Wasserspiegelberechnung) vorzulegen. Erst nach
Vorlage der hydraulischen Berechnung kann eine abschließende
Stellungnahme abgegeben werden.
Wir empfehlen, die Berechnungen in Abstimmung mit dem
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt durchführen zu lassen.

Abwägung:
Zwischenzeitlich wurde vom WWA Ingolstadt eine ergänzende
Stellungnahme (Email vom 27.04.2021) hinsichtlich der Über-
schwemmungsgefahr abgegeben, diese lautet wie folgt:

„Die in unserem Schreiben vom 19.01.2021, Az. 3-4622-PAF-
22188/2020 geschilderte mögliche Überschwemmungsgefahr
für den Geltungsbereich der Außenbereichsatzung bezieht sich
dabei in erster Linie auf die bereits vorhandene Bebauung
nördlich der Straße „Am Anger“. Die Flurnummern 596 und
596/5 Gemarkung Euernbach sind augenscheinlich nicht von
einem Hochwasser des Baches betroffen.
Insofern ist es aus fachlicher Sicht vertretbar für die Auswei-
sung der Außenbereichssatzung derzeit auf die hydraulische
Berechnung zu verzichten. Allerdings ist dann sicherzustellen,
dass eine hydraulische Berechnung erfolgt, sobald auf den
derzeit bebauten Grundstücken nördlich der Straße „Am An-
ger“, also auf den Flurnummern 590/1 und 598/1, Gemarkung
Euernbach, eine neue Bebauung der Grundstücke ansteht.

Bitten nehmen Sie einen dementsprechenden Passus in die Au-
ßenbereichssatzung mit auf, z.B.:

Sollten die Grundstücke nördlich der Straße „Am Anger“ neu
bebaut werden (z.B. Abriss mit Neubau, Nachverdichtung, …
), so ist durch eine hydraulische Berechnung das Überschwem-
mungsgebiet in diesem Bereich zu ermitteln und sicherzustellen,
dass:
– durch die geänderte Bebauung keine nachteiliegen Auswir-
kungen für Ober- und Unterlieger entstehen, 

– ein ggf. bestehender Hochwasserschutz nicht nachteilig ver-
ändert wird und 

– das/die Bauvorhaben hochwasserangepasst errichtet wer-
den.“

Der Forderung des WWA Ingolstadt wird zum Schutze der
Bauherren, der Ober- und Unterlieger und der Allgemeinheit
nachgekommen.

Unter § 3 der Zulässigkeitsbestimmungen wird daher folgender
Punkt  redaktionell aufgenommen:

Buchstabe i: 
Sollten die Grundstücke Fl.Nrn. 590/1 und 598/1 neu bebaut
werden (z.B. Abriss mit Neubau, Nachverdichtung, etc.), so
ist durch eine hydraulische Berechnung das Überschwem-
mungsgebiet in diesem Bereich zu ermitteln und sicherzustel-
len, dass:
– durch die geänderte Bebauung keine nachteiliegen Auswir-

kungen für Ober- und Unterlieger entstehen, 
– ein ggf. bestehender Hochwasserschutz nicht nachteilig ver-

ändert wird 
– und das/die Bauvorhaben hochwasserangepasst errichtet

werden.

4. Zusammenfassung
Wegen der derzeit ungeklärten Fragen der Niederschlagswas-
serbeseitigung und möglichen Überschwemmungsgefahr be-
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stehen derzeit Bedenken gegen die Außenbereichssatzung Nr.
11. Diesen Bedenken kann von Seiten der Gemeinde Scheyern
abgeholfen werden, wenn bis zum nächsten Verfahrensschritt:
– überprüft wird, wie die Niederschlagswasserbeseitigung er-

folgen soll und dies in der Satzung auch entsprechend fest-
gehalten wird, und

– eine hydraulische Berechnung durchgeführt wird aus der
hervorgeht inwieweit eine Überschwemmungsgefährdung
vorliegt. Die Berechnungsergebnisse dies dann ggf. in der
Außenbereichssatzung zu berücksichtigen.

Das Landratsamt Pfaffenhofen erhält einen Abdruck dieses
Schreibens.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts wird zur Kennt-
nis genommen. 
Durch die zwischenzeitlich vom WWA Ingolstadt abgegebene
ergänzende Stellungnahme (Email vom 27.04.2021) hinsicht-
lich der Überschwemmungsgefahr kann durch die redaktionelle
Aufnahme der Zulässigkeitsbestimmung dem Belang der Über-
schwemmungsgefahr nachgekommen werden. Hinsichtlich der
Niederschlagswasserbeseitigung werden die Hinweise der Sat-
zung redaktionell angepasst und dem Belang nachgekommen. 
Die Begründung zur Satzung wird entsprechend redaktionell
überarbeitet. 

Stellungnahme des regionalen Planungsverbands Ingolstadt

Auf das Schreiben des Regionsbeauftragten (der Regierung
von Obb.) wird mit der Bitte um Beachtung im weiteren Ver-
fahren hingewiesen.

Abwägung:
Das Schreiben des Regionsbeauftragten (der Regierung von
Obb.) wurde behandelt und zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten in Pfaffenhofen

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen
Bedenken gegen die Außenbereichssatzung. Wir weisen aller-
dings auf einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb mit
Milchviehhaltung im Geltungsbereich der Satzung hin. Es ist
darauf zu achten, dass dieser Betrieb nicht durch die Errichtung
von Wohnungen beeinträchtigt wird.

Es wird empfohlen, den Hinweis „e.“ folgendermaßen zu er-
gänzen:
Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Be-
wirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen
mit den üblichen Lärm- Staub- und Geruchsimmissionen auch
nachts und an Sonn- und Feiertagen zu rechnen. Außerdem
sind von landwirtschaftlichen Hofstellen ausgehende Lärm-,
Staub- und Geruchsimmissionen als ortsüblich hinzunehmen.

Forstfachliche Belange sind nicht betroffen.

Abwägung:
Die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten wird zur Kenntnis genommen.
Der landwirtschaftliche Haupterwerbsbetrieb mit Milchvieh-
haltung im Geltungsbereich der Satzung ist der Gemeinde
Scheyern bekannt, die Begründung der Satzung wird explizit
hinsichtlich der bestehenden Landwirtschaft redaktionell er-
gänzt. 
Von Seiten der Unteren Immissionsschutzbehörde wurden
keine erheblichen Bedenken gegen die Außenbereichssatzung
Nr. 11 „Kreutenbach“ vorgebracht. Nach Auffassung der Fach-
behörde ist eine Wohnnutzung auf der Flurnummer 596 (Haus
Nr. 3) grundsätzlich auf Basis der vorliegenden Tierdaten mög-
lich, da der Mindestabstand zur Tierhaltung gemäß den Ar-
beitspapieren „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ aus-
reichend ist. Diese beabsichtigte Wohnnutzung ist der Anlass

der Aufstellung der Außenbereichssatzung. Der übrige Bereich
der Satzung wird bereits mit Wohnnutzungen im Bestand ge-
nutzt. Die Errichtung zusätzlicher Wohnbebauung oder weiterer
Wohneinheiten ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht
geplant. Sollte dies eine Tages beabsichtigt sein, so ist im Bau-
genehmigungsverfahren auf Basis der dann, zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Tierhaltung, die Situation durch die Untere
Immissionsschutzbehörde zu beurteilen.
Wie vorgeschlagen, wird der Hinweis „e“ noch um den Satz
„Außerdem sind von landwirtschaftlichen Hofstellen ausge-
hende Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen als ortsüblich
hinzunehmen“ redaktionell ergänzt. 

Stellungnahme der Handwerkskammer für München und Ober-
bayern

Wohl aufgrund der Nähe zum namensgebenden Kreutenbach
liegen kleinere nördliche Teilbereiche des Geltungsbereichs
laut Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete
des LFU Bayern im wassersensiblen Bereich. Die Handwerks-
kammer für München und Oberbayern ist gemeinsam mit wei-
teren Vertretern der Bau- und Wasserwirtschaft Unterzeichnerin
einer gemeinsamen Erklärung, die sich für die Risikovermei-
dung durch an Hochwasser- und Überschwemmungsereignisse
angepasstes Bauen stark macht. Es ist daher hervorzuheben,
dass grundsätzlich ein besonderes Augenmerk auf die wesent-
liche Bedeutung baulicher Schutzmaßnahmen und eine an häu-
figer werdende Extremwetterereignisse angepasste Bauweise
zu richten ist.
Die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt
sich für die Gelegenheit zur Äußerung, zu dem Planvorhaben
bestehen aus unserer Sicht darüber hinaus keine Anmerkun-
gen.

Abwägung:
Die Stellungnahme der Handwerkskammer für München und
Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. 
Hier wird auf die Behandlung der Stellungnahme des Wasser-
wirtschaftsamts Ingolstadt verwiesen.

Stellungnahme des Kreisheimatpflegers

Das Ziel der Planung wird begrüßt.
Ebenso, dass sich die bauliche Nutzung am Bestand orien-
tiert.

Um die Beibehaltung der ursprünglichen Festsetzung im
Satzungsentwurf
„als Dacheindeckung sind nur nicht-glänzende Dachziegel
oder Betondachsteine in der Farbe Ziegelrot zulässig“
würde ich dringend bitten!
Evtl. könnte man noch auf „rot bis rotbraun“ erweitern, –
nicht glänzend ist ebenfalls unverzichtbar.

Begründung:
Es geht um den Erhalt unserer Holledauer Kulturlandschaft
mit ihrer gewohnten roten Dachlandschaft im Grün der hüge-
ligen Natur.
Damit wird unsere Region seit Jahrhunderten in Verbindung
gebracht, - es ist gewachsene Bautradition,  entstanden aus to-
pografischen Gegebenheiten und regional verfügbaren Bau-
materialien.
„Form folgt der Funktion“ – nichts ist ohne Grund entstanden.
Auch die Hopfendarren, vom Erscheinungsbild her anfangs
ungewohnt, entstanden aus funktionalem Grund.

Wenn mir jemand einen triftigen Grund für die derzeit modi-
schen dunklen Dächer, oft noch in Hochglanz, – ohne Chance
irgendwann mal altern zu dürfen, nennen kann, lass ich mich
gerne belehren.
Jedenfalls weiß ich aus Erfahrung, dass mancher Bauherr in
den 80 er Jahren „gestorben wäre“, wenn er seinen Erker nicht
bekommen hätte.
Viele haben ihn mittlerweile zurückgebaut, – andere auch be-
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klagt, dass sie die Genehmigungsbehörde (vielleicht auch ihr
Planer) damals vor dieser Dummheit nicht bewahrt hat.

Man sollte Bauherren manchmal auch vor der eigenen Unver-
nunft schützen dürfen, - teils durch Vorgaben, vor allem aber
durch Gespräche und Überzeugungsarbeit.
Wir alle reden heute von Nachhaltigkeit. Kurzlebige Mode-
trends sollten da keinen Platz haben!

Abwägung:
Die Stellungnahme des Kreisheimatpflegers wird zur Kenntnis
genommen. 
Nachdem es sich um eine Außenbereichssatzung handelt, in
welcher die Gemeinde gem. § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB nähere
Bestimmungen über die Zulässigkeit treffen kann aber nicht
muss, hat sich die Gemeinde Scheyern entschieden, die Zu-
lässigkeitsbestimmungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Dazu zählt auch, dass die Gemeinde hier weiterhin einen Ge-
staltungsspielraum hinsichtlich der Farbe der Dacheindeckun-
gen geben möchte, welcher grundsätzlich im unbeplanten In-
nenbereich wie auch im Außenbereich gegeben ist. Der
Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 eingehend
über die Zulässigkeit der Dachfarben beraten und sich für die
getroffene Farbpalette Rot, Braun, Grau und Anthrazit ausge-
sprochen. An den getroffenen Zulässigkeitsbestimmungen wird
daher unverändert festgehalten.

Beschluss:
Das Bauleitplanverfahren wurde unter Berücksichtigen der im
BauGB festgelegten Grundsätze ordnungsgemäß durchgeführt.
Sämtliche Stellungnahmen wurden sorgfältig erläutert; alle
privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abgewogen.

Der Gemeinderat stimmt sämtlichen Abwägungsvorschlägen
zu und beschließt abschließend über die Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
der Öffentlichkeit gemäß der vorliegenden Zusammenstellung.

Die Außenbereichssatzung wurde gemäß den Abwägungsvor-
schlägen entsprechend redaktionell geändert, bzw. ergänzt.

Bei den Stellungnahmen ohne Einwände werden deren öffent-
liche Belange nicht berührt. Soweit keine Stellungnahmen vor-
liegen, ist anzunehmen, dass die von diesen Beteiligten wahr-
zunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, die Stel-
lungnahmen eingereicht haben, von diesem Ergebnis in Kennt-
nis zu setzen.

Satzungsbeschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Scheyern beschließt die Au-
ßenbereichssatzung Nr. 11 „Kreutenbach“ einschließlich der
Begründung jeweils in der Fassung vom 08.06.2021 als Sat-
zung.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist
anzugeben, wo die Außenbereichssatzung während der Dienst-
stunden eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft ver-
langt werden kann.

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 7 Festlegung der Wahlhelferentschädigung (Erfrischungs-
geld) für die Bundestagswahlen 2021

Die Wahlhelferentschädigung bei der letzten Bundestagswahl
2017 betrug 30 €. Im Zuge der Vorbereitungen für die Bun-
destagswahl am 26.09.2021 hat die Verwaltung die Entschä-
digungen der umliegenden Gemeinden abgefragt. Um Wahl-
helfer gewinnen zu können und diese dem Aufwand
entsprechend entschädigen zu können, sollte der Entschädi-
gungssatz angepasst werden. 

Vergleichsgemeinden: 
Gerolsbach                  40,00 €
Reichertshausen          30,00 € - 35,00 € voraussichtlich 
Ilmmünster                  25,00 € für Wahlhelfer
                                    35,00 € für Wahlvorstände

Die Verwaltung schlägt für die Bundestagswahlen 2021 ein
Erfrischungsgeld in Höhe von 40 € pro Wahlhelfer vor, unab-
hängig von der Funktion des jeweiligen Wahlhelfers. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Höhe der Wahlhelferentschä-
digung (Erfrischungsgeld) für die Bundestagswahlen 2021 auf
40 € festzusetzen.

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 8 Jahresrechnung 2019

TOP 8.1 Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 -öffentlicher
Teil- Beratung und Beschlussfassung über die Prüfungs-
feststellungen im Prüfungsbericht 2019-

Die Jahresrechnung 2019 wurde nach Art. 103 GO vom örtli-
chen Rechnungsprüfungsausschuss in der Zeit vom 19.11.2020
– 19.02.2021 geprüft. Die Belege wurden digital geprüft. Über
die Beratung wurde ein Prüfungsbericht vom 30.04.2021 an-
gefertigt und der Gemeindeverwaltung durch den Vorsitzenden
des Rechnungsprüfungsausschusses Herrn Dieter Schwab vor-
gelegt. 

Das Ergebnis des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungs-
ausschusses wird im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung be-
handelt, falls nicht die allg. Regeln und Bestimmungen eine
Geheimhaltung erfordern. Evtl. erforderliche Stellungnahmen
der Verwaltung zum Prüfungsbericht werden in einer der nächs-
ten Haupt- und Finanzausschusssitzung behandelt. 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Herr Die-
ter Schwab erläutert den Gemeinderäten in der Gemeinderats-
sitzung die wesentlichen Inhalte des Rechnungsprüfungsbe-
richtes 2019.  Er bedankt sich bei den Mitgliedern des
Rechnungsprüfungsausschusse und den zuständigen Mitarbei-
terin der Gemeindeverwaltung für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. 

Folgende Bereiche wurden geprüft und im Prüfungsbericht
angemerkt:

Sachstand zu Hinweisen vom  Prüfungsbericht 2018
Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
Architektenverträge
Freiwillige Feuerwehr 
Bebauungsplan Neue Ortsmitte Scheyern

Planungskosten Schyrenareal

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur örtlichen Prüfung
der Jahresrechnung 2019 zur Kenntnis.
Die im Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2019 im Rah-
men der örtlichen Rechnungsprüfung getroffenen Feststellun-
gen und Anregungen sind in der vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss empfohlenen Form zu erledigen. Der Gemeinderat ist
von der Erledigung der Feststellungen und Anregungen zeitnah
zu unterrichten. Dies gilt auch für Hinweise und Feststellungen
aus früheren Prüfungsberichten. 
Die Feststellungen und Anregungen haben keine Auswirkungen
auf die Richtigkeit der Jahresrechnung 2019. Die Jahresrech-
nung 2019 kann auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses in Solleinnahmen und Sollausgaben mit jeweils
16.277.099,19 EUR gemäß Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt
und hierzu gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt
werden. 

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  
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TOP 8.2 Feststellung der Jahresrechnung 2019

Nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung 2019
(Art. 103 GO) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt
der Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102
Abs. 3 GO mit folgendem Ergebnis fest:

Beschluss:
Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Scheyern wird mit
folgendem Ergebnis gem. Art. 102 Abs.3 GO festgestellt: 

Rechnungsergebnis 2019

                                   Verwaltungs-      Vermögens-    Gesamthaus-
                                   haushalt              haushalt          halt
                                   EUR                   EUR               EUR

Soll-Einnahmen              11.466.796,31      4.819.381,86        16.286.178,17
- Abgang alter KER                  7.353,45 1.725,53                9.078,98
Summe bereinigter 
Soll-Einnahmen               11.459.442,86     4.817.656,33        16.277,099,19

Soll-Ausgaben                 11.459.768,27     4.817.656,33        16.277.424,60
- Abgang alter KAR                     325,41     0,00        325,41 
bereinigter
Soll-Ausgaben                 11.459.442,86     4.817.656,33        16.277.099,19

Etwaiger Unterschied                      –,—                     –,—                        –,—
bereinigte Soll-Einnahmen ./.
bereinigte Soll-Ausgaben
(Fehlbetrag)

Die in § 77 Abs. 2 KommHV-Kameralistik genannten Unter-
lagen (Bestandteile der Jahresrechnung) lagen vor und wurden
mit in die Feststellung einbezogen. 

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 8.3 Entlastung der Jahresrechnung 2019

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung
2019 (Art. 103 GO) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten
beschließt der Gemeinderat über die Entlastung der Jahres-
rechnung 2019. 

Beschluss:
Zur Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Scheyern wird mit
folgendem Ergebnis gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung
erteilt:

Rechnungsergebnis 2019

                                   Verwaltungs-      Vermögens-    Gesamthaus-
                                   haushalt              haushalt          halt
                                   EUR                   EUR               EUR

Soll-Einnahmen               11.466.796,31       4.819.381,86      16.286.178,17
- Abgang alter KER                  7.353,45              1.725,53               9.078,98
Summe bereinigter 
Soll-Einnahmen              11.459.442,86       4.817.656,33      16.277,099,19  

Soll-Ausgaben                 11.459.768,27       4.817.656,33      16.277.424,60
- Abgang alter KAR                     325,41                     0,00                  325,41
bereinigter
Soll-Ausgaben                11.459.442,86       4.817.656,33      16.277.099,19

Etwaiger Unterschied                      –,—                     –,—                        –,—
bereinigte Soll-Einnahmen ./.
bereinigte Soll-Ausgaben
(Fehlbetrag)

Die in § 77 Abs. 2 KommHV-Kameralistik genannten Unter-
lagen (Bestandteile der Jahresrechnung) lagen vor und wurden
mit in die Feststellung einbezogen. 

Anmerkung:
Erster Bürgermeister Manfred Sterz ist wegen persönlicher
Beteiligung von der Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussergebnis: Ja 15 / Nein 0  

TOP 9 Jahresrechnung 2020

TOP 9.1 Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Scheyern wurde von
der Kämmerin erstellt und in der heutigen Gemeinderatssitzung
fristgerecht dem Gemeinderat vorgelegt.

Das Jahresrechnungsergebnis 2020 wird anhand des den Ge-
meinderäten vorab zur Verfügung gestellten Rechenschafts-
berichtes 2020 bekannt gegeben. 

Der Verwaltungshaushalt schließt mit
Einnahmen und Ausgaben mit
12.101.715,06 EUR

Der Vermögenshaushalt schließt mit
Einnahmen und Ausgaben mit                    6.269.330,91 EUR

Gesamthaushaltsvolumen                         18.371.045,97 EUR

Rücklagenstand zum 31.12.2020                   982.631,63 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020                  1.769.502,69 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020             363,57 EUR
Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt
an den Vermögenshaushalt                          2.203.788,90 EUR

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss 2020.

Die Jahresrechnung schließt wie folgt: 

Rechnungsergebnis 2020

                                   Verwaltungs-      Vermögens-    Gesamthaus-
                                   haushalt              haushalt          halt
                                   EUR                   EUR               EUR

Soll-Einnahmen               12.104.531,68       6.269.330,91        18.373.862,59
- Abgang alter KER                  2.816,62                     0,00                 2.816,62
Summe bereinigter 
Soll-Einnahmen               12.101.715,06      6.269.330,91        18.371.045,97

Soll-Ausgaben                 12.101.994,06       6.269.330,91        18.371.324,97
- Abgang alter KAR                     279,00                     0,00        279,00
Summe bereinigter

Etwaiger Unterschied                      –,—                     –,—                        –,—
bereinigte Soll-Einnahmen ./.
bereinigte Soll-Ausgaben
(Fehlbetrag)

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 9.2 Zustimmung zur Annahme von Spenden 2020

Der Vorsitzende erläuterte den Gemeinderäten anhand der
Spendenliste die im Haushaltjahr 2020 eingegangenen Spenden
in Höhe von insgesamt 5.701,02 EUR und spricht hierfür den
Dank der Gemeinde Scheyern aus. 

Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt der endgültigen Annahme der Spenden
i.H.v. 5.701,02 EUR seine Zustimmung. Die Verwaltung wird
beauftragt, die Liste samt Gemeinderatsbeschluss der Rechts-
aufsichtsbehörde (LRA Pfaffenhofen) vorzulegen. 

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  
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TOP 9.3 Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2020 und Mittelbereitstellung 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind nur im Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben und Mittelbereitstellungen angefallen, die
lt. Geschäftsordnung vom Gemeinderat zu genehmigen sind (überplanmäßig: über 5.000 EUR, außerplanmäßig über 5.000 EUR), soweit
sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO).

Einige Überschreitungen konnten bereits im Rahmen der Rechnungslegung durch Mittelbereitstellung aus Minderausgaben bzw. Inan-
spruchnahme der Deckungsreserven in der Zuständigkeit des 1. Bürgermeisters genehmigt und abgedeckt werden.
Die überplanmäßigen Ausgaben 2020 entstanden nur aufgrund höherer Zuweisungen für den laufenden Unterhalt an den Schulverband
Mittelschule, Abwasserverband Gerolsbach-Ilm und der Betriebskostenförderung nach BayKiBiG an die Kindertageseinrichtungen sowie
den Inneren Verrechnungen bei der Kinderkrippe Scheyern.

Es handelt sich um insgesamt folgende Mehrausgaben, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind:

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt die in einer Nachweisung aufge-
führten über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v.
129.480,84 EUR und gleichzeitig auch die hierzu erteilte Mit-
telbereitstellung im Haushaltsjahr 2020, da die Ausgaben un-
abweisbar sind und die Deckung durch allgemeine Deckungs-
mittel (Mehreinnahmen/Minderausgaben) gewährleistet ist.

Beschlussergebnis: Ja 16 / Nein 0  

TOP 10 Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anträge

➢ Ferienprogramm 2021:

Herr Bürgermeister Sterz gibt bekannt, dass die Vorbereitung
für das Ferienprogramm 2021 (Sommerferien) beginnen. Es
wird demnächst Kontakt mit der Jugendbeauftragten, Frau
Schrag und den Vereinen aufgenommen.
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➢ Bürgerversammlung 2021:

Sofern die Inzidenzen weiterhin so niedrig bleiben, findet die
Bürgerversammlung am 28.07.2021 um 19:00 Uhr in der
Grundschulturnhalle statt.

➢ Stellungnahme des Architekturbüros Deppisch Architekten:

Ein Gemeinderatsmitglied bittet um Zurverfügungstelltung der
o.g. Stellungnahme. Dies wird zeitnah erledigt, s. auch TOP
2.2.2. 

➢ Antrag der WGS auf Standortsicherung:

Der Fraktionssprecher der WGS gibt einen Antrag zur Stand-
ortsicherung eines örtlichen Malerbetriebs ab.

  
 
 
 
 
 
 
 

Tierschutzverein Pfaffenhofen und Umgebung e.V. 
www.tierschutzverein-pfaffenhofen.de 

An der Weiberrast 2 
85276  Pfaffenhofen 
Tel. 08441 49 02 44 
Fax 08441 49 02 45 

Wer ist tierlieb und möchte mithelfen? 
 
Ehrenamtliche Helfer für die Tierversorgung gesucht, Interessenten melden sich bitte in der Tierherberge Pfaffenhofen.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Werk- und Vergabeausschusses vom 28.06.2021
im Dorfgemeinschaftshaus Euernbach (Erdge-
schoss), Pfaffenhofener Str. 17, GT Euernbach,
85298 Scheyern

TOP 1 Präsentation der aktuellen Kostenverfolgung zur Neuen
Ortsmitte durch Deppisch Architekten

Das Architekturbüro Deppisch stellt die aktuelle Kostenver-
folgung zur Neuen Ortsmitte vor. Herr Deppisch schildert ein-
gangs der momentan äußerst angespannten Situation in der
Bauwirtschaft mit massiven Lieferengpässen und ebenso mas-
siven Preissteigerungen. Eine Prognose wann eine Besserung
der Lage eintritt ist nicht möglich. Daher sind Verschiebungen
oder sogar ein Baustopp keine Option. Positiv hervorzuheben
ist sicherlich die Verwendung des gemeindeeigenen Holzes,
was durchaus Zukunftspotential hat.
Im Anschluss stellt Herr Falkner von Deppisch Architekten
die aktuellen Zahlen vor. Das vom Gemeinderat beschlossene
Projektbudget vom 02.07.2020 beträgt 14,41 Mio. €, welches
aufgrund der Detaillierung in der Ausführungsplanung, Stand
24.06.2021, 14,52 Mio. € beträgt. Der aktuelle Kostenanschlag
bereits inklusive der Holzbauarbeiten für Neubau und Denk-
malsanierung, zuzüglich der noch nicht beauftragten Gewerke,
beläuft sich auf 14,88 Mio. €. Deppisch Architekten gibt in ei-
ner Prognose, welche alle Kosten samt Eventualitäten enthält,
eine Gesamtsumme von 14,89 Mio. €. Dies entspräche einer
Kostensteigerung von 3,3 % gegenüber dem beschlossenen
Projektbudget. Zum Vergleich beträgt der Baukostenindex
2020 – 2021 + 3,6 %. 
Herr Deppisch ergänzt, dass mit den Holzbauarbeiten etwa
2/3 der Gewerke vergeben sind. Ausstehend sind noch die gro-
ßen Posten Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Natürlich
können auch hier Preissteigerungen auftreten, eine Prognose
hierzu ist jedoch unmöglich. Meist jedoch haben die Fachplaner
großzügige Reserven eingeplant. Für die restlichen Gewerke
sind keine größeren Steigerungen mehr zu erwarten.
Insgesamt sieht der Ausschuss die aktuellen Kostensteigerun-
gen als noch nicht dramatisch. Für die noch ausstehenden Aus-
schreibungen sind dennoch Steuerungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Kosten und mögliches Einsparpotential zu prüfen.
Dem stimmt Herr Deppisch zu und gibt an zeitnah zielgerich-
tete Gespräche mit den beteiligten Fachplanern bezüglich der
Kosteneinsparung zu führen. Darüber hinaus möchte er sich
noch einmal mit der Förderstelle abstimmen, inwieweit hier
noch Möglichkeiten bestehen.

zur Kenntnis genommen

TOP 2 Neue Ortsmitte – Vergabe Holzbauarbeiten Neubau

Für das Bauvorhaben Neue Ortsmitte sind Holzbauarbeiten
für den Neubau zu tätigen. Diese umfassen im Wesentlichen
den Holz-Skelettbau aus Konstruktionsvollholz sowie die
Wände, Decken und das Dach aus Brettsperrholz. Hinzu kom-
men die Dachdeckung mit Blech inklusive Unterkonstruktion
und Dämmung. Weiter sind die Fenster- und Türelemente ent-
halten sowie der Stahlbau beispielsweise für die Balkonkon-
struktion.
Die Vergabe wurde als offenes Verfahren - EU durchgeführt.
Zum Submissionstermin am 20.05.2021 lagen 03 Angebote
vor. Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte in
Abstimmung mit den beteiligten Fachplanern (Statik, Elektro,
HLS), womit sich die folgenden geprüften Angebotssummen
(brutto) ergeben:

Bieter 01: 1.936.378,23 €
Bieter 02: 1.950.942,70 €
Bieter 03: 2.435.536,85 €

Für die Holzbauarbeiten Neubau beträgt die aktuelle Gewerk-
schätzung 1.579.769,03 € brutto und das bepreiste LV
1.609.867,94 € brutto, womit das Angebot des Bieter 01 um

23 % bzw. 20 % jeweils darüber liegt. Dies ist vor allem der
aktuellen Marksituation geschuldet mit der hohen Auslastung
der Firmen und der schwierigen Beschaffungssituation der
Rohstoffe. Nach augenscheinlicher Prüfung der Referenzen
des Bestbieters scheint es, dass die Arbeiten fach- und termin-
gerecht ausgeführt werden können. Das Angebot liegt im wirt-
schaftlichen Bereich.
Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen wird in KW 26
ein technisches Aufklärungsgespräch mit Bieter 01 geführt,
zur weiteren Aufklärung des Angebotsinhalts.

Beschluss:
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie
der gegebenen Eignung des Bieters empfiehlt der Werk- und
Vergabeausschuss den Auftrag für die Holzbauarbeiten Neubau
des Bauvorhabens Neue Ortsmitte zu einer Angebotssumme
von 1.936.378,23 € brutto an Bieter 01 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 3 Neue Ortsmitte – Vergabe Holzbauarbeiten Sanierung
Denkmal

Für das Bauvorhaben Neue Ortsmitte sind Holzbauarbeiten
für die Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Wald-
bauernschule zu tätigen. Diese umfassen im Wesentlichen die
Ertüchtigung der hölzernen Decken im Erd- und Obergeschoss
sowie des Dachstuhls auch mittels Einbringen von Stahl- und
Verbindungsteilen. Hinzu kommen die Dachdeckung und
Spenglerarbeiten hauptsächlich für Dachrinnen und Fallrohre.
Die Vergabe wurde als offenes Verfahren - EU durchgeführt.
Zum Submissionstermin am 08.06.2021 lagen 02 Angebote
vor. Die Prüfung und Auswertung der Angebote erfolgte in
Abstimmung mit den beteiligten Fachplanern (Statik, Elektro,
HLS), womit sich die folgenden geprüften Angebotssummen
(brutto) ergeben:

Bieter 01: 685.936,44 €
Bieter 02: 1.321.990,04 €

VON DER BERATUNG  
BIS ZUR AUSLIEFERUNG.

Wir sind für Sie da!

Frauenstraße 5 · 85276 Pfaffenhofen 
www.betten-leitenberger.de · /betten-leitenberger

WHATSAPP 
+49 8441 9676

TELEFON 
+49 8441 9676

E-MAIL
 info@betten-leitenberger.de

WEBSITE 
betten-leitenberger.de
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Für die Holzbauarbeiten Sanierung beträgt die aktuelle Ge-
werkschätzung 558.603,85 € brutto und das bepreiste LV
734.220,48 € brutto, womit das Angebot des Bieter 01 um 23
% darüber bzw. 7 % darunter liegt. Dies ist vor allem der ak-
tuellen Marksituation geschuldet mit der hohen Auslastung
der Firmen und der schwierigen Beschaffungssituation der
Rohstoffe. Nach augenscheinlicher Prüfung der Referenzen
des Bestbieters scheint es, dass die Arbeiten fach- und termin-
gerecht ausgeführt werden können. Das Angebot liegt im wirt-
schaftlichen Bereich.
Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen wird in KW 26
ein technisches Aufklärungsgespräch mit Bieter 01 geführt,
zur weiteren Aufklärung des Angebotsinhalts.

Beschluss:
Aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie
der gegebenen Eignung des Bieters empfiehlt der Werk- und
Vergabeausschuss den Auftrag für die Holzbauarbeiten Sanie-
rung des Bauvorhabens Neue Ortsmitte zu einer Angebots-
summe von 685.936,44 € brutto an Bieter 01 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 4 Sanierung Wasserleitung und Fahrbahn Wagnergasse

In der Wagnergasse in Scheyern ist die Wasserleitung zu er-
neuern.
Wie Herr Felber, Wasserwart der Gemeinde Scheyern, berichtet
ist hier aktuell eine veraltete Gussleitung vorhanden, welche
sich in einem mittlerweile desolaten Zustand befindet. Dies
führte in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Häufung
von Wasserrohrbrüchen in diesem Bereich.
Im Wesentlichen soll die bestehende Gussleitung durch ein
HDPE-Rohr ersetzt werden.

Aufgrund der Häufung von Rohrbrüchen und der hierdurch
notwendigen Baumaßnahmen befindet sich auch die Fahrbahn
in einem allgemein schlechten Zustand.
So wurden durch zwei Rohrbrüche in 2021 ca. 70 Meter der
Fahrbahn unterspült, wodurch dieser Bereich dringend erneuert
werden muss.
Hinzukommend müssen für die Arbeiten zur Erneuerung der
Wasserleitung große Bereiche der Asphaltfahrbahn abgebro-
chen werden. 
Deshalb soll im Zuge dieser Maßnahme auch die Fahrbahn in
der gesamten Breite erneuert werden. Dies umfasst die Schot-
tertragschicht sowie einen Regelaufbau des Asphaltoberbaus.

Vorgenannte Punkte verdeutlichen den dringenden Handlungs-
bedarf, auch weil hier Gefahr im Verzug ist. Deshalb wurde
eine Firma angefragt, womit sich die folgende Angebotssumme
(brutto) ergibt:

Bieter 1: 83.778,86 € 

Beschluss:
Der Werk- und Vergabeausschuss empfiehlt, die Arbeiten zur
Erneuerung der Wasserleitung und der Fahrbahn in der Wag-
nergasse zu einer Angebotssumme von 83.778,86 € brutto an
Bieter 1 zu vergeben. 

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 5 Kanalsanierung Wagnergasse

In der Wagnergasse in Scheyern ist der Kanal zu erneuern.

Im Jahr 2006 wurde das Kanalnetz im Gemeindegebiet unter-
sucht und im Hinblick auf bauliche, hydraulische und um-
weltrelevante Aspekte beurteilt. Hierbei wurde festgehalten,
dass der Kanal in der Wagnergasse mittelfristig zu erneuern
ist.
Mittlerweile befindet sich der Kanal in einem maroden Zustand
und vor allem aus baulicher Sicht besteht dringender Hand-
lungsbedarf.

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Bau- und Umweltausschusses vom 29.06.2021 
im Dorfgemeinschaftshaus Euernbach (Erdge-
schoss), Pfaffenhofener Str. 17, GT Euernbach,
85298 Scheyern

TOP 1 Bekanntgabe von im Verwaltungsweg erledigter und an
die Bauaufsichtsbehörde weitergeleiteten Baugesuche

TOP 1.1 Antrag auf Baugenehmigung im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren zur Errichtung eines Wohnhauses mit 6
Wohneinheiten Garagen und Stellplätzen auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 246 Gemarkung Scheyern 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 14.2 Ortskern Scheyern 2. Änderung.
Dieser weist für die betroffenen Grundstücke als Art der bau-
lichen Nutzung ein Dorfgebiet aus. Laut § 5 BauNVO dienen
diese auch dem Wohnen.
Er sieht weiterhin 2 Vollgeschosse vor. Die Dachform und
Dachneigung sowie die Eindeckung entspricht den Vorgaben
des Bebauungsplanes.
Die Bestimmungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes
werden eingehalten!

zur Kenntnis genommen

TOP 2 Bauanträge

TOP 2.1 Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Maschinenhalle auf dem Grundstück Fl. Nr.
87 u. 806/1 Gemarkung Mitterscheyern, Hauptstr.51 85298
Scheyern 

Beschluss:
Dem Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Maschinenhalle auf dem Grundstück Fl. Nr. 87

Der bestehende Steinzeug-Kanal mit einer Länge von ca. 30
Metern soll durch PP-Rohre ersetzt und um 10 Meter verlängert
werden.

Hierfür wurde eine Firma angefragt, womit sich die folgende
Angebotssumme (brutto) ergibt:

Bieter 1: 20.757,81 €

Beschluss:
Der Werk- und Vergabeausschuss beschließt, die Arbeiten zur
Erneuerung des Kanals in der Wagnergasse zu einer Ange-
botssumme von 20.757,81 € brutto an Bieter 1 zu vergeben.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 6 Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anträge

Sachstand Geschicklichkeitsparcour / Dirtpark
Im Auftrag von Ausschussmitglied Herrn Breitsameter wird
die Bitte vorgetragen den Antrag zur Erweiterung des Ge-
schicklichkeitsparcours / Dirtparks in der nächsten Gemein-
deratssitzung zu behandeln.

Ausschussmitglied Wolf bittet die beiden Sandstraßen in Eders-
berg durch den Bauhof aufschottern zu lassen, da sich diese in
schlechtem Zustand befinden.

Frau Grubwinkler bittet um Bestätigung die Grundschul-Turn-
halle für eine Versammlung des Tennis Clubs nutzen zu dürfen.
Bürgermeister Sterz möchte dies vorab mit der Schulleitung
klären und verspricht zeitnahe Rückmeldung.

zur Kenntnis genommen
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u. 806/1 Gemarkung Mitterscheyern, Hauptstr.51 85298 Schey-
ern wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.2 Antrag auf Verlängerung eines genehmigten Vorbescheides
auf Abbruch eines bestehenden Wohnhauses und Errich-
tung eines 2. Familienhauses mit 4 Garagen auf dem
Grundstück Fl.Nr. 226 Gemarkung Mitterscheyern, Für-
holzener Str. 46a, 85298 Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf Verlängerung eines genehmigten Vorbeschei-
des auf Abbruch eines bestehenden Wohnhauses und Errichtung
eines 2. Familienhauses mit 4 Garagen auf dem Grundstück
Fl. Nr. 226 Gemarkung Mitterscheyern, Fürholzener Str. 46a,
85298 Scheyern wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.3 Antrag auf Vorbescheid für den Umbau eines Wohnhauses
mit Stallung zu einem Wohnhaus auf dem Grundstück
Fl.Nr. 452 Gemarkung Winden, Zell 3, 85298 Scheyern 

Beschluss:
Dem Antrag auf Vorbescheid für den Umbau eines Wohnhauses
mit Stallung zu einem Wohnhaus auf dem Grundstück Fl. Nr.
452 Gemarkung Winden, Zell 3, 85298 Scheyern wird das ge-
meindliche Einvernehmen vorbehaltlich der Prüfung der Pri-
vilegierung von der zuständigen Fachbehörde dem Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.4 Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohn-
/Geschäftshauses mit drei Gewerbeeinheiten und elf Wohn-
einheiten mit Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grund-
stück 111, 115 Gemarkung Scheyern, Marienstr.13, 85298
Scheyern 

Beschluss:
Der Befreiung von der Stauraumtiefe zum Antrag auf Bauge-
nehmigung zur Errichtung eines Wohn-/Geschäftshauses mit
drei Gewerbeeinheiten und elf Wohneinheiten mit Tiefgarage
und Stellplätzen auf dem Grundstück 111, 115 Gemarkung
Scheyern, Marienstr.13, 85298 Scheyern wird das gemeindliche
Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 4 / Nein 3

Der Befreiung zur Überschreitung der zulässigen Geländever-
änderungen sowie der zulässigen Höhe von Stützmauern zum
Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohn-/Ge-
schäftshauses mit drei Gewerbeeinheiten und elf Wohneinhei-
ten mit Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grundstück 111,
115 Gemarkung Scheyern, Marienstr.13, 85298 Scheyern wird
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 6 / Nein 1

TOP 2.5 Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses als Ersatz-
bau für ein bestehendes Wohnhaus auf dem Grundstück
Fl.Nr.553 Gemarkung Vieth, Eichberg12, 85298 Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses als Er-
satzbau für ein bestehendes Wohnhaus auf dem Grundstück
Fl.Nr.553 Gemarkung Vieth, Eichberg12, 85298 Scheyern wird
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.6 Antrag zur Errichtung zweier Anbauten an das bestehende
Wohnhaus und Überdachung einer Terrasse auf dem
Grundstück Fl. Nr. 565/4, Josef-Maria-Lutz Str. 7, Schey-
ern

Beschluss:
Dem Antrag zur Errichtung zweier Anbauten an das bestehende
Wohnhaus und Überdachung einer Terrasse auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 565/4, Josef- Maria-Lutz Str. 7, Scheyern wird
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.7 Antrag zur Errichtung eines Praxisanbaus und eines Stell-
platzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 20/3 Raiffeisenstr. 18
a, Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag zur Errichtung eines Praxisanbaus und eines Stell-
platzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 20/3 Raiffeisenstr. 18 a,
Scheyern wird das Gemeindliche Einvernehmen erteilt.

zurückgestellt Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.8 Antrag auf eine befristete isolierte Befreiung von den Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes auf dem Grundstück Fl.
Nr. 1319/7 Bernhardstr. 4a, 85298 Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf eine befristete isolierte Befreiung von den
Festsetzungen eines Bebauungsplanes auf dem Grundstück Fl.
Nr. 1319/7 Bernhardstr. 4a, 85298 Scheyern wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 2.9 Antrag auf Errichtung eines Doppelhauses mit Garagen
und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 197/5  Schmel-
lerstr.9, Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf Errichtung eines Doppelhauses mit Garagen
und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 197/5 Schmel-
lerstr.9, Scheyern wird das gemeindliche Einvernehmen er-
teilt.

Beschlussergebnis: Ja 7 / Nein 0  

TOP 2.10Antrag auf Tektur zur Änderung der Wandstärke und
Anpassungen der Räume Haus 1 zum Bauvorhaben Er-
richtung von 2 Mehrfamilienhäusern mit Garagen und
Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 980/2 ehemals
980 Teilfl., Guckenbühl 1b, Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf Tektur zur Änderung der Wandstärke und An-
passungen der Räume Haus 1 zum Bauvorhaben Errichtung
von 2 Mehrfamilienhäusern mit Garagen und Stellplätzen auf
dem Grundstück Fl. Nr. 980/2 ehemals 980 Teilfl., Guckenbühl
1b, Scheyern wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 3 Noch bis zum Sitzungstermin eingegangene Baugesuche

TOP 3.1 Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfa-
milienhauses mit Garagen auf dem Grundstück Fl. Nr. 42
Gemarkung Mitterscheyern, Scheyerer Str. 10

zurückgestellt Ja 8 / Nein 0  
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Gemeinde Scheyern
Rathaus
Ludwigstr. 2
85298 Scheyern
Tel: 08441/8064-0
Fax: 08441/8064-64
Email: scheyern@scheyern.de
Internet: www.scheyern.de

Parteiverkehr: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof
Plöckinger Str. 6
85298 Scheyern
Tel: 08441/82022 

Wasserwart: 0172/8352648
Klärwärter: 0173/8956730

Termine

Anzeigenschluss bzw. Erscheinungsdatum 
für die nächste Schyren-Rundschau
Anzeigenschluss für Vereinsnachrichten bzw. Mitteilungen von 
Schu    len, Kindergärten oder sonstigen Verbänden ist am Dienstag,
14. September 2021 um 12.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Scheyern (rundschau@scheyern.de). Später eingehende Manu skripte
und Abbildungen können wir auf Grund der Druckterminierung leider
nicht mehr berücksichtigen.

Ausgabe Nr. 09/2021 der neuen Schyren-Rundschau erscheint am
29. September 2021.

Für Werbeanzeigen oder sonstige private Inserate bitten wir Sie, sich
direkt mit dem Verlag Bayerische Anzeigenblätter, Stauffenberg-
str. 2a, 85051 Ingolstadt, Telefon 08441/59 72 (Starck Heidi), in Ver-
bindung zu setzen.

Abgabehinweise
Die Redaktion bittet um Abgabe der Artikel in digitaler Form (USB-
Stick, CD) oder um Versand per E-Mail (rundschau@scheyern.de).  
Digitale Bilder bitte mit einer Mindestauflösung von 300 dpi/9 cm
sowie in unbearbeiteter Form abgeben. Im Text bitte die Bildplat-
zierung vermerken.

Ab sofort erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung Ihrer
Mail an rundschau@scheyern.de – sollte dies nicht der Fall sein,
bitten wir Sie um Kontaktaufnahme.

Schlusswort

Beurteile einen Tag nicht nach den Früchten, 
die du geerntet hast, 

sondern an den Samen, 
die du gesät hast.
(Robert Louis Stevenson)

TOP 3.2 Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen der Ge-
meindlichen Stellplatzsatzung zur maximal zulässigen Zu-
fahrtsbreite zum Bauantrag, für das Grundstück Fl. Nr.
915/5 Marienstr. 36 Scheyern

Beschluss:
Dem Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen der Ge-
meindlichen Stellplatzsatzung zur maximal zulässigen Zu-
fahrtsbreite zum Bauantrag, für das Grundstück Fl. Nr. 915/5
Marienstr. 36 Scheyern wird das gemeindliche Einvernehmen
erteilt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 3.3 Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Mehrfamili-
enwohnhauses mit 3 Wohneinheiten als Ersatzbau für ein
landwirtschaftliches Nebengebäude auf dem Grundstück
Fl. Nr. 607 Gemarkung Euernbach, Waidhofener Str. 18
Scheyern

zurückgestellt Ja 8 / Nein 0  

TOP 4 Vollzug der Baugesetze; Beteiligung der Gemeinde Schey-
ern an Bauleitplanungen benachbarter Gemeinden/Stadt

Keine Mitteilungen oder Beteiligungen vorhanden.

TOP 5 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Straßen und Wege

TOP 5.1 Antrag auf Verlängerung des Halteverbotes Straße Gu-
ckenbühl 7 bis Kreuzung Marienstr. 

Beschluss:
Im Rahmen einer Verkehrsschau mit der Polizeiinspektion
Pfaffenhofen a. d. Ilm wurde festgestellt das eine Erweiterung
des bestehenden Halteverbotes nicht notwendig ist.
Der Antrag wird somit abgelehnt.

Beschlussergebnis: Ja 8 / Nein 0  

TOP 6 Wünsche, Anträge, Verschiedenes, Informationen

Es wurden keine Wünsche, Anträge und Verschiedenes be-
handelt.

www.krebshilfe.de

SPENDENKONTO IBAN: 
DE65 3705 0299 0000 9191 91
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21.535 €

Seat Arona | Neuwagen
Automatik - Anhängerkupplung

EU Tageszulassung, Benzin - 1,0 l TSI - 85 KW - 116 PS 
12 KM, Winterpaket, Reserverad Stahl, Sitzheizung, 
Alu�egen | Verbrauch / 100km: innerorts 5,0l - außerorts 4,2l - 
kombiniert 5,0l CO2: kombiniert 113g/km - Super E10

Skoda Kamiq Ambition | Neuwagen
Voll LED - Front Assist

EU-Tageszulassung - Benzin - 1,5 l TSI - 110 KW -150 
PS - Spurwechselassistent Kamera - DAB Radio - Navi 
- Voll-LED - Virtual Cockpit | Kraftsto�verbrauch  100 km: 
innerorts 6,4l - außerorts 4,1l - kombiniert 4,9l CO2: kombiniert 
130g/km - Super E10

25.385 €

Skoda Octavia | Neuwagen
el. Heckklappe - Virtual Cockpit - Matrix LED

AUTOWERKSTATT-NIEDERMEIER
Werkstraße 8 | 85298 Scheyern | www.auto-niedermeier.com

Telefon 08441 - 8540 | Ö�nungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 17.30 + Sa. 8 - 12 Uhr

IHR WEG ZUM TRAUMAUTOIHR WEG ZUM TRAUMAUTO

19.080 €

AUF
LAGER NEUES

MODELL

Benzin - 1,0 l TSI - 81 KW - 110 PS Winterpaket, Voll 
LED, EU Tageszulassung,12 KM, Reserverad Stahl, 
Sitzheizung, Alu�egen | Verbrauch / 100km: innerorts 5,7l - 
außerorts 4,5l - kombiniert 4,9l CO2: kombiniert 112g/km - Super
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Das Gemeindeblatt informiert

Versicherungen - Finanzierung - Bausparen

Geschäftsstelle Scheyern
Wolf & Schmitz

Schyrenplatz 2a - 85298 Scheyern
Telefon 08441 / 87 95 83

karlheinz.wolf@concordia.de
www.concordia.de/karlheinz-wolf

85276�Hettenshausen
Tel.�0170�714�0121

85276 Hettenshausen
Logenweg 18

Tel. 08441/789889     www.Florim.eu
Fax 08441/787843     info@florim.eu

Götz Apotheke Reichertshausen
Pfaffenhofener Straße 8b 
85293 Reichertshausen

 08441 8713580
 post.reichertshausen@ 

    goetz-apotheke.de

NEU
Premium-Qualität!

Vitamine & Mineral- 
stoffe der Marke  
„Götz Apotheke“

PETERSHAUSEN

ECHING

FAHRENZHAUSEN

REICHERTSHAUSEN APOTHEKE

GÖTZ APOTHEKEN 
Mit uns leben Sie besser. 

www.goetz-apotheke.de

GESUND UND FIT 
IM SOMMER!


